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BMF: Fragen- und Antworten-Katalog (FAQ) zur sog. Aktivrente 

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Ren-

tenalter (Aktivrentengesetz) vom 22.12.2025 wurde die sog. Aktivrente eingeführt. Das Gesetz ist 

zum 01.01.2026 in Kraft getreten. Die Regelung erlaubt sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, einen steuerfreien Hinzuverdienst von bis zu 

€ 2.000 monatlich (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 42/2025).  

Am 06.02.2026 hat das BMF einen Fragen- und Antworten-Katalog (FAQ) zur Aktivrente veröffent-

licht (Stand: 06.02.2026). Der Katalog gliedert sich in allgemeine Fragen, Fragen für Arbeitnehmer 

und Sonderfragen für Arbeitgeber. Es handelt sich ausdrücklich lediglich um eine Orientierungs-

hilfe und nicht um eine Verwaltungsanweisung. Die Informationen haben keine Rechts- oder Bin-

dungswirkung. Die Entscheidung im konkreten Einzelfall bleibt immer dem zuständigen Finanzamt 

vorbehalten.  

U.a. äußert sich die Finanzverwaltung in dem FAQ auch zur Konstellation, bei der Arbeitnehmer 

mehrere Arbeitgeber bzw. Dienstverhältnisse haben. Zwar kann die Aktivrente beim Lohnsteuer-

abzug nicht gleichzeitig für mehrere Dienstverhältnisse in Anspruch genommen werden. Sie wird 

zwingend beim ersten Dienstverhältnis berücksichtigt (Steuerklassen I – V), wenn die Vorausset-

zungen vorliegen. In der Steuerklasse VI wird die Aktivrente nur berücksichtigt, wenn der Arbeit-

nehmer gegenüber dem Arbeitgeber bestätigt hat, dass die Aktivrente nicht bereits in einem an-

deren Dienstverhältnis berücksichtigt wird. Eine betragsmäßige Aufteilung der Aktivrente im 

Lohnsteuerabzugsverfahren ist nicht möglich. Soweit aber der Höchstbetrag im ersten Dienstver-

hältnis nicht ausgeschöpft wird, können Arbeitnehmer den verbleibenden Steuerfreibetrag aus 

der Aktivrente für weitere Dienstverhältnisse nachträglich mit der Einkommensteuererklärung be-

antragen. Hierfür müssen in allen Dienstverhältnissen die gesetzlichen Voraussetzungen für die 

Inanspruchnahme der Aktivrente vorliegen. 

 

EuG: Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs, Rechnungseingang nach Ablauf des Erklärungszeitraums 

Der Zeitpunkt der Geltendmachung des Vorsteuerabzugs bestimmt sich, insbesondere unter Be-

rücksichtigung der bisherigen EuGH-Rechtsprechung, wie folgt: Der Vorsteuerabzug ist von ei-

nem Unternehmer grundsätzlich für den Besteuerungszeitraum geltend zu machen, in dem die Be-

rechtigung zum Vorsteuerabzug entstanden ist; fallen aber Empfang der Leistung und Empfang 

der Rechnung zeitlich auseinander, ist der Vorsteuerabzug nur für den Besteuerungszeitraum zu-

lässig, in dem erstmalig beide Voraussetzungen erfüllt sind, vgl. Abschn. 15.2 Abs. 2 Sätze 5 und 6 

UStAE. Das nunmehr für solche Rechtsfragen zuständige Europäische Gericht vertritt in einem Ur-

teil vom 11.02.2026 (T-689/24) eine grundlegend abweichende Auffassung. 

In dem aus Polen stammenden Vorlageverfahren hatte die Klägerin mit Umsatzsteuer belastete 

Eingangsleistungen bezogen, für die ihr unstreitig auch das grundsätzliche Recht auf den Vorsteu-

erabzug zustand. Diesen Vorsteuerabzug machte sie jedoch in der Steuererklärungsperiode gel-

tend, in der die Leistungen an sie ausgeführt worden waren, ohne dass der Klägerin bis zum Ab-

lauf dieser Periode eine ordnungsgemäße Rechnung über diese Leistungen vorlag. Diese Rech-

nung ging der Klägerin erst nach Ablauf des Erklärungszeitraums, aber noch vor Abgabe der ent-

sprechenden Steuererklärung zu. Das polnische Recht sieht aber vor, dass das Recht auf den Vor-

steuerabzug erst in dem Erklärungszeitraum entsteht, in dem der Leistungsempfänger die ent-

sprechenden Rechnungen erhalten hat. Die Finanzbehörde lehnte daher den Vorsteuerabzug für 

diesen streitigen Erklärungszeitraum ab, wohingegen das Finanzgericht Zweifel an diesem Vorge-

hen hatte und seine Rechtsfragen dem EuG vorlegte. 
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Das EuG stellt für die Beantwortung der Frage auf die Grundprinzipien der Mehrwertsteuer ab. 

Das Recht auf Vorsteuerabzug dient dazu, Steuerpflichtige vollständig von der im Rahmen ihrer 

wirtschaftlichen Tätigkeit geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer zu entlasten. Der Vor-

steuerabzug sei integraler Bestandteil des Mehrwertsteuermechanismus und dürfe grundsätzlich 

nicht eingeschränkt werden, sofern die materiellen und formellen Voraussetzungen eingehalten 

sind. Die materiellen Voraussetzungen (z. B. Handeln als Steuerpflichtiger, Verwendung der Ein-

gangsleistungen für besteuerte Umsätze) regeln u.a. die Entstehung des Vorsteuerabzugs. For-

melle Voraussetzungen (z. B. Buchführung, Rechnung, Steuererklärung) betreffen nur die Modalitä-

ten und die Kontrolle. Die materiellen Voraussetzungen sind in der Mehrwertsteuer-Systemrichtli-

nie abschließend beschrieben. Somit geht nach Auffassung des EuG die polnische Rechtslage, 

nach der ein formelles Kriterium (Besitz der Rechnung) relevant für die Entstehung des Rechts auf 

den Vorsteuerabzug sein soll, über die in der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie vorgesehenen ma-

teriellen Voraussetzungen hinaus und sei insoweit nicht mit dem Unionsrecht vereinbar. 

Mit dem Tenor der Entscheidung geht der EuG aber noch einen Schritt weiter und stellt klar, dass 

der Steuerpflichtige das Recht auf den Vorsteuerabzug auch dann für den Erklärungszeitraum des 

Leistungsbezugs ausüben können soll, wenn er die dazugehörigen Rechnungen zwar nicht im Er-

klärungszeitraum, aber noch vor Abgabe der Steuererklärung erhalten hat. Das EuG sieht hierin 

keinen Widerspruch zur bisherigen EuGH-Rechtsprechung. 

Das Urteil könnte daher bei Streitigkeiten mit der Finanzverwaltung hilfreich sein, wenn es z.B. um 

den Vorsteuerabzug aus Papierrechnungen von Lieferanten geht, welche kurz vor bzw. am Mo-

natsende ausgestellt worden sind. Im Hinblick auf das „Vorziehen“ von Vorsteuerbeträgen, z.B. 

bei hochpreisigen Eingangsleistungen, sowie die Anwendung dieser Rechtsprechung auf Fälle ei-

ner nachgelagerten Berichtigung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen bzw. die Erstellung der Jah-

reserklärung, gilt es, den weiteren Umgang der Finanzverwaltung und der Rechtsprechung mit 

diesem Urteil zu beachten. Sollte das EuG-Urteil so auszulegen sein, dass ein Vorsteuerabzug bei 

den oben beschriebenen Umständen sogar in der Periode der Leistungserbringung berücksichtigt 

werden muss, dürfte dies die Unternehmen in der Praxis vor Herausforderungen stellen, da der 

Vorsteuerabzug mangels Rechnung in dieser Periode noch gar nicht gebucht ist und bei Ein-

gangsrechnungen der Leistungserbringungszeitraum in der Buchhaltung für gewöhnlich nicht er-

fasst wird. 

 

BFH: Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen 

Mit Urteil vom 26.09.2025 (IV R 16/23) hat der BFH entschieden, dass Erstattungszinsen für Ge-

werbesteuer nach § 233a AO als steuerpflichtige Betriebseinnahmen bei der steuerlichen Ge-

winnermittlung zu erfassen sind.  

Im Streitfall ermittelte die Klägerin, eine gewerblich tätige GbR, ihren Gewinn durch Betriebsver-

mögensvergleich. In den Streitjahren 2013 bis 2015 erfasste sie Zinserträge für erstattete Gewer-

besteuer als Betriebseinnahmen und zog diese anschließend unter Berufung auf § 4 Abs. 5b EStG 

außerbilanziell wieder ab. Das Finanzamt lehnte die außerbilanzielle Kürzung der Zinserträge ab 

und erhöhte die Betriebseinnahmen entsprechend. Die nach erfolglosem Einspruch erhobene 

Klage beim FG Düsseldorf wurde abgewiesen.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz bestätigt und entschieden, dass Erstattungszinsen 

für Gewerbesteuer – entsprechend den Erstattungszinsen für Einkommensteuer und Körper-

schaftsteuer – als steuerpflichtige Betriebseinnahmen zu erfassen sind und eine außerbilanzielle 

Kürzung dieser Erstattungszinsen ausscheidet.  
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Ohne jeden Zweifel handele es sich bei den Erstattungszinsen um Betriebseinnahmen, da die 

Zinserträge für die Gewerbesteuer als Betriebssteuer betrieblich veranlasst seien. Diese Behand-

lung stehe im Einklang mit dem gesetzgeberischen Willen, mit Einführung des § 233a AO Erstat-

tungszinsen auf nichtabziehbare Steuern der Besteuerung zu unterwerfen, was sich dann auch in 

der Folgezeit in den (klarstellenden) Regelungen des § 20 EStG niedergeschlagen habe, wonach 

Erstattungszinsen als Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen der Besteuerung unterliegen.  

Im Gegensatz zur geschuldeten Gewerbesteuer, darauf entfallenden Nachzahlungszinsen und er-

statteten Gewerbesteuer selbst, seien die Zinsen für erstattete Gewerbesteuer bei der steuerli-

chen Gewinnermittlung nicht zu neutralisieren. Denn anders als im Verhältnis von gezahlter und 

erstatteter Gewerbesteuer handele es sich bei Zinsen auf erstattete Gewerbesteuer nicht um den 

gegenläufigen Akt zu Nachzahlungszinsen auf gezahlte Gewerbesteuer. Erstattungszinsen beru-

hen nicht darauf, dass damit eine zuvor (an den Fiskus) erbrachte Leistung in Gestalt eines Nach-

zahlungszinses in gegenläufiger Weise zurückgewährt werde; vielmehr gewähren Erstattungszin-

sen einen Ausgleich dafür, dass dem Steuerschuldner aufgrund überhöhter Steuerzahlungen die 

Möglichkeit zur Kapitalnutzung verwehrt wurde. 

Die Behandlung der Zinsen nach § 233a AO, die als Nachzahlungszinsen gemäß § 4 Abs. 5b EStG 

nicht abziehbar, aber als Erstattungszinsen zu versteuern seien, verstoße auch nicht gegen den 

Gleichheitssatz des Grundgesetzes nach Art. 3 Abs. 1 GG. Während Nachzahlungszinsen eine 

steuerliche Nebenleistung darstellten, bildeten Erstattungszinsen einen wirtschaftlichen Aus-

gleichsanspruch für die verwehrte Kapitalnutzung. Würden Erstattungszinsen für erstattete Ge-

werbesteuer nicht der Besteuerung unterliegen, käme es vielmehr zu einer nicht gerechtfertigten 

Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem. Erstattungszinsen gleichen den vorübergehenden 

Entzug von Kapital aus, was insoweit zu der vergleichbaren Situation der Ausreichung eines Darle-

hens führe. Wird für ein solches Darlehen ein Zins gezahlt, unterliege dieser der Besteuerung. Es 

sei kein sachlicher Grund ersichtlich, weshalb Erstattungszinsen für erstattete Gewerbesteuer 

dann gleichwohl von der Besteuerung auszunehmen sein sollten. 

 

BFH: Anteilsvereinigung beim Erwerb eigener Anteile 

Erwirbt eine grundbesitzende GmbH eigene Anteile, kann dies – in Abhängigkeit von ihrer Gesell-

schafterstruktur – zu einer grunderwerbsteuerpflichtigen Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 

oder Nr. 2 GrEStG führen. Dies hat der BFH mit Urteil vom 22.10.2025 (II R 24/22) entschieden. 

Im Streitfall waren an einer grundbesitzenden X-GmbH mehrere Gesellschafter beteiligt, darunter 

u.a. die Klägerin mit 94,444 %, die X-GmbH selbst mit 0,303 % und die Y-AG mit 0,553 %. Die  

X-GmbH war wiederum zu 100 % an einer grundbesitzenden Z-KG beteiligt. Im Jahr 2009 erwarb 

die Klägerin von der X-GmbH 94,9 % von deren Kommanditbeteiligung an der Z-KG. Im Jahr 2010 

erwarb die X-GmbH von der Y-AG deren Anteile an der X-GmbH und hielt ab diesem Zeitpunkt 

0,856 % ihrer eigenen Anteile.  

Der BFH bejahte eine Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1, 2 GrEStG a.F., da sich der Anteil 

der Klägerin – ohne Berücksichtigung der von der X-GmbH selbst gehaltenen Anteile – rechne-

risch auf mindestens 95 % (konkret 95,26 %) erhöhte.  

Laut BFH gilt das auch dann, wenn mehrere Gesellschafter die nicht von der Gesellschaft selbst 

gehaltenen Anteile halten (Fortführung des BFH-Urteils vom 20.01.2015 – II R 8/13, BFHE 248, 

252, BStBl II 2015, 553). Beim Grundstückserwerb nach § 1 Abs. 1 GrEStG sei allein maßgeblich, 

wer zivilrechtlich den Anspruch auf Übereignung des Grundstücks erwirbt. § 39 AO findet grund-

sätzlich keine Anwendung. Entsprechendes gilt auch für die Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 
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Nr. 1, 2 GrEStG. Der Gesellschafter, bei dem sich die Anteile der Gesellschaft zu mindestens 95 % 

(90 %) vereinigen, wird so behandelt, als habe er die Grundstücke der Gesellschaft erworben. § 1 

Abs. 3 Nr. 1, 2 GrEStG ist in diesem Fall über seinen Wortlaut hinaus erfüllt. Denn beim Erwerb ei-

gener Anteile durch eine GmbH wird das Gesellschaftsvermögen der GmbH nur noch in den Ge-

schäftsanteilen der verbliebenen Gesellschafter reflektiert. 

Aufgrund der dadurch bedingten Anteilszurechnung des Restanteils der X-GmbH an der Z-KG an 

die Klägerin erfolgt hierdurch auch eine teils unmittelbare, teils mittelbare Anteilsvereinigung der 

Z-KG bei der Klägerin. Eine zuvor (zusammen mit anderen Gesellschaftern) bereits bestehende 

beherrschende Stellung der X-GmbH bei der Z-KG ist insoweit unbeachtlich.  

Eine dem § 1 Abs. 3 GrEStG grundsätzlich vorrangige Besteuerung nach § 1 Abs. 2a GrEStG 

kommt laut BFH im Streitfall nicht in Betracht, da Anteile am Gesellschaftsvermögen der Z-KG we-

der unmittelbar noch mittelbar auf neue Gesellschafter übergegangen sind. Eine (teilweise) Steu-

erbefreiung nach § 6 Abs. 2 GrEStG im Hinblick auf die bereits vor der Anteilsvereinigung beste-

hende (unmittelbare) Beteiligung der Klägerin an der Z-KG kommt nach § 6 Abs. 4 Satz 1 GrEStG 

ebenfalls nicht in Betracht, weil die Klägerin den Kommanditanteil erst im Jahr 2009 erworben 

hatte, sodass im Jahr der Anteilsvereinigung (2010) die seinerzeit geltende Fünfjahresfrist in Be-

zug auf den Vorerwerb der KG-Anteile noch nicht abgelaufen war. 

 

BFH: Nießbrauchrecht als grunderwerbsteuerliche Gegenleistung 

Der BFH hat mit Urteil vom 22.10.2025 (II R 5/22) entschieden, dass eine zum Zeitpunkt des 

grunderwerbsteuerlichen Erwerbsvorgangs (Kauf eines Erbbaurechts) bereits in der Person des 

Veräußerers entstandene Verpflichtung zur Bestellung eines dinglichen Nießbrauchrechts, die im 

Rahmen des grunderwerbsteuerlichen Erwerbs durch den Erwerber übernommen wird, eine 

sonstige Gegenleistung i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG darstellt und somit in die grunderwerbsteu-

erliche Bemessungsgrundlage einzubeziehen ist. Die Anwendung der Ausnahme gem. § 9 Abs. 2 

Nr. 2 Satz 2 GrEStG setzt ein bereits zum Zeitpunkt der Verwirklichung des Erwerbsvorgangs ent-

standenes dingliches Recht voraus, was im vorliegenden Fall aber nicht gegeben war, da der 

Nießbrauch zum Stichtag nicht im Grundbuch eingetragen gewesen ist.  

Der Kläger hatte ein Erbbaurecht gekauft und sich im Kaufvertrag auch zur Eintragung des bereits 

zwischen dem Veräußerer und der Grundbesitzeigentümerin vereinbarten Nießbrauchrechts zu-

gunsten der Grundbesitzeigentümerin in das Grundbuch verpflichtet.  Die Eintragung im Grund-

buch war bereits durch den Veräußerer vor dem Erbbaurechtsverkauf bewilligt, aber nicht vollzo-

gen worden. Die Eintragung des Nießbrauchs erfolgte nach dem Erwerb des Erbbaurechts durch 

den Kläger.  

Der BFH bestätigte die Entscheidung des Finanzamts, dass die grunderwerbsteuerliche Gegen-

leistung in der vorliegenden Konstellation zum einen in dem Kaufpreis und zum anderen sowohl in 

dem kapitalisierten Jahreswert des Erbbauzinses als auch in dem kapitalisierten Jahreswert des 

(schuldrechtlichen) Nießbrauchrechts bestehe. Da die Verpflichtung zur Bestellung des Nieß-

brauchs bereits in der Person des Veräußerers entstanden und diese Verpflichtung dann durch 

den Erwerber mit einer befreienden Wirkung für den Veräußerer übernommen worden sei, sei 

diese Übernahme der Verpflichtung durch den Erwerber als eine sonstige Gegenleistung i.S.d. § 9 

Abs. 1 Nr. 1 GrEStG anzusehen und der kapitalisierte Jahreswert des (schuldrechtlichen) Nieß-

brauchrechts in die grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Die Regelung 

des § 9 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 GrEStG über die Ausnahme der auf dem Grundstück ruhenden dauern-
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den Lasten von der grunderwerbsteuerlichen Bemessungsgrundlage greife nicht, da es für die Be-

rechnung der grunderwerbsteuerlichen Gegenleistung auf die Tatsachen zum Zeitpunkt der Ver-

wirklichung des Erwerbsvorgangs ankomme und zum Zeitpunkt des Abschlusses des Erbbau-

rechtskaufvertrages das Nießbrauchrecht noch nicht im Grundbuch eingetragen gewesen sei 

(gem. § 873 Abs. 1 BGB). Es habe deshalb kein dingliches Recht gegeben, das zum Zeitpunkt des 

Erwerbsvorgangs auf dem Grundstück geruht hätte.   

Ob das Nießbrauchrecht im Streitfall als eine „dauernde Last“ i.S.d. § 9 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 GrEStG 

anzusehen ist, ließ der BFH offen, da es für die Entscheidung auf dieses Merkmal nicht mehr an-

kam. Jedoch erwähnt der BFH, dass der nicht übertragbare, unvererbliche, nur zugunsten einer 

bestimmten Person bestellte Nießbrauch (§§ 1030, 1059, 1061 BGB) keine dauernde Last i.S.d. § 9 

Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 GrEStG sei. Beispiele für auf dem Grundstück ruhende dauernde Lasten i.S.d. 

Norm seien Grunddienstbarkeiten. 

 

BFH: Grunderwerbsteuerrechtliche Anzeigepflicht eines Notars – Keine Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand bei Fristversäumnis  

Der BFH hat in drei (inhaltlich zusammenhängenden) Verfahren zur Wiedereinsetzung in den vori-

gen Stand bei Nichteinhaltung der grunderwerbsteuerrechtlichen Anzeigepflicht entschieden. 

Weder dem Notar noch dem Steuerschuldner selbst hat der BFH Wiedereinsetzung in den vori-

gen Stand gewährt. Darüber hinaus hat der BFH klargestellt, dass nach Ablauf der Anzeigefrist 

eine rückwirkende Fristverlängerung nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO (analog) zur erstmaligen Erstat-

tung der Anzeige weder für den Steuerschuldner noch für den Notar in Betracht kommt (BFH-Ur-

teile vom 08.10.2025 – II R 20/23, II R 21/23 sowie II R 22/23). 

Im streitigen Vorgang beurkundete die Klägerin als Notarin einen Teilerbauseinandersetzungsver-

trag zwischen Geschwistern (den Klägern in den Verfahren II R 20/23 und II R 21/23). Zum Nach-

lass gehörten GmbH-Beteiligungen, die über inländischen Grundbesitz verfügten. Die Notarin 

zeigte die Beurkundung beim Finanzamt an, jedoch nicht rechtzeitig innerhalb der zweiwöchigen 

Frist. Ebenso wenig erfolgte eine rechtzeitige Anzeige durch die Geschwister. Daran schloss sich 

die Frage an, ob die für den Teilerbauseinandersetzungsvertrag entstandene Grunderwerbsteuer 

wegen der Rückabwicklung nicht festgesetzt werden könnte. Voraussetzung für die Nichtfestset-

zung wäre unter anderem gewesen, dass der Teilerbauseinandersetzungsvertrag dem Finanzamt 

innerhalb der zweiwöchigen Frist angezeigt worden wäre, § 16 Abs. 5 Satz 1 GrEStG, wobei eine 

rechtzeitige Anzeige durch die Notarin hier zugunsten der Geschwister hätte wirken können. Die 

Notarin und die Geschwister stellten deshalb beim Finanzamt einen Antrag auf Wiedereinsetzung 

in den vorigen Stand nach § 110 AO. Alle Anträge wurden seitens des Finanzamts abgelehnt. 

Auch das Finanzgericht gewährte keine Wiedereinsetzung. 

Der BFH schloss sich der Auffassung des Finanzgerichts an. Die Notarin kann einen solchen Antrag 

nicht stellen, weil sie nicht „jemand“ i.S. des § 110 Satz 1 AO ist. Zum Kreis der antragsberechtig-

ten Personen zählen nur die am Grunderwerbsteuerverfahren beteiligten Steuerpflichtigen – im 

Streitfall die Geschwister. Nur diese können im Hinblick auf die von ihnen versäumte Frist nach 

§ 19 GrEStG einen Antrag auf Wiedereinsetzung stellen. Der Notar hingegen ist am Grunderwerb-

steuerverfahren nicht beteiligt. Er erfüllt mit der Anzeige nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrEStG 

seine eigene Pflicht gegenüber dem Finanzamt. In der Konsequenz haftet er auch nicht für ein 

Versäumnis – weder gegenüber den Steuerpflichtigen noch gegenüber dem Finanzamt. 

Auch den Geschwistern versagte der BFH hier jedoch die Wiedereinsetzung, weil eine solche je-

denfalls dann nicht in Betracht kommt, wenn der Steuerpflichtige sich keine Kenntnis über die 
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Steuer- und Anzeigepflichten verschafft hat, die objektiver Natur sind. Einen Anfechtungsgrund 

wegen der steuerlichen Folgen der Erbauseinandersetzungsvereinbarung sah der BFH ebenfalls 

nicht. Schließlich verneinte er – nach Ablauf der Anzeigefrist – eine rückwirkende Fristverlänge-

rung nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO (analog) zur erstmaligen Erstattung der Anzeige. 

Für die Praxis ist daher wichtig, dass Steuerpflichtige ihre eigene Anzeigepflicht nach § 19 GrEStG 

kennen und beurkundete Grundstücksverträge rechtzeitig selbst und unabhängig von der An-

zeige des Notars anzeigen. 

 

FG Berlin-Brandenburg: Anrechnung US-amerikanischer Quellensteuer auf Kapitalerträge auf die 

Gewerbesteuer 

Das FG Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 14.01.2026 (10 K 10106/23) entschieden, dass ein-

behaltene US-amerikanische Quellensteuer auf Kapitalerträge auf die Gewerbesteuer anzurech-

nen ist, obwohl das Gewerbesteuergesetz keine § 34c EStG, § 26 KStG entsprechende Vorschrift 

enthält. Insoweit bestehe eine offene Regelungslücke, die durch analoge Anwendung dieser Vor-

schriften zu schließen sei. Der Methodenartikel des DBA-USA (Art. 23 DBA-USA) treffe – anders als 

beispielsweise das DBA-Schweiz – keine klare Unterscheidung zwischen Körperschaft-, Einkom-

men- oder Gewerbesteuer, sodass die Anrechnung grundsätzlich vorgegeben sei. Die Gewerbe-

steuer sei unabhängig ihres Objektsteuercharakters eine Steuer vom Einkommen nach den 

Grundsätzen des DBA-USA. 

Das FG Berlin-Brandenburg folgt damit einem Urteil des FG Hessen vom 26.08.2020 (8 K 

1860/16), wonach US-Quellensteuer auch auf die inländische Gewerbesteuer angerechnet wer-

den könne, sofern das entsprechende DBA deren Anrechnung auf inländische Steuern vom Ein-

kommen vorsieht. Die gegen dieses Urteil von der Finanzverwaltung eingelegte Revision wurde 

allerdings vom BFH wegen Fristüberschreitung als unzulässig verworfen. Dadurch wurde diese 

Entscheidung rechtskräftig, weshalb bislang im Hinblick auf ein Ruhen des Verfahrens in gleich 

gelagerten Einspruchsfällen wieder ein an einem Bundesgericht anhängiges Verfahren fehlte.  

Es ist zu erwarten, dass die Finanzverwaltung auch gegen das neue Urteil des FG Berlin-Branden-

burg die vom Finanzgericht zugelassene Revision einlegt, da sie schon im FG-Verfahren ausdrück-

lich die Zulassung der Revision beantragt hatte. 

In vergleichbaren DBA-Fällen sollte daher Einspruch eingelegt werden, und sobald das neue BFH-

Aktenzeichen vorliegt, mit Hinweis auf dieses Revisionsverfahren die dann gesetzlich vorgese-

hene Verfahrensruhe erwirkt werden. 
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Alle am 05.02.2026 und 12.02.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II R 24/22 22.10.2025 Anteilsvereinigung beim Erwerb eigener Anteile 

II R 20/23 08.10.2025 
Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei grunder-

werbsteuerpflichtigem Erwerbsvorgang 

II R 21/23 08.10.2025 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 08.10.2025 II 

R 20/23 - Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei 

grunderwerbsteuerpflichtigem Erwerbsvorgang 

II R 22/23 08.10.2025 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 08.10.2025 II R 

20/23 - Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei 

Nichteinhaltung der grunderwerbsteuerrechtlichen Anzeige-

pflicht eines Notars 

VIII R 2/25 25.11.2025 
Zur Nutzungspflicht des beSt in eigenen Angelegenheiten des 

Steuerberaters 

II B 50/25 20.01.2026 
Grundsteuer: Bodenrichtwert bei Entwicklungszustand "Land- 

und Forstwirtschaft" 

II B 7/25 14.01.2026 

Nicht vorschriftsmäßige Besetzung des Gerichts bei unterblie-

benem Wechsel der ehrenamtlichen Richter nach Vertagung 

der mündlichen Verhandlung 

II R 32/22 22.10.2025 
Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer bei über-

nommenem Wohnungsrecht 

II R 5/22 22.10.2025 Nießbrauchrecht als grunderwerbsteuerliche Gegenleistung 

III R 11/24 30.10.2025 
Zur Selbstunterhaltsfähigkeit eines volljährigen Kindes mit Be-

hinderung im Kindergeldrecht 

IV R 16/23 26.09.2025 
Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Be-

triebseinnahmen 

VIII R 4/25 16.12.2025 
Rückwirkender Widerruf eines Bewilligungsbescheides kein 

rückwirkendes Ereignis 

X R 25/23 30.10.2025 

Kein ermäßigter Steuersatz bei Auszahlung einer Kapitalleis-

tung aus der betrieblichen Altersversorgung, die auf der Aus-

übung eines freien Kapitalwahlrechts des früheren Arbeitneh-

mers beruht 

X R 29/21 30.07.2025 Betriebsaufgabe im Insolvenzverfahren 

 

 

 

  

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620042/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620052/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620053/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620051/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620043/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620031/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620029/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620032/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620033/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620030/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620034/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620035/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620036/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620037/
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Alle am 05.02.2026 und 12.02.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I B 21/25 14.01.2026 Zum Verfahrensfehler nach § 115 Abs. 2 Nr. 3 FGO 

IV R 20/23 02.12.2025 
Zur Einbringung "quoad sortem" - Anteile an der Komple-

mentär-GmbH als Sonderbetriebsvermögen I 

IV R 18/23 27.11.2025 
Kraftfahrzeugsteuerbefreiung eines Transportfahrzeugs für 

Langholz als Sonderfahrzeug der Land- oder Forstwirtschaft 

VIII B 103/24 27.01.2026 
Keine Klärungsfähigkeit materieller Rechtsfragen bei unzu-

lässiger Klage 

VIII B 81/24 27.01.206 

Neubeginn der Zahlungsverjährung bei gleichzeitiger Ände-

rung von Anrechnungsverfügung und Ergehen einer geän-

derten Steuerfestsetzung 

VIII B 20/25 27.01.2026 
Zur Glaubhaftmachung der vorübergehenden Unmöglich-

keit der Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs 

VIII B 2/25 27.01.2026 Zugang von elektronischen Dokumenten über das beSt 

X B 7/25 23.01.2026 
Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme; Ablauf einer Zeugen-

vernehmung 

X R 20/24 25.11.2025 
Versäumen der Ausschlussfrist; Wiedereinsetzung in den vo-

rigen Stand 

IX R 11/25 (XI R 

26/23) 
04.12.2026 

Pflicht zur elektronischen Kommunikation nach § 52d FGO; 

Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist 

V B 56/24 19.01.2026 
Wiedereinsetzung aufgrund fehlender Verfügbarkeit des 

beSt 

V B 71/24 14.01.2026 
Minderung der Bemessungsgrundlage durch Herstellerra-

batte auf Arzneimittel 

 

Alle bis zum 13.02.2026 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

IV B 2 - S 

1301/01410/007/240 
13.02.2026 

Entwurf eines BMF-Schreibens zu den Grundsätzen der 

Verwaltung für den Betriebsstättenbegriff und die -be-

gründung im innerstaatlichen und internationalen Steu-

errecht 

III C 3 - S 

7329/00014/007/197 
03.02.2026 

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, Gesamtübersicht für 

das Jahr 2025 

III C 3 - S 

7329/00014/008/002 
02.02.2026 

Monatlich fortgeschriebene Übersicht Umsatzsteuer-

Umrechnungskurse 2026 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620040/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620048/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620041/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620050/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620049/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620045/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620044/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620047/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620046/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620038/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620038/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620039/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620028/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2026-02-13-ENTWURF-betriebsstaettenbegriff.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2026-02-13-ENTWURF-betriebsstaettenbegriff.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2026-02-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2026-02-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2026-02-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2026-02-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Stand: 6. Februar 2026 


FAQ zur Aktivrente 
Bei dem nachfolgenden Fragen- und Antworten-Katalog (FAQ) handelt es sich lediglich 
um eine Orientierungshilfe und nicht um eine Verwaltungsanweisung. Die Informationen 
haben keine Rechts- oder Bindungswirkung. Die Entscheidung im konkreten Einzelfall 
bleibt immer dem zuständigen Finanzamt vorbehalten. 


Zur besseren Lesbarkeit bezieht sich im folgenden Text die Abkürzung „EStG“ auf das 
Einkommensteuergesetz, die Abkürzung „SGB VI“ auf das Sechste Buch 
Sozialgesetzbuch und die Bezeichnung Arbeitnehmer auch auf Arbeitnehmerinnen. 


I. Allgemeines
1. Was ist die Aktivrente?


Die Aktivrente ist ein neuer Steuerfreibetrag nach § 3 Nummer 21 EStG. 


Haben Sie die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung bereits erreicht 
und sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt, bleibt Ihr Arbeitslohn künftig bis zu 
2.000 € im Monat steuerfrei. 


Die Regelung ist am 1. Januar 2026 in Kraft getreten. Sie ist erstmals auf den laufenden 
Arbeitslohn anzuwenden, der für einen nach dem 31. Dezember 2025 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge (Urlaubsgeld, 
Weihnachtsgeld, Bonus u.ä.), die nach dem 31. Dezember 2025 zufließen. 


2. Wer kann die Aktivrente nutzen?


Begünstigt sind unbeschränkt und beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer, die: 


 ihre gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben (§ 35 Satz 2 oder § 235 des
SGB VI – 67 Jahre inkl. Übergangsregelung),


 nichtselbständig beschäftigt (§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG) sind und
 für deren Arbeitslohn der Arbeitgeber Rentenversicherungsbeiträge oder


Beitragszuschüsse zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen zu entrichten
hat (§ 168 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 1d oder Absatz 3, § 172 Absatz 1
oder § 172a SGB VI).


Dies gilt unabhängig davon, welche Art der Erwerbstätigkeit (nichtselbständig, 
verbeamtet, selbständig etc.) sie bisher ausgeübt haben. Entscheidend für die Aktivrente ist 
nur die aktuell ausgeübte Tätigkeit. 


Die Steuerbefreiung gilt insbesondere nicht für Einnahmen aus anderer Erwerbstätigkeit, 
z.B.:


 aus selbständigen Tätigkeiten
 aus einem Beamtenverhältnis







 als Abgeordneter
 aus Minijobs (geringfügige Beschäftigung)


Der Status im Rahmen der Krankenversicherung (pflichtversichert, freiwillig gesetzlich 
versichert, privat versichert) ist unmaßgeblich. 


Auch bei geschäftsführenden Gesellschaftern einer Kapitalgesellschaft ist die 
Inanspruchnahme der Aktivrente davon abhängig, ob Rentenversicherungsbeiträge im 
oben genannten Sinne abgeführt werden müssen. 


3. Ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Aktivrente beim
Lohnsteuerabzug zu berücksichtigen?


Ja. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Lohnsteuerabzug entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben vorzunehmen, dazu gehört auch die Berücksichtigung des Freibetrags aus der 
Aktivrente im Lohnsteuerabzugsverfahren. 


4. Kann ich die Aktivrente nutzen, wenn ich als
Ruhestandsbeamter ab Erreichen der gesetzlichen 
Regelaltersgrenze sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
bin?


Ja. Die Steuerbefreiung kann Anwendung finden, denn der Arbeitgeber hat nach § 172 
Absatz 1 SGB VI für das aktive Beschäftigungsverhältnis Rentenversicherungsbeiträge 
abzuführen. 


5. Kann ich die Aktivrente nutzen, wenn ich zwar keine Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG) erziele, jedoch 
sozialversicherungsrechtlich als abhängig beschäftigt gelte oder 
freiwillig Zahlungen an die Deutsche Rentenversicherung leiste?


Nein. Die Steuerfreistellung nach § 3 Nummer 21 EStG richtet sich ausschließlich nach 
steuerrechtlichen Kriterien. Die Aktivrente kommt nur bei der Erzielung von Einnahmen 
aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG in Betracht. Die 
sozialversicherungsrechtliche Einordnung einer Tätigkeit ist für die steuerrechtliche 
Beurteilung nicht maßgebend. 


6. Ich war bisher selbständig tätig; kann ich die Aktivrente
trotzdem erhalten?


Ja, wenn Sie die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben und eine nichtselbständige 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben, können Sie die Aktivrente in 
Anspruch nehmen. Entscheidend für die Aktivrente ist nur die aktuell ausgeübte Tätigkeit. 


7. Muss ich eine Altersrente beziehen?


Nein. Die Aktivrente gilt unabhängig davon, ob Sie eine Altersrente beziehen. 







8. Kann ich die Aktivrente auch dann in Anspruch nehmen, wenn
ich bereits früher (z.B. „Rente mit 63“, Frührente u.ä.) in Rente
gegangen bin?


Die Aktivrente kann erst ab dem Folgemonat, nach dem Sie die gesetzliche 
Regelaltersgrenze erreicht haben (§ 35 Satz 2 oder § 235 SGB VI – 67 Jahre inkl. 
Übergangsregelung), in Anspruch genommen werden. 


9. Wie hoch ist die Aktivrente?


Die Aktivrente wird als monatlicher Steuerfreibetrag bis zu maximal 2.000 € gewährt. 
Dieser Freibetrag gilt nur für Monate, in denen die o.g. Voraussetzungen (siehe oben unter 
Abschnitt I Nummer 2) vorliegen. 


Beispiel 1: 


Der Arbeitnehmer X, der im April die Regelaltersgrenze erreicht hat, nimmt ab dem 
1. Mai eine neue Beschäftigung auf. Er kann daher die Aktivrente ab Mai, somit für
acht Monate in Anspruch nehmen. Steuerfrei sind daher maximal jeweils 2.000 € für
acht Monate.


Beispiel 2: 


Der Arbeitnehmer Y erhält einen Arbeitslohn von 2.500 € im Monat, für die er die 
Voraussetzungen der Aktivrente erfüllt. Der gezahlte monatliche Arbeitslohn ist bis 
zu jeweils 2.000 € steuerfrei. Der die 2.000 €-Grenze übersteigende Betrag von 500 € 
(2.500 € - 2.000 €) ist steuerpflichtiger Arbeitslohn. 


10. Wie wird die Aktivrente berücksichtigt?


Arbeitslohn, der im Rahmen der Aktivrente erzielt wird, ist steuerfrei bis maximal 2.000 € 
monatlich. Dieser Arbeitslohn wird vom Arbeitgeber nicht bei der Lohnsteuerberechnung 
berücksichtigt. Nur der übrige Arbeitslohn (der 2.000 € übersteigende Betrag) unterliegt 
der regulären Lohnbesteuerung. 


Der Arbeitgeber trägt die zu übermittelnden Daten zu dem steuerfrei ausgezahlten Betrag 
in den Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung ein, für 2026 in einer nicht 
amtlich belegten Zeile (siehe auch Abschnitt III Nummer 2). 


II. Fragen für Arbeitnehmer
1. Ab wann gilt die Aktivrente?


Die Aktivrente gilt ab dem Folgemonat, in dem Sie die gesetzliche Regelaltersgrenze 
(siehe Abschnitt I Nummer 2) erreichen. 







Beispiel: 


Erreichen Sie die Regelaltersgrenze im Mai, dann können Sie die Aktivrente erst ab Juni 
in Anspruch nehmen. 


2. Was passiert, wenn mein Arbeitgeber es versäumt hat, den
Arbeitslohn steuerfrei zu stellen?


Der Arbeitgeber kann den Lohnsteuerabzug in der Regel nachträglich korrigieren. Ist eine 
Korrektur ausnahmsweise nicht mehr möglich, kann die Aktivrente nachträglich mit der 
Einkommensteuererklärung beantragt werden. 


3. Was passiert, wenn ich zeitgleich mehrere Arbeitgeber habe?


Die Aktivrente kann beim Lohnsteuerabzug nicht gleichzeitig für mehrere 
Dienstverhältnisse in Anspruch genommen werden. Sie wird zwingend beim ersten 
Dienstverhältnis berücksichtigt (Steuerklassen I – V), wenn die Voraussetzungen 
vorliegen. 


In der Steuerklasse VI wird die Aktivrente nur berücksichtigt, wenn der Arbeitnehmer 
gegenüber dem Arbeitgeber bestätigt hat, dass die Aktivrente nicht bereits in einem 
anderen Dienstverhältnis berücksichtigt wird. 


Eine betragsmäßige Aufteilung der Aktivrente im Lohnsteuerabzugsverfahren ist nicht 
möglich. 


4. Was passiert, wenn ich gleichzeitig Arbeitslohn aus zwei
Dienstverhältnissen erziele und der Höchstbetrag im ersten 
Dienstverhältnis nicht ausgeschöpft wird?


Der Arbeitnehmer kann in diesem Fall den verbleibenden Steuerfreibetrag aus der 
Aktivrente für das zweite Dienstverhältnis nachträglich mit der 
Einkommensteuererklärung beantragen. Hierfür müssen in beiden Dienstverhältnissen die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Aktivrente vorliegen. 


5. Sind Sonderzahlungen (z.B. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld,
Bonus) steuerfrei?


Ja, soweit sie innerhalb des Freibetrags von 2.000 € pro Monat liegen. Übersteigt die 
Sonderzahlung zusammen mit dem laufenden monatlichen Arbeitslohn diese Grenze, ist 
der Mehrbetrag regulär steuerpflichtig. 


Dabei ist zu beachten, dass nur der Teil einer Sonderzahlung steuerfrei ist, der auf 
Zeiträume entfällt, für die die Voraussetzungen der Aktivrente vorlagen. 







6. Können nicht genutzte Freibeträge in Folgemonate übertragen
werden?


Nein. Die Aktivrente ist monatsbezogen. Nicht ausgeschöpfte Beträge (z.B. bei Teilzeit) 
können nicht vor- oder zurückgetragen werden, d.h. diese können nicht in einem anderen 
Monat verwendet werden. Dies gilt auch bei sonstigen Bezügen (Urlaubsgeld, 
Weihnachtsgeld, Bonus u.ä.). 


Beispiel: 


Der Arbeitnehmer, der die Regelaltersgrenze im April erreicht hatte und ab Mai für 
1.500 € im Monat weiterbeschäftigt ist, erhält im Dezember neben dem laufenden 
Arbeitslohn von 1.500 € noch 800 € Sonderzahlung für Dezember ausgezahlt. 


Da der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze im April erreicht hat, ist der monatliche 
Arbeitslohn von 1.500 € ab Mai steuerfrei. Der nicht genutzte Freibetrag von 
monatlich 500 € (2.000 € - 1.500 €) kann nicht für andere Monate verwendet werden. 
Von der Sonderzahlung sind daher nur 500 € (1.500 € laufender Lohn + 500 € = 
2.000 €) steuerfrei. Der die 2.000 €-Grenze übersteigende Betrag von 300 € (laufender 
Lohn 1.500 € + 800 € Sonderzahlung = 2.300 € - 2.000 €) ist steuerpflichtiger 
Arbeitslohn. 


7. Was gilt bei Abfindungen oder Nachzahlungen?


Abfindungen sind im Rahmen der Aktivrente in der Regel nicht steuerfrei, da sie nicht 
beitragspflichtig in der Sozialversicherung sind. 


Nachzahlungen sind in der Regel steuerfrei, soweit sie laufenden Arbeitslohn oder 
sonstige Bezüge darstellen und für Zeiträume gezahlt werden, in denen die 
Voraussetzungen der Aktivrente vorlagen. Auch hierbei ist die 2.000 €-Monatsgrenze zu 
beachten. 


Nachzahlungen für Zeiträume vor dem Folgemonat, in dem die Regelaltersgrenze erreicht 
wurde, sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung nicht von der Aktivrente umfasst. 


8. Gilt die Aktivrente auch für geringfügige Beschäftigungen
(Minijobs)?


Nein. Die Aktivrente gilt nur für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG aus regulär sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungen. Minijobs sind nicht begünstigt, weil dort pauschale 
Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob der 
Arbeitgeber die Lohnsteuer mit 2 % oder 20 % pauschaliert (§ 40a Absatz 2 oder 2a 
EStG) oder der Lohnsteuerabzug nach den individuellen elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) des Arbeitnehmers erfolgt. 







9. Was gilt bei einer Beschäftigung im sogenannten
Übergangsbereich (Midijobs – ehemals Gleitzone)?


Arbeitnehmer im sogenannten Übergangsbereich (z.B. in 2026 monatliche Arbeitsentgelte 
von 603,01 – 2.000 €) können von der Aktivrente profitieren. 


10. Gilt die Aktivrente auch für steuerfreie ehrenamtliche
Tätigkeiten?


Die Aktivrente ist nicht anzuwenden, soweit die Einnahmen bereits nach anderen 
Vorschriften steuerbefreit sind, wie dies z.B. bei Einnahmen aus nebenberuflichen
Tätigkeiten nach § 3 Nummer 26 EStG (sog. Übungsleiterfreibetrag) der Fall ist. 


11. Muss die Aktivrente in der Steuererklärung angegeben
werden?


Grundsätzlich nicht. Die Arbeitgeber melden die steuerfreien Beträge mit der 
elektronischen Lohnsteuerbescheinigung an die Finanzverwaltung. Der Arbeitgeber gibt 
insofern die Summe der steuerfreien Aktivrentenbeträge in der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung in einem neuen Datenfeld an und übermittelt dies an die 
Finanzverwaltung (zur Besonderheit für 2026 siehe auch Abschnitt III Nummer 2). Daher 
ist die Angabe in der Einkommensteuererklärung nur erforderlich, wenn der Arbeitgeber 
die Aktivrente nicht oder teilweise nicht berücksichtigt hat. 


Die Abgabe einer Steuererklärung ausschließlich aufgrund der Inanspruchnahme der 
Aktivrente ist nicht erforderlich. Die Verpflichtung, aus anderen Gründen eine 
Steuererklärung abzugeben, bleibt hingegen bestehen (z.B. aufgrund steuerpflichtigen 
Rentenbezugs). 


12. Wie wirkt sich die Aktivrente auf die Werbungskosten aus?


Werbungskosten, die im Zusammenhang mit der Aktivrente stehen, sind nicht abziehbar 
(§ 3c EStG). Stehen Werbungskosten sowohl mit steuerpflichtigen als auch mit 
steuerfreien Lohnbestandteilen im Zusammenhang, sind sie entsprechend dem Verhältnis 
der Einnahmen in einen abziehbaren und einen nicht abziehbaren Teil aufzuteilen.


Beispiel: 


Ein Arbeitnehmer, der seine Regelaltersgrenze bereits 2025 erreicht hat, erzielt in 
2026 monatlich 3.000 € Arbeitslohn. Davon sind im Jahr 2026 2.000 € im Monat 
steuerfrei und insgesamt 12.000 € als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu erfassen. 


Der Arbeitnehmer hat in 2026 Werbungskosten von 3.000 € (Arbeitsmittel und 
Fahrtkosten für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte). Da diese 
Werbungskosten nicht ausschließlich dem steuerfreien oder steuerpflichtigen Teil 
zugeordnet werden können, sind sie im Verhältnis des steuerpflichtigen 
Arbeitslohns zum gesamten Arbeitslohn aufzuteilen. In der Folge sind 1.000 € 
(3.000 € x 12.000 € / 36.000 €) steuerlich abzugsfähig. 2.000 € Werbungskosten 







stehen mit steuerfreiem Arbeitslohn (Aktivrente) in Zusammenhang und dürfen 
nicht abgezogen werden. 


Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 € wird auch dann in vollem Umfang beim 
steuerpflichtigen Arbeitslohn berücksichtigt, wenn daneben auch die Aktivrente in 
Anspruch genommen wird. 


13. Wie wirkt sich die Aktivrente auf die steuerliche Abziehbarkeit
der Vorsorgeaufwendungen aus?


Vorsorgeaufwendungen, die in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang mit der 
Aktivrente stehen, sind nicht als Sonderausgaben abziehbar (§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 EStG). Stehen Vorsorgeaufwendungen sowohl mit steuerpflichtigen als auch 
mit steuerfreien Lohnbestandteilen im Zusammenhang, sind sie entsprechend dem 
Verhältnis der Einnahmen in einen abziehbaren und einen nicht abziehbaren Teil 
aufzuteilen. 


14. Gilt die Aktivrente auch bei Sozialversicherungspflicht im
Ausland (z.B. Grenzgänger)?


Die Aktivrente gilt unter den übrigen Voraussetzungen auch für Arbeitnehmer, für deren 
Arbeitslohn der Arbeitgeber zu § 168 Absatz 1 Nummer 1, 1d, Absatz 3, § 172 Absatz 1 
oder § 172a SGB VI vergleichbare Rentenversicherungsbeiträge in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, in einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder in der Schweiz abführt. 


III. Sonderfragen für Arbeitgeber
1. Wie erfolgt die steuerliche Umsetzung im


Lohnsteuerabzugsverfahren?


Bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen mindert der Arbeitgeber den 
steuerpflichtigen Arbeitslohn monatlich um bis zu 2.000 € (§ 3 Nummer 21 EStG). Die 
Aktivrente darf im Lohnsteuerabzugsverfahren nur in einem Dienstverhältnis genutzt 
werden. 


Bei Steuerklasse VI ist deshalb eine Bestätigung des Arbeitnehmers erforderlich, dass die 
Steuerbefreiung nicht zeitgleich in einem anderen Dienstverhältnis berücksichtigt wird. 
Diese Erklärung kann z.B. per E-Mail erfolgen und ist zum Lohnkonto zu nehmen. 


2. Wie wird die Aktivrente in der Lohnsteuerbescheinigung
ausgewiesen?


In der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung wird die Summe der steuerfreien 
Aktivrentenbeträge in einem neuen Datenfeld angegeben. 







Hinweis für 2026: 


In der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 2026 ist die Aktivrente in einer frei 
belegbaren Zeile mit der konkreten Zeilenbeschreibung „SteuerfreibetragAktivrente“ 
(ohne Leerzeichen) einzutragen. Für die Nutzung dieses Zusatzfeldes ist die exakte 
Schreibweise zwingende Voraussetzung, um eine maschinelle Verwertbarkeit der Angabe 
sicherzustellen. 


In den Folgejahren ist eine entsprechende Anpassung der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung vorgesehen. 


3. Welche Auswirkungen ergeben sich auf die 
Sozialversicherungsbeiträge? 


Die Aktivrente hat keine Auswirkungen auf die Sozialversicherungspflicht. Diese bleibt 
unverändert bestehen. 


Bei der Lohnsteuerberechnung und damit bei der Bemessung der Vorsorgepauschale 
bleiben Sozialversicherungsbeiträge auf die Aktivrente unberücksichtigt. 


In der Lohnsteuerbescheinigung werden die Sozialversicherungsbeiträge nach den 
allgemeinen Grundsätzen bescheinigt (siehe Abschnitt I Nummer 15 des BMF-Schreibens 
vom 5. September 2024, BStBl I Seite 1255). 


4. Welche konkreten Auswirkungen ergeben sich bei der 
Lohnsteuerberechnung? 


Arbeitslohn im Rahmen der Aktivrente ist bis zu 2.000 € im Monat nicht bei der 
Lohnsteuerberechnung zu berücksichtigen. Eine Lohnsteuerberechnung ist nur für den 
steuerpflichtigen Arbeitslohn vorzunehmen, der den Höchstbetrag übersteigt. Die 
Aktivrente ist im maschinellen Programmablaufplan (PAP) somit auch nicht enthalten und 
auch nicht im BMF-Steuerrechner umgesetzt. 








Vorläufige Fassung


URTEIL DES GERICHTS (Kammer für Vorabentscheidungssachen)


11. Februar 2026(*)


„ Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Recht auf
Vorsteuerabzug – Art. 167, Art. 168 Buchst. a und Art. 178 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG –


Ausstellung der die Mehrwertsteuer ausweisenden Rechnung im Steuerzeitraum, der auf den
Steuerzeitraum folgt, für den das Recht auf Vorsteuerabzug ausgeübt wird – Steuerneutralität und


Verhältnismäßigkeit “


In der Rechtssache T‑689/24,


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art.  267 AEUV, eingereicht vom Naczelny Sąd
Administracyjny (Oberstes Verwaltungsgericht, Polen) mit Entscheidung vom 2. Oktober 2024, beim
Gerichtshof eingegangen am 10. Dezember 2024, in dem Verfahren


I. S.A.


gegen


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej


erlässt


DAS GERICHT (Kammer für Vorabentscheidungssachen)


zum Zeitpunkt der Beratung unter Mitwirkung des Präsidenten S.  Papasavvas, der Richterin
N. Półtorak, des Richters M. Sampol Pucurull, der Richterin G. Steinfatt (Berichterstatterin) und des
Richters D. Petrlík,


Generalanwalt: J. Martín y Pérez de Nanclares,


Kanzlerin: M. Zwozdziak-Carbonne, Verwaltungsrätin,


aufgrund der am 8. Januar 2025 gemäß Art. 50b Abs. 3 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen
Union erfolgten Weiterleitung des Vorabentscheidungsersuchens vom Gerichtshof an das Gericht,


in Anbetracht des Sachgebiets nach Art.  50b Abs.  1 Buchst.  a der Satzung des Gerichtshofs der
Europäischen Union und des Nichtvorliegens einer eigenständigen Auslegungsfrage im Sinne von
Art. 50b Abs. 2 der Satzung,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


auf die mündliche Verhandlung vom 28. Oktober 2025,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        von I., vertreten durch T. Michalik und J. Warnieło, Doradcy podatkowi,


–                des Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, vertreten durch M.  Kowalewska und
T. Tratkiewicz,


–        der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna als Bevollmächtigten,







–                der Europäischen Kommission, vertreten durch P.  Carlin und M.  Owsiany-Hornung als
Bevollmächtigte,


aufgrund der nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Entscheidung, ohne Schlussanträge über
die Rechtssache zu entscheiden,


folgendes


Urteil


1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 167, Art. 168 Buchst. a und Art. 178
Buchst.  a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.  November 2006 über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (ABl.  2006, L  347, S.  1, im Folgenden: Mehrwertsteuerrichtlinie) sowie der
Grundsätze der Neutralität der Mehrwertsteuer, der Effektivität und der Verhältnismäßigkeit.


2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der I. S.A. und dem Dyrektor Krajowej Informacji
Skarbowej (Direktor der nationalen Steuerinformationsbehörde, Polen, im Folgenden: Steuerbehörde)
wegen eines Steuervorbescheids betreffend den Abzug von Vorsteuer auf Gas- und Stromlieferungen
an I., die auf Rechnungen ausgewiesen war, die I. im Steuerzeitraum nach dem Steuerzeitraum erhielt,
in dem die Käufe vollzogen worden waren.


 Rechtlicher Rahmen


 Unionsrecht


3        Art. 63 der Mehrwertsteuerrichtlinie sieht vor:


„Steuertatbestand und Steueranspruch treten zu dem Zeitpunkt ein, zu dem die Lieferung von
Gegenständen bewirkt oder die Dienstleistung erbracht wird.“


4                Titel  X der Mehrwertsteuerrichtlinie betrifft den Vorsteuerabzug und enthält ein Kapitel  1
(„Entstehung und Umfang des Rechts auf Vorsteuerabzug“), das die Art. 167 bis 172 umfasst. Art. 167
der Mehrwertsteuerrichtlinie bestimmt:


„Das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht, wenn der Anspruch auf die abziehbare Steuer entsteht.“


5        In Art. 168 der Mehrwertsteuerrichtlinie heißt es:


„Soweit die Gegenstände und Dienstleistungen für die Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet
werden, ist der Steuerpflichtige berechtigt, in dem Mitgliedstaat, in dem er diese Umsätze bewirkt, vom
Betrag der von ihm geschuldeten Steuer folgende Beträge abzuziehen:


a)            die in diesem Mitgliedstaat geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände und
Dienstleistungen, die ihm von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert bzw. erbracht wurden
oder werden;


…“


6                Titel  X Kapitel  4 („Einzelheiten der Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug“) der
Mehrwertsteuerrichtlinie enthält die Art. 178 bis 183. Art. 178 der Richtlinie sieht vor:


„Um das Recht auf Vorsteuerabzug ausüben zu können, muss der Steuerpflichtige folgende
Bedingungen erfüllen:


a)            für den Vorsteuerabzug nach Artikel  168 Buchstabe  a in Bezug auf die Lieferung von
Gegenständen oder das Erbringen von Dienstleistungen muss er eine gemäß Titel XI Kapitel 3
Abschnitte 3 bis 6 ausgestellte Rechnung besitzen;







…“


7        Art. 179 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie bestimmt:


„Der Vorsteuerabzug wird vom Steuerpflichtigen global vorgenommen, indem er von dem
Steuerbetrag, den er für einen Steuerzeitraum schuldet, den Betrag der Mehrwertsteuer absetzt, für die
während des gleichen Steuerzeitraums das Abzugsrecht entstanden ist und gemäß Artikel 178 ausgeübt
wird.“


8                Titel  XI der Mehrwertsteuerrichtlinie regelt die Pflichten der Steuerpflichtigen und bestimmter
nichtsteuerpflichtiger Personen und enthält ein Kapitel 5 („Erklärungspflichten“), das die Art. 250 bis
261 umfasst. Art. 250 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie lautet:


„Jeder Steuerpflichtige hat eine Mehrwertsteuererklärung abzugeben, die alle für die Festsetzung des
geschuldeten Steuerbetrags und der vorzunehmenden Vorsteuerabzüge erforderlichen Angaben enthält,
gegebenenfalls einschließlich des Gesamtbetrags der für diese Steuer und Abzüge maßgeblichen
Umsätze sowie des Betrags der steuerfreien Umsätze, soweit dies für die Feststellung der
Steuerbemessungsgrundlage erforderlich ist.“


9        Art. 273 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie sieht vor:


„Die Mitgliedstaaten können vorbehaltlich der Gleichbehandlung der von Steuerpflichtigen bewirkten
Inlandsumsätze und innergemeinschaftlichen Umsätze weitere Pflichten vorsehen, die sie für
erforderlich erachten, um eine genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen und um Steuerhinterziehung
zu vermeiden, sofern diese Pflichten im Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten nicht zu
Formalitäten beim Grenzübertritt führen.“


 Polnisches Recht


10      Art. 86 Abs. 1 der Ustawa o podatku od towarów i usług (Gesetz über die Steuer auf Gegenstände und
Dienstleistungen) vom 11. März 2004 (Dz. U. 2018, Pos. 2174) in geänderter Fassung (im Folgenden:
Mehrwertsteuergesetz) bestimmt:


„Soweit die Gegenstände und Dienstleistungen für die Zwecke besteuerter Umsätze verwendet werden,
ist der in Art. 15 genannte Steuerpflichtige vorbehaltlich Art. 114, Art. 119 Abs. 4, Art. 120 Abs. 17 und
19 sowie Art. 124 berechtigt, den Vorsteuerbetrag vom Betrag der geschuldeten Steuer abzuziehen.“


11      Art. 86 Abs. 10 des Mehrwertsteuergesetzes lautet:


„Das Recht, den Vorsteuerbetrag von der geschuldeten Steuer abzuziehen, entsteht bei der Abrechnung
für den Zeitraum, in dem in Bezug auf die vom Steuerpflichtigen erworbenen oder eingeführten
Gegenstände oder Dienstleistungen die Steuerpflicht entstanden ist.“


12      Art. 86 Abs. 10b des Mehrwertsteuergesetzes sieht vor:


„Das Recht, den Vorsteuerbetrag von der geschuldeten Steuer abzuziehen, entsteht in den Fällen des:


1)           Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Buchst. a frühestens mit der Abrechnung für den Zeitraum, in dem der
Steuerpflichtige die Rechnung oder das Zollpapier erhalten hat;


…“


 Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage


13            Die in Polen mehrwertsteuerpflichtige Gesellschaft  I. betreibt eine Verrechnungs- und
Abwicklungsstelle für die Geschäfte ihrer Mitglieder insbesondere in Bezug auf Gas und Strom. Im
Rahmen ihrer Tätigkeiten wird sie als Käuferin und Verkäuferin von an der Börse gehandelten Gütern
angesehen und wird als solche in den Rechnungen aufgeführt. Sie ist daher verpflichtet, Vorsteuer
abzuführen und Ausgangssteuer zu erheben.







14      I. beantragte bei der Steuerbehörde den Erlass eines Steuervorbescheids über die Mehrwertsteuer, um
Auskunft darüber zu erhalten, ob sie gemäß Art.  86 Abs.  1 und 10 des Mehrwertsteuergesetzes zum
Abzug der sich aus ordnungsgemäßen Rechnungen über den Kauf von Gas und Strom ergebenden
Vorsteuer auch dann berechtigt sei, wenn sie die Rechnungen, die den Kauf im betreffenden
Steuerzeitraum belegten, erst im darauf folgenden Steuerzeitraum, spätestens jedoch bis zum Zeitpunkt
der Abgabe ihrer Steuererklärung erhalten habe.


15      Mit Vorbescheid vom 12. November 2019 stellte die Steuerbehörde fest, dass die Ausübung des Rechts
auf Vorsteuerabzug im polnischen Recht wie im Recht der Europäischen Union an formelle
Voraussetzungen geknüpft sei, insbesondere an den Erhalt einer Rechnung. Diese Voraussetzungen
hätten jedoch nicht zur Folge, dass dem Steuerpflichtigen das Recht auf Vorsteuerabzug vorenthalten
und damit der Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer verletzt werde.


16      Mit Urteil vom 9. Oktober 2020 wies das mit der Klage gegen den Vorbescheid befasste Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Warszawie (Woiwodschaftsverwaltungsgericht Warschau, Polen) die Klage
von  I. ab und stellte insbesondere fest, dass das Recht auf Vorsteuerabzug grundsätzlich mit dem
Zeitpunkt verknüpft sei, in dem der Anspruch auf die Mehrwertsteuer entstehe, d. h. mit dem Zeitpunkt,
in dem die Steuerpflicht entstehe. Damit der Steuerpflichtige sein Abzugsrecht ausüben könne, müssten
jedoch zwei Voraussetzungen erfüllt sein, nämlich, dass der Umsatz tatsächlich stattgefunden habe und
dass der Steuerpflichtige im Besitz einer Rechnung sei, die den Umsatz belege. Der in Art.  167 der
Richtlinie 2006/112 vorgesehene Zeitpunkt der Entstehung des Rechts auf Vorsteuerabzug werde somit
de facto durch das in Art. 178 Buchst. a der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene formelle Erfordernis
des Besitzes einer entsprechenden Rechnung modifiziert. Somit entstehe das Recht auf Vorsteuerabzug
zum Zeitpunkt des Empfangs der Rechnung, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt seien.


17            Gegen das Urteil vom 9.  Oktober 2020 legte  I. beim vorlegenden Gericht, dem Naczelny Sąd
Administracyjny (Oberstes Verwaltungsgericht, Polen), Kassationsbeschwerde ein und stützte sich
dabei insbesondere auf eine fehlerhafte Auslegung von Art.  167, Art.  168 Buchst.  a und Art.  178
Buchst. a der Mehrwertsteuerrichtlinie.


18           Das vorlegende Gericht hat Zweifel hinsichtlich einer möglicherweise fehlerhaften Umsetzung von
Art. 167, Art. 168 Buchst. a und Art. 178 Buchst. a der Mehrwertsteuerrichtlinie in das innerstaatliche
Recht. Art.  86 Abs.  10b Nr.  1 des Mehrwertsteuergesetzes sehe im Vergleich zur
Mehrwertsteuerrichtlinie nämlich eine zusätzliche Voraussetzung für die Entstehung des Rechts auf
Vorsteuerabzug vor, und zwar den Besitz einer Rechnung oder eines Zolldokuments zum Zeitpunkt der
Abrechnung.


19            Laut vorlegendem Gericht führt eine Anwendung von Art.  86 Abs.  10b Nr.  1 des
Mehrwertsteuergesetzes im vorliegenden Fall dazu, dass der Zeitpunkt der Entstehung des Rechts auf
Vorsteuerabzug hinausgezögert werde. Wenn nämlich der Verkäufer die für einen von ihm getätigten
Umsatz geschuldete Mehrwertsteuer bereits an den Staatshaushalt abgeführt habe, müsse der Käufer,
damit sein Recht auf Vorsteuerabzug entstehe, warten, bis er die entsprechende Rechnung erhalte.


20      Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts muss es nach dem Unionsrecht möglich sein, die Vorsteuer für
einen bestimmten Steuerzeitraum abzuziehen, wenn das Recht auf Vorsteuerabzug in diesem
Steuerzeitraum entstanden sei und der Steuerpflichtige zudem zum Zeitpunkt der Ausübung des Rechts
im Besitz einer Rechnung oder eines Zolldokuments sei. Diese Auslegung ermögliche dem
Steuerpflichtigen, sein Recht auf Vorsteuerabzug unverzüglich auszuüben, ohne gleichzeitig eine
Missbrauchsgefahr zu schaffen. Eine Verzögerung des Vorsteuerabzugs könne unmittelbar zu einer
Verletzung des Neutralitätsgrundsatzes führen und finde im Wortlaut der Mehrwertsteuerrichtlinie
keine Grundlage.


21            Daher hat der Naczelny Sąd Administracyjny (Oberstes Verwaltungsgericht) beschlossen, das
Verfahren auszusetzen und dem Gericht folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:


Sind Art.  167, Art.  168 Buchst.  a und Art.  178 Buchst.  a der Mehrwertsteuerrichtlinie sowie die
Grundsätze der Steuerneutralität, der Effektivität und der Verhältnismäßigkeit dahin auszulegen, dass
sie einer nationalen Rechtsvorschrift wie Art.  86 Abs.  10b Nr.  1 des Mehrwertsteuergesetzes
entgegenstehen, nach der ein Steuerpflichtiger sein Recht auf Vorsteuerabzug in einer Steuererklärung







für den Zeitraum, in dem er die materiellen Voraussetzungen für die Ausübung dieses Rechts erfüllt hat,
nicht ausüben kann, wenn er in diesem Zeitraum die Rechnung nicht erhalten hat, und zwar auch dann
nicht, wenn er die Rechnung vor Abgabe der Steuererklärung erhalten hat?


 Zur Vorlagefrage


22      Das vorlegende Gericht möchte mit seiner Vorlagefrage wissen, ob Art. 167, Art. 168 Buchst. a und
Art.  178 Buchst.  a der Mehrwertsteuerrichtlinie sowie die Grundsätze der Neutralität der
Mehrwertsteuer, der Effektivität und der Verhältnismäßigkeit dahin auszulegen sind, dass sie einer
nationalen Regelung entgegenstehen, nach der ein Steuerpflichtiger sein Recht auf Vorsteuerabzug in
einer Steuererklärung für den Zeitraum, in dem er die materiellen Voraussetzungen für die Ausübung
des Abzugsrechts erfüllt hat, nicht ausüben kann, wenn er in diesem Zeitraum die entsprechende
Rechnung nicht erhalten hat, und zwar auch dann nicht, wenn er die Rechnung vor Abgabe der
Steuererklärung erhalten hat.


23      Nach gefestigter Rechtsprechung ist das Recht der Steuerpflichtigen, von der von ihnen geschuldeten
Mehrwertsteuer die als Vorsteuer für die auf einer vorausgehenden Umsatzstufe von ihnen erworbenen
Gegenstände und empfangenen Dienstleistungen geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer
abzuziehen, ein Grundprinzip des durch das Unionsrecht geschaffenen gemeinsamen
Mehrwertsteuersystems (vgl. Urteil vom 12. September 2024, NAREBG, C‑429/23, EU:C:2024:742,
Rn. 45 und die dort angeführte Rechtsprechung).


24      Der Steuerpflichtige soll nämlich durch die Regelung über den Vorsteuerabzug vollständig von der im
Rahmen seiner gesamten wirtschaftlichen Tätigkeiten geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer
entlastet werden. Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem gewährleistet somit die Neutralität
hinsichtlich der steuerlichen Belastung aller wirtschaftlichen Tätigkeiten unabhängig von ihrem Zweck
und ihrem Ergebnis, sofern diese Tätigkeiten selbst grundsätzlich der Mehrwertsteuer unterliegen (vgl.
Urteile vom 15. September 2016, Senatex, C‑518/14, EU:C:2016:691, Rn. 27 und die dort angeführte
Rechtsprechung, und vom 12. September 2024, NAREBG, C‑429/23, EU:C:2024:742, Rn. 46 und die
dort angeführte Rechtsprechung). Das Grundprinzip des Mehrwertsteuersystems beruht darauf, dass die
Mehrwertsteuer nur den Endverbraucher belasten soll und für die Steuerpflichtigen, die auf den
Produktions- und Vertriebsstufen vor dem Stadium der endgültigen Besteuerung tätig sind, unabhängig
von der Zahl der Umsätze völlig neutral sein soll (vgl. Urteil vom 12. September 2024, Novo Nordisk
[Mehrwertsteuer – Beiträge, die aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung gezahlt wurden], C‑248/23,
EU:C:2024:735, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung).


25            Das in den Art.  167  ff. der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene Recht auf Vorsteuerabzug ist
integraler Bestandteil des Mechanismus der Mehrwertsteuer und kann grundsätzlich nicht
eingeschränkt werden, sofern die materiellen wie auch formellen Anforderungen und Voraussetzungen,
denen dieses Recht unterliegt, von den Steuerpflichtigen, die es ausüben wollen, eingehalten werden.
Insbesondere wird dieses Recht in der Regel für die gesamte Steuerbelastung der vorausgehenden
Umsatzstufen sofort ausgeübt (vgl. Urteile vom 25. Mai 2023, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Warszawie [Mehrwertsteuer  – Fiktiver Erwerb], C‑114/22, EU:C:2023:430, Rn.  27 und die dort
angeführte Rechtsprechung, und vom 12.  September 2024, NAREBG, C‑429/23, EU:C:2024:742,
Rn. 47 und die dort angeführte Rechtsprechung).


26            Gemäß Art.  167 der Mehrwertsteuerrichtlinie entsteht das Recht auf Vorsteuerabzug, wenn der
Anspruch auf die abziehbare Steuer entsteht, wobei der Steueranspruch nach Art. 63 dieser Richtlinie
zu dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Lieferung von Gegenständen bewirkt oder die Dienstleistung
erbracht wird (Urteil vom 25.  Mai 2023, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
[Mehrwertsteuer – Fiktiver Erwerb], C‑114/22, EU:C:2023:430, Rn. 31).


27            Wie oben in Rn.  25 ausgeführt, unterliegt das Recht auf Vorsteuerabzug den in der
Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehenen materiellen und formellen Anforderungen und
Voraussetzungen.


28      Bei den materiellen Voraussetzungen des Rechts auf Vorsteuerabzug handelt es sich um diejenigen, die
die eigentliche Grundlage und den Umfang dieses Rechts regeln, so wie sie in Titel  X Kapitel  1
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(„Entstehung und Umfang des Rechts auf Vorsteuerabzug“) der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehen
sind. So muss nach Art. 168 Buchst. a der Mehrwertsteuerrichtlinie der Steuerpflichtige zum Zeitpunkt
der Vornahme des Erwerbs von Gegenständen, für die er einen Vorsteuerabzug geltend machen will, in
seiner Eigenschaft als Steuerpflichtiger gehandelt haben. Zudem müssen diese Gegenstände vom
Steuerpflichtigen auf einer nachfolgenden Umsatzstufe für Zwecke seiner besteuerten Umsätze
verwendet werden und auf einer vorausgehenden Umsatzstufe von einem anderen Steuerpflichtigen
geliefert worden sein (Urteil vom 15.  September 2016, Senatex, C‑518/14, EU:C:2016:691, Rn.  28;
vgl. auch Urteil vom 14.  Oktober 2021, Finanzamt  N und Finanzamt  G [Mitteilung der
Zuordnungsentscheidung], C‑45/20 und C‑46/20, EU:C:2021:852, Rn.  34 und die dort angeführte
Rechtsprechung).


29            Die formellen Voraussetzungen des Rechts auf Vorsteuerabzug regeln die Modalitäten und die
Kontrolle seiner Ausübung sowie das ordnungsgemäße Funktionieren des Mehrwertsteuersystems, wie
etwa die Verpflichtungen zu Aufzeichnungen, Rechnungsstellung und Steuererklärung (vgl. Urteil vom
14. Oktober 2021, Finanzamt N und Finanzamt G [Mitteilung der Zuordnungsentscheidung], C‑45/20
und C‑46/20, EU:C:2021:852, Rn.  35 und die dort angeführte Rechtsprechung). Insbesondere ergibt
sich aus Art.  178 Buchst.  a der Mehrwertsteuerrichtlinie, dass das Recht auf Vorsteuerabzug nur
ausgeübt werden kann, wenn der Steuerpflichtige eine gemäß den Bestimmungen von Titel  XI
Kapitel 3 Abschnitte 3 bis 6 dieser Richtlinie ausgestellte Rechnung besitzt (vgl. in diesem Sinne Urteil
vom 15.  September 2016, Senatex, C‑518/14, EU:C:2016:691, Rn.  29 und die dort angeführte
Rechtsprechung).


30            Diese Unterscheidung zwischen materiellen und formellen Voraussetzungen für das Recht auf
Vorsteuerabzug ist wichtig, da es nach ständiger Rechtsprechung die Grundprinzipien der Neutralität
der Mehrwertsteuer und der Verhältnismäßigkeit erfordern, dass der Vorsteuerabzug gewährt wird,
wenn die materiellen Voraussetzungen erfüllt sind, selbst wenn der Steuerpflichtige bestimmten
formellen Voraussetzungen nicht genügt hat (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14.  Oktober 2021,
Finanzamt  N und Finanzamt  G [Mitteilung der Zuordnungsentscheidung], C‑45/20 und C‑46/20,
EU:C:2021:852, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 16. Februar 2023, DGRFP
Cluj, C‑519/21, EU:C:2023:106, Rn. 98 und die dort angeführte Rechtsprechung). Der Gerichtshof hat
zudem festgestellt, dass die behebbare Nichtbeachtung formeller Voraussetzungen das Funktionieren
des Mehrwertsteuersystems nicht zu beeinträchtigen vermag (Urteil vom 26. April 2018, Zabrus Siret,
C‑81/17, EU:C:2018:283, Rn. 46).


31      Aus der oben in den Rn. 28 bis 30 angeführten Rechtsprechung folgt, dass die Entstehung des Rechts
auf Vorsteuerabzug ausschließlich von den in der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehenen materiellen
Voraussetzungen abhängig gemacht werden kann (Urteil vom 18. März 2021, A. [Ausübung des Rechts
auf Vorsteuerabzug], C‑895/19, EU:C:2021:216, Rn. 45).


32           Das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht daher unabhängig vom Besitz einer Rechnung, der nur eine
formelle Voraussetzung für seine Ausübung darstellt (vgl. oben, Rn.  28 bis 31). Die Ausübung des
Rechts ist indes nach Art.  178 der Mehrwertsteuerrichtlinie grundsätzlich erst möglich, sobald der
Steuerpflichtige im Besitz einer Rechnung ist (Urteil vom 21.  März 2018, Volkswagen, C‑533/16,
EU:C:2018:204, Rn. 43).


33          Gemäß der in der Rechtssache des Ausgangsverfahrens fraglichen nationalen Regelung entsteht das
Recht auf Vorsteuerabzug allerdings frühestens bei der Abrechnung für den Zeitraum, in dem der
Steuerpflichtige die entsprechende Rechnung erhalten hat. Erfolgt der Erhalt der Rechnung im
Steuerzeitraum, der auf den Steuerzeitraum folgt, in dem der steuerpflichtige Umsatz stattgefunden hat,
entsteht nach der fraglichen Regelung das Recht auf Vorsteuerabzug somit erst im späteren
Steuerzeitraum. Wie auch das vorlegende Gericht feststellt, sieht die Regelung somit eine zusätzliche
Voraussetzung für die Entstehung des Rechts auf Vorsteuerabzug vor, nämlich den Besitz einer
Rechnung oder eines Zolldokuments zum Zeitpunkt der Abrechnung für den Steuerzeitraum, für den
das Recht ausgeübt werden soll, selbst wenn zu diesem Zeitpunkt die materiellen Voraussetzungen,
einschließlich der Bewirkung des steuerpflichtigen Umsatzes, erfüllt sind.


34            Nach der Rechtsprechung wird das Recht auf Vorsteuerabzug grundsätzlich während des gleichen
Zeitraums ausgeübt, in dem es entstanden ist, d. h. gemäß Art. 167 der Mehrwertsteuerrichtlinie, wenn
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der Anspruch auf die Steuer entsteht (Urteile vom 21.  März 2018, Volkswagen, C‑533/16,
EU:C:2018:204, Rn. 44, vom 26. April 2018, Zabrus Siret, C‑81/17, EU:C:2018:283, Rn. 36, und vom
21. Oktober 2021, Wilo Salmson France, C‑80/20, EU:C:2021:870, Rn. 84).


35            Entgegen der Ansicht der polnischen Regierung kann aus dem Urteil vom 29. April 2004, Terra
Baubedarf-Handel (C‑152/02, EU:C:2004:268), nicht der gegenteilige Schluss wie oben in Rn.  34
gezogen werden. Die Tatsache, dass der Gerichtshof in den Rn. 34 und 38 dieses Urteils festgestellt hat,
dass das Recht auf Vorsteuerabzug grundsätzlich für den Zeitraum auszuüben ist, in dem dieses Recht
entstanden ist und der Steuerpflichtige im Besitz einer Rechnung oder eines gleichwertigen Dokuments
war, erklärt sich dadurch, dass die Klägerin des Ausgangsrechtsstreits in der Rechtssache, in der jenes
Urteil ergangen ist, zum Zeitpunkt der Ausübung ihres Rechts auf Vorsteuerabzug keine Rechnung und
kein solches Dokument besaß (Urteil vom 15.  September 2016, Senatex, C‑518/14, EU:C:2016:691,
Rn. 39).


36            Im Gegensatz zur Klägerin des Ausgangsrechtsstreits in der Rechtssache, in der das Urteil vom
29. April 2004, Terra Baubedarf-Handel (C‑152/02, EU:C:2004:268), ergangen ist, war die betreffende
Steuerpflichtige ebenso wie die Klägerin des Ausgangsrechtsstreits in der Rechtssache, in der das Urteil
vom 15.  September 2016, Senatex (C‑518/14, EU:C:2016:691), ergangen ist, zum Zeitpunkt der
Ausübung ihres Rechts auf Vorsteuerabzug im Besitz der Rechnungen.


37            Zudem zielt die in Rn.  35 des Urteils vom 29.  April 2004, Terra Baubedarf-Handel (C‑152/02,
EU:C:2004:268), erwähnte sofortige Wirkung des Abzugs insbesondere darauf ab, die Neutralität des
gemeinsamen Mehrwertsteuersystems zu gewährleisten und zu verhindern, dass den Steuerpflichtigen
dadurch ein finanzielles Risiko entsteht, dass sie ganz oder teilweise mit dieser Steuer belastet werden.
Aus diesem Grund muss gemäß Art.  179 der Mehrwertsteuerrichtlinie der Zeitraum, in dem der
erworbene Gegenstand oder die erbrachte Dienstleistung mit der Mehrwertsteuer belastet wurde und
somit das Recht auf Vorsteuerabzug entstanden ist, mit dem Zeitraum übereinstimmen, für den das
Abzugsrecht ausgeübt wird.


38           Kann demnach ein Steuerpflichtiger die Vorsteuer, die er auf Umsätze entrichtet hat, die er in dem
Zeitraum bewirkt hat, in dem das Recht auf Vorsteuerabzug entstanden ist, nicht abziehen, obwohl die
entsprechenden Rechnungen zum Zeitpunkt der Abgabe der Mehrwertsteuererklärung für diesen
Zeitraum vorliegen, trägt er vorübergehend die Last der Mehrwertsteuer und ist damit unter Verletzung
der Grundsätze der Neutralität der Mehrwertsteuer und der Verhältnismäßigkeit sowie des sofortigen
Vorsteuerabzugs nicht vollständig von der Mehrwertsteuerlast befreit (vgl. entsprechend Urteil vom
18.  März 2021, A. [Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug], C‑895/19, EU:C:2021:216, Rn.  46
bis 49).


39            Diese Schlussfolgerung wird durch die Rechtsprechung zu den zeitlichen Auswirkungen der
Berichtigung einer Rechnung bestätigt.


40      So stehen nach der Rechtsprechung die Bestimmungen der Mehrwertsteuerrichtlinie einer nationalen
Regelung entgegen, wonach der Berichtigung einer Rechnung keine Rückwirkung zukommt, so dass
das Recht auf Vorsteuerabzug in Bezug auf die berichtigte Rechnung nicht für das Jahr ausgeübt
werden kann, in dem die Rechnung ursprünglich ausgestellt worden war, sondern für das Jahr, in dem
sie berichtigt wurde (Urteil vom 15. September 2016, Senatex, C‑518/14, EU:C:2016:691, Rn. 43).


41            Kann ein Steuerpflichtiger daher nach Berichtigung der entsprechenden Rechnung sein Recht auf
Vorsteuerabzug für den Steuerzeitraum ausüben, in dem die Rechnung ursprünglich ausgestellt wurde,
obwohl zum Zeitpunkt der ursprünglichen Steuererklärung keine ordnungsgemäße Rechnung vorlag,
gelten diese Erwägungen erst recht für einen Steuerpflichtigen, der bei Abgabe der Steuererklärung
eine ordnungsgemäße Rechnung vorlegt.


42      Daher sind Art. 167, Art. 168 Buchst. a und Art. 178 Buchst. a der Mehrwertsteuerrichtlinie sowie die
Grundsätze der Neutralität der Mehrwertsteuer und der Verhältnismäßigkeit dahin auszulegen, dass sie
einer nationalen Regelung wie der in der Rechtssache des Ausgangsverfahrens fraglichen
entgegenstehen, nach der ein Steuerpflichtiger sein Recht auf Vorsteuerabzug in einer Steuererklärung
für den Zeitraum, in dem er die materiellen Voraussetzungen für die Ausübung des Abzugsrechts erfüllt
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hat, nicht ausüben kann, wenn er in diesem Zeitraum die entsprechende Rechnung nicht erhalten hat,
und zwar auch dann nicht, wenn er die Rechnung vor Abgabe der Steuererklärung erhalten hat.


43      Diese Schlussfolgerung wird durch das auf Art. 273 der Mehrwertsteuerrichtlinie gestützte Vorbringen
der polnischen Regierung und der Steuerbehörde nicht in Frage gestellt.


44      Nach Art. 273 der Mehrwertsteuerrichtlinie können die Mitgliedstaaten weitere Pflichten vorsehen, die
sie für erforderlich erachten, um eine genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen und um
Steuerhinterziehung zu vermeiden. Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Steuerumgehung und
etwaigen Missbräuchen ist nämlich ein Ziel, das von dieser Richtlinie anerkannt und gefördert wird.
Aufgrund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dürfen jedoch die Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten
gemäß Art. 273 der Mehrwertsteuerrichtlinie erlassen dürfen, nicht über das zur Erreichung dieser Ziele
Erforderliche hinausgehen (Urteile vom 12.  Juli 2012, EMS-Bulgaria Transport, C‑284/11,
EU:C:2012:458, Rn.  47, und vom 12.  April 2018, Biosafe  – Indústria de Reciclagens, C‑8/17,
EU:C:2018:249, Rn. 38).


45            In der mündlichen Verhandlung hat die Steuerbehörde insbesondere geltend gemacht, dass die
fragliche nationale Regelung, um Probleme bei der Überprüfung der Bezahlung von Rechnungen zu
vermeiden, in Einzelfällen verhindern solle, dass Mehrwertsteuer abgezogen werde, bevor sie deklariert
werde. Dieses Risiko besteht jedoch in einer Situation wie der im Ausgangsrechtsstreit nicht, in der die
Steuerpflichtige zum Zeitpunkt der Abgabe ihrer Steuererklärung im Besitz einer ordnungsgemäßen
Rechnung war, so dass die Steuerbehörde in der Lage war, die erforderlichen Überprüfungen
durchzuführen. Ein Mitgliedstaat darf das Ziel, eine genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen und
Steuerhinterziehung zu vermeiden, nicht durch eine allgemeine Maßnahme verfolgen, die eine
Berücksichtigung aller relevanten Umstände nicht vorsieht und die insbesondere geeignet ist, das Recht
auf Vorsteuerabzug für alle Steuerpflichtigen systematisch zu beeinträchtigen (vgl. in diesem Sinne
Urteil vom 18. März 2021, A. [Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug], C‑895/19, EU:C:2021:216,
Rn. 54).


46      In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen ist es nicht erforderlich, der Frage nachzugehen, ob der
Grundsatz der Effektivität dahin auszulegen ist, dass auch er einer nationalen Regelung wie der im
Ausgangsrechtsstreit fraglichen entgegensteht.


47          Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 167, Art. 168 Buchst. a und Art. 178
Buchst.  a der Mehrwertsteuerrichtlinie sowie die Grundsätze der Neutralität der Mehrwertsteuer und
der Verhältnismäßigkeit dahin auszulegen sind, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen,
nach der ein Steuerpflichtiger sein Recht auf Vorsteuerabzug in einer Steuererklärung für den Zeitraum,
in dem er die materiellen Voraussetzungen für die Ausübung des Abzugsrechts erfüllt hat, nicht
ausüben kann, wenn er in diesem Zeitraum die entsprechende Rechnung nicht erhalten hat, und zwar
auch dann nicht, wenn er die Rechnung vor Abgabe der Steuererklärung erhalten hat.


 Kosten


48            Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des beim vorlegenden Gericht
anhängigen Verfahrens; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer
Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gericht sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat


DAS GERICHT (Kammer für Vorabentscheidungssachen)


für Recht erkannt:


Art.  167, Art.  168 Buchst.  a und Art.  178 Buchst.  a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom
28.  November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem sowie die Grundsätze der
Neutralität der Mehrwertsteuer und der Verhältnismäßigkeit


sind dahin auszulegen sind, dass
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sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, nach der ein Steuerpflichtiger sein Recht auf
Vorsteuerabzug in einer Steuererklärung für den Zeitraum, in dem er die materiellen
Voraussetzungen für die Ausübung des Abzugsrechts erfüllt hat, nicht ausüben kann, wenn er in
diesem Zeitraum die entsprechende Rechnung nicht erhalten hat, und zwar auch dann nicht,
wenn er die Rechnung vor Abgabe der Steuererklärung erhalten hat.


Papasavvas Półtorak Sampol Pucurull
Steinfatt         Petrlík


Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 11. Februar 2026.


Unterschriften


*      Verfahrenssprache: Polnisch.








Urteil vom 26. September 2025, IV R 16/23
Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen


ECLI:DE:BFH:2025:U.260925.IVR16.23.0


BFH IV. Senat


EStG § 4 Abs 4, EStG § 4 Abs 5, EStG § 4 Abs 5b, EStG § 4 Abs 6, EStG § 12 Nr 3, EStG § 20 Abs 1 Nr 7 S 3, AO § 3 Abs 4
Nr 4, AO § 233a, GG Art 3 Abs 1, GVG § 193 Abs 1, InvZulG § 12, EStG VZ 2013 , EStG VZ 2014 , EStG VZ 2015


vorgehend FG Düsseldorf, 04. Mai 2023, Az: 9 K 1987/21 G,F


Leitsätze


1. Die Zinsen für eine Erstattung von Gewerbesteuer nach § 233a der Abgabenordnung (AO) sind bei der steuerlichen
Gewinnermittlung als Betriebseinnahme zu erfassen.


2. Die Behandlung der Zinsen nach § 233a AO, die als Nachzahlungszinsen gemäß § 4 Abs. 5b des
Einkommensteuergesetzes nicht abziehbar, aber als Erstattungszinsen zu versteuern sind, verstößt nicht gegen den
Gleichheitssatz des Grundgesetzes.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 04.05.2023 - 9 K 1987/21 G,F wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten um die Frage, ob Erstattungszinsen für Gewerbesteuer steuerpflichtige Betriebseinnahmen
darstellen.


1


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist als GbR im Bereich der Unternehmensberatung und der
Insolvenzverwaltung tätig. Sie erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb und ermittelt den Gewinn durch
Betriebsvermögensvergleich. Im Rahmen ihrer Gewinnermittlung erfasste sie für den Streitzeitraum 2013 bis 2015
Zinserträge für erstattete Gewerbesteuer, die sie unter Verweis auf § 4 Abs. 5b des Einkommensteuergesetzes (EStG)
außerbilanziell wieder abzog (für 2013 in Höhe von … €, für 2014 in Höhe von … € und für 2015 in Höhe von … €).


2


Die Gewerbesteuermessbescheide und die Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen (Gewinnfeststellungsbescheide) für die Jahre 2013 und 2014 ergingen zunächst
antragsgemäß, während der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) den Gewinn beziehungsweise
Gewerbeertrag in dem Gewerbesteuermessbescheid und dem Gewinnfeststellungsbescheid für 2015 bereits um die
Zinserträge erhöhte. Alle Bescheide ergingen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung nach § 164 Abs. 1 der
Abgabenordnung (AO).


3


Nach Durchführung von Außenprüfungen bei der Klägerin beanstandete das FA unter anderem die vorgenommenen
außerbilanziellen Kürzungen der Zinserträge. Die Betriebseinnahmen seien, soweit noch nicht erfolgt, entsprechend
zu erhöhen. Dies dürfe nur insoweit unterbleiben, als die Zinserträge in einem Zusammenhang mit
Nachforderungszinsen stünden, die die Klägerin nicht als Betriebsausgaben geltend gemacht habe. Zur Umsetzung
der Ergebnisse der Außenprüfungen erließ das FA gemäß § 164 Abs. 2 AO unter Aufhebung des Vorbehalts der
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Nachprüfung geänderte Gewinnfeststellungsbescheide (für 2013 vom 02.06.2016, für 2014 und für 2015 jeweils
vom 15.09.2020) und geänderte Gewerbesteuermessbescheide (für 2013 vom 15.08.2016 und für 2014 und 2015
jeweils vom 15.09.2020). Es erhöhte darin die Betriebseinnahmen der Klägerin wegen der streitigen
Erstattungszinsen um … € (2013) und um … € (2014); für 2015 blieb es hinsichtlich der streitigen Zinserträge bei der
Gewinnerhöhung um … €.


Die Klägerin erhob nach erfolgloser Durchführung von Einspruchsverfahren (Einspruchsentscheidungen vom
19.07.2021) Klage zum Finanzgericht (FG) Düsseldorf, mit der sie eine Minderung des Gewinns beziehungsweise des
Gewerbeertrags um die erstatteten Zinserträge begehrte. Das FG wies die Klage mit Urteil vom 04.05.2023 -
9 K 1987/21 G,F ab.


5


Mit ihrer Revision rügt die Klägerin eine Verletzung materiellen Bundesrechts in Gestalt von § 4 Abs. 5b EStG.6


Der Gesetzgeber habe mit Einführung des § 4 Abs. 5b EStG die Gewerbesteuer und die darauf bezogenen
Nebenleistungen dem nichtsteuerbaren Bereich zugeordnet. Dies strahle auf den umgekehrten Vorgang aus, das
heißt auf die Erstattung von Gewerbesteuer und darauf entfallende Erstattungszinsen. Es bewirke, dass dort eine
nichtsteuerbare Vermögensmehrung eintrete.


7


Das FG habe zwar erkannt, dass der unmissverständliche Wortlaut des § 4 Abs. 5b EStG den vorliegenden
Sachverhalt nicht erfasse; es habe aber dem Gesetzgeber einen abweichenden Regelungswillen unterstellt und
angenommen, dass nur ein Betriebsausgaben-Abzugsverbot angeordnet worden sei. Dies lasse sich jedoch den
Gesetzesmaterialien nicht entnehmen.


8


Für die Gesetzesauslegung, wonach § 4 Abs. 5b EStG die Gewerbesteuer und darauf entfallende Nebenleistungen
dem nichtsteuerbaren Bereich zuordne, spreche neben dem unmissverständlichen Gesetzeswortlaut ("sind keine
Betriebsausgaben") die Entstehungsgeschichte der Vorschrift in einer Gesamtschau. Das FG überschreite die
Grenzen zulässiger Auslegung dadurch, dass es seine Auslegung auf einen nicht erkennbaren Willen des
Gesetzgebers stütze. Es könne dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, dass er den steuersystematischen
Unterschied zwischen einem Betriebsausgaben-Abzugsverbot (geregelt beispielsweise in § 4 Abs. 5 EStG) und einer
Zuordnung zu dem nichtsteuerbaren Bereich (geregelt etwa in § 12, § 4 Abs. 6 EStG) nicht kenne. Es sei deshalb
plausibel, ‑‑zumal angesichts des an § 4 Abs. 6 EStG angelehnten Wortlauts‑‑ anzunehmen, dass der Wortlaut des
§ 4 Abs. 5b EStG bewusst gewählt worden sei. Die Bundesregierung habe schließlich eine Prüfbitte des Bundesrates
zurückgewiesen, die Regelung in den Katalog der Betriebsausgaben-Abzugsverbote des § 4 Abs. 5 EStG
einzugliedern, und darauf hingewiesen, dass Aufwendungen für die Gewerbesteuer keine Betriebsausgaben seien
(Verweis auf BTDrucks 16/6739, S. 6, 32).


9


Aus den Gesetzesmaterialien zum Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14.08.2007 (BGBl I 2007, 1912, BStBl
I 2007, 630) lasse sich nicht ausdrücklich entnehmen, ob der Gesetzgeber die bis dahin geltende Symmetrie des
vollständigen Abzugs von Gewerbesteueraufwand und Nebenleistungen und der vollständigen Erfassung von
Gewerbesteuererstattungen und Nebenleistungen beibehalten oder diese aufgeben wollte. Die Entscheidung des
Gesetzgebers, die Regelung nicht in den Kanon des § 4 Abs. 5 EStG als Betriebsausgaben-Abzugsverbot zu
verschieben, ergebe wenig Sinn, wenn nicht angenommen werde, dass er damit gerade die Zuordnung zu dem
nichtsteuerbaren Bereich verfolgt habe und die genannte Symmetrie von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen
habe aufrechterhalten wollen.


10


Die Klägerin beantragt sinngemäß, 
das Urteil des FG vom 04.05.2023 - 9 K 1987/21 G,F und die Einspruchsentscheidungen vom 19.07.2021
aufzuheben und den Gewinnfeststellungsbescheid für 2013 vom 02.06.2016, die Gewinnfeststellungsbescheide für
2014 und 2015 vom 15.09.2020 sowie den Gewerbesteuermessbescheid für 2013 vom 15.08.2016 und die
Gewerbesteuermessbescheide für 2014 und 2015 vom 15.09.2020 dahingehend zu ändern, dass der laufende
Gesamthandsgewinn beziehungsweise der Gewerbeertrag um … € (2013), um … € (2014) und um … € (2015)
gemindert werden.


11


Das FA beantragt, 
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


12


Die Beteiligten haben auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet (§ 90 Abs. 2 der
Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).
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Entscheidungsgründe


II.


Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat die Klage, die darauf
gerichtet ist, den laufenden Gesamthandsgewinn in den Gewinnfeststellungsbescheiden sowie den Gewinn als
Ausgangsgröße des Gewerbeertrags in den Gewerbesteuermessbescheiden um Erstattungszinsen für Gewerbesteuer
zu mindern (dazu unter 1.), zu Recht abgewiesen. Es handelt sich bei diesen Erstattungszinsen um
Betriebseinnahmen (dazu unter 2.). Die Zinserträge sind nicht aus der steuerlichen Gewinnermittlung auszunehmen
(dazu unter 3.). Auch aus verfassungsrechtlichen Gründen sind die Zinsen für die Erstattung von Gewerbesteuer
nicht der Besteuerung entzogen (dazu unter 4.).


14


1. Gegenstand des Revisionsverfahrens ‑‑wie bereits des Klageverfahrens‑‑ ist neben den
Gewerbesteuermessbescheiden für 2013 bis 2015 die Feststellung der Höhe des laufenden Gesamthandsgewinns in
den Gewinnfeststellungsbescheiden für 2013 bis 2015.


15


Nach ständiger Rechtsprechung kann ein Gewinnfeststellungsbescheid eine Vielzahl selbständiger und damit auch
selbständig anfechtbarer Feststellungen enthalten, die eigenständig in Bestandskraft erwachsen können. Solche
selbständig anfechtbaren Feststellungen (Streitgegenstände) sind zum Beispiel das Vorliegen oder Nichtvorliegen
einer Mitunternehmerstellung, die Höhe des laufenden Gesamthandsgewinns, das Vorliegen eines Veräußerungs-
/Aufgabegewinns der Gesamthand, die Qualifikation des Veräußerungs-/Aufgabegewinns als außerordentlich im
Sinne des § 34 EStG und die auf Ebene der Gesamthand vorzunehmende Gewinnverteilung (z.B. Urteil des
Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 20.03.2025 - IV R 12/21, Rz 31).


16


Die im Streitfall angegriffene Erhöhung der Betriebseinnahmen um Erstattungszinsen für Gewerbesteuer betrifft
hinsichtlich der Gewinnfeststellungsbescheide die Feststellung der Höhe des laufenden Gesamthandsgewinns.


17


2. Bei den auf die Erstattung von Gewerbesteuer gezahlten Zinsen handelt es sich um Betriebseinnahmen der
Klägerin. Betriebseinnahmen sind in Anlehnung an § 8 Abs. 1 und § 4 Abs. 4 EStG alle Zugänge in Geld oder
Geldeswert, die durch den Betrieb veranlasst sind. Eine Einnahme ist betrieblich veranlasst, wenn ein
wirtschaftlicher Zusammenhang mit dem Betrieb gegeben ist (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom
21.11.2018 - VI R 54/16, BFHE 263, 191, BStBl II 2019, 311, Rz 14).


18


Erstattungszinsen nach § 233a Abs. 1 Satz 1 AO für zu viel gezahlte Gewerbesteuer sind betrieblich veranlasst. Der
notwendige sachliche Zusammenhang der Zinszahlung mit dem Betrieb ist gegeben, da die Verzinsung auf der
Grundlage der Erstattung der Gewerbesteuer als einer Betriebssteuer erfolgt. Dies ist zwischen den Beteiligten nicht
streitig und bedarf deshalb keiner weiteren Ausführungen.


19


3. Die Zinsen auf eine Erstattung von Gewerbesteuer nach § 233a AO sind bei der steuerlichen Gewinnermittlung zu
erfassen. Anders als geschuldete Gewerbesteuer und ein darauf bezogener Nachzahlungszins (dazu unter a) und
erstattete Gewerbesteuer selbst (dazu unter b) sind die Zinsen für erstattete Gewerbesteuer bei der steuerlichen
Gewinnermittlung nicht zu neutralisieren (dazu unter c).


20


a) Geschuldete Gewerbesteuer und die darauf bezogenen Nachzahlungszinsen sind bei der steuerlichen
Gewinnermittlung nicht zu berücksichtigen.


21


§ 4 Abs. 5b EStG versagt den Betriebsausgabenabzug für die Gewerbesteuer und die darauf entfallenden
Nebenleistungen bei der steuerlichen Gewinnermittlung. Zu den Nebenleistungen gehören gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 4
AO auch Zinsen nach § 233a AO.


22


Nach der durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 in das Einkommensteuergesetz eingefügten Regelung
des § 4 Abs. 5b EStG sind die Gewerbesteuer und die darauf entfallenden Nebenleistungen keine Betriebsausgaben.
Diese Regelung verletzt kein Verfassungsrecht (BFH-Urteil vom 16.01.2014 - I R 21/12, BFHE 244, 347, BStBl II
2014, 531, dazu Nichtannahmebeschluss des Bundesverfassungsgerichts ‑‑BVerfG‑‑ vom 12.07.2016 -
2 BvR 1559/14; BFH-Urteile vom 22.10.2014 - X R 19/12; vom 10.09.2015 - IV R 8/13, BFHE 251, 25, BStBl II 2015,
1046, Rz 12 ff.).


23


Trotz des Wortlauts des § 4 Abs. 5b EStG handelt es sich ‑‑wie der BFH bereits entschieden hat‑‑ bei der Belastung
eines Gewerbebetriebs mit Gewerbesteuer und den darauf entfallenden Nebenleistungen in der Sache um
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betrieblich veranlasste Aufwendungen im Sinne von § 4 Abs. 4 EStG. Die Norm des § 4 Abs. 5b EStG wirkt,
vergleichbar den Tatbeständen des § 4 Abs. 5 EStG, als steuerliches Abzugsverbot für die Gewerbesteuer als
Betriebsausgabe (BFH-Urteil vom 10.09.2015 - IV R 8/13, BFHE 251, 25, BStBl II 2015, 1046, Rz 17). Zu diesem
Zweck wird die bei der Gewinnermittlung zunächst abgezogene Gewerbesteuer außerbilanziell wieder
hinzugerechnet und damit neutralisiert (s. BFH-Urteil vom 30.11.2023 - IV R 13/21, Rz 29).


b) Auch erstattete Gewerbesteuer ist bei der steuerlichen Gewinnermittlung nicht zu berücksichtigen.25


Ist die betrieblich veranlasste Belastung mit einer Steuer bei der steuerlichen Gewinnermittlung nicht zu
berücksichtigen, so ist auch der gegenteilige Akt ‑‑die Erstattung dieser Steuer‑‑ nicht zu berücksichtigen (so bereits
die Begründung des Gesetzentwurfs zu § 4 Abs. 5b EStG, BTDrucks 16/4841, S. 47; so auch
Brandis/Heuermann/Drüen, § 4 EStG Rz 923; Spilker in Kirchhof/Kube/Mellinghoff, EStG, § 4 Rz U 13; Bode in
Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl., § 4 Rz 237; Tiede in Herrmann/Heuer/Raupach ‑‑HHR‑‑, § 4 EStG Rz 1985; Maetz in
Bordewin/Brandt/Bode, § 4 EStG Rz 3189; eingehend Thiemann, FinanzRundschau ‑‑FR‑‑ 2012, 673, 676).
Anderenfalls würde die (nicht abziehbare) Überzahlung der Steuer bewirken, dass ihre spätere Erstattung zu einer
Gewinnerhöhung führte und sich allein daraus eine Steuerbelastung ergäbe (vgl. zu § 10 Nr. 2 des
Körperschaftsteuergesetzes ‑‑KStG‑‑ BFH-Urteil vom 04.12.1991 - I R 26/91, BFHE 167, 32, BStBl II 1992, 686, unter
1.1.1.4.; BFH-Beschlüsse vom 15.02.2012 - I B 97/11, BFHE 236, 458, BStBl II 2012, 697, Rz 5; vom 21.10.2010 -
IV R 6/08, Rz 15). Der Korrektureffekt der gegenläufigen Steuererstattung würde zuungunsten des Steuerpflichtigen
nicht erreicht (Thiemann, FR 2012, 673, 676).


26


c) Demgegenüber sind die Zinsen für erstattete Gewerbesteuer bei der steuerlichen Gewinnermittlung zu
berücksichtigen.


27


aa) Aus der Gesetzgebungsgeschichte ergibt sich, dass der Gesetzgeber sich bewusst dafür entschieden hat, Zinsen
auf erstattete nichtabziehbare Steuern der Besteuerung zu unterwerfen (s. zum Ganzen auch Thiemann, FR 2012,
673, 678 ff.). So sah der Entwurf eines Steuerreformgesetzes 1990, durch das unter anderem die Verzinsung nach
§ 233a AO eingeführt wurde, in § 3 Nr. 55 EStG eine Steuerbefreiung für Zinsen auf nichtabziehbare Steuern im
Sinne von § 12 Nr. 3 EStG und § 10 Nr. 2 KStG mit der Begründung vor, die Befreiung der Zinsen auf die Erstattung
von Personensteuern solle der Tatsache Rechnung tragen, dass Zinsen auf geschuldete Steuern dieser Art nicht als
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden könnten (BTDrucks 11/2157, S. 5, 138). Der
Finanzausschuss des Deutschen Bundestags sah eine solche Befreiung für Erstattungszinsen jedoch als nicht
gerechtfertigt an; sie sollten nach den allgemeinen Grundsätzen bei den Einkünften aus Kapitalvermögen erfasst
werden (Bericht des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags vom 21.06.1988, BTDrucks 11/2536, S. 76). In
dem Steuerreformgesetz 1990 vom 25.07.1988 (BGBl I 1988, 1093) war die Steuerbefreiung dann auch nicht
enthalten.


28


Für Kapitaleinkünfte hat der Gesetzgeber mit dem Jahressteuergesetz 2010 vom 08.12.2010 (BGBl I 2010, 1768) mit
Einführung des § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG ausdrücklich geregelt, dass Erstattungszinsen im Sinne von § 233a AO
als Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen der Besteuerung unterliegen.


29


Die Regelung des § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG war durch den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags in das
Gesetzgebungsverfahren eingebracht worden. Zur Begründung führte der Ausschuss an, dass ohne eine
entsprechende Steuerpflicht von Erstattungszinsen der Steuerpflichtige, der eine Steuererstattung nach Ablauf der
Karenzfrist verzinst erhalte, gegenüber demjenigen, der seine Steuererstattung schon vor Ablauf der Frist erhalten
und sie bei einer Bank zinsbringend und steuerpflichtig angelegt habe, steuerlich begünstigt werde. Der Ausschuss
führte aus, die Regelung sei klarstellender Natur, da die Entstehungsgeschichte des § 233a AO zeige, dass der
Gesetzgeber Erstattungszinsen nach den allgemeinen Grundsätzen als Einkünfte erfassen wolle. Die Regelung sei
jedoch erforderlich, da der BFH mit Urteil vom 15.06.2010 - VIII R 33/07 (BFHE 230, 109, BStBl II 2011, 503) seine
Rechtsprechung zur Steuerpflicht von Erstattungszinsen geändert habe (BTDrucks 17/3549, S. 17).


30


Der VIII. Senat des BFH hat an dieser Entscheidung nach Inkrafttreten des § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG nicht mehr
festgehalten; der Gesetzgeber habe deutlich gemacht, dass Erstattungszinsen zu besteuern seien (BFH-Urteil vom
12.11.2013 - VIII R 1/11, Rz 20).


31


bb) Abweichendes ergibt sich nicht aus § 12 Nr. 3 EStG, wonach die Steuern vom Einkommen und sonstige
Personensteuern sowie die auf diese Steuern entfallenden Nebenleistungen nicht bei der Einkünfteermittlung
abziehbar sind.
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Diese Regelung betrifft zum einen nur die Abzugsfähigkeit von Steuernachzahlungen und darauf bezogenen Zinsen,
nicht aber auch die Besteuerung von Steuererstattungen und darauf bezogenen Zinsen. Im Streitfall kommt ihr auch
deshalb keine Bedeutung zu, da die in § 12 Nr. 3 EStG genannten Steuern nicht Sach- und Realsteuern wie die
‑‑vorliegend betroffene‑‑ Gewerbesteuer umfassen (HHR/Fissenewert, § 12 EStG Rz 128; Seiler in Kirchhof/Seer,
EStG, 24. Aufl., § 12 Rz 10; Brandis/Heuermann/Thürmer, § 12 EStG Rz 198; Brandis/Heuermann/Drüen, § 4 EStG
Rz 923).


33


cc) Erstattungszinsen für Gewerbesteuer sind als Betriebseinnahmen zu erfassen, auch wenn Nachzahlungszinsen
für Gewerbesteuer vom Abzug als Betriebsausgaben nach § 4 Abs. 5b EStG ausgenommen sind (so auch
Schmidt/Loschelder, EStG, 44. Aufl., § 4 Rz 651; HHR/Tiede, § 4 EStG Rz 1985; Thiemann, FR 2012, 673; anderer
Ansicht wohl Spilker in Kirchhof/Kube/Mellinghoff, EStG, § 4 Rz U 13). Denn anders als im Verhältnis von gezahlter
und erstatteter Gewerbesteuer handelt es sich bei Zinsen auf erstattete Gewerbesteuer nicht um den gegenläufigen
Akt zu Nachzahlungszinsen auf gezahlte Gewerbesteuer. Erstattungszinsen beruhen nicht darauf, dass damit eine
zuvor (an den Fiskus) erbrachte Leistung in Gestalt eines Nachzahlungszinses in gegenläufiger Weise zurückgewährt
wird; vielmehr gewähren Erstattungszinsen einen Ausgleich dafür, dass dem Steuerschuldner aufgrund überhöhter
Steuerzahlungen die Möglichkeit zur Kapitalnutzung verwehrt wurde (BFH-Beschluss vom 15.02.2012 - I B 97/11,
BFHE 236, 458, BStBl II 2012, 697, Rz 5; Thiemann, FR 2012, 673, 676; vgl. auch BFH-Urteil vom 18.02.1975 -
VIII R 104/70, BFHE 115, 216, BStBl II 1975, 568).


34


d) Nicht durchzugreifen vermögen auch die weiteren Einwände der Klägerin.35


aa) Aus der Formulierung in § 4 Abs. 5b EStG "Die Gewerbesteuer und die darauf entfallenden Nebenleistungen sind
keine Betriebsausgaben" und der Formulierung in § 4 Abs. 6 EStG "Aufwendungen zur Förderung staatspolitischer
Zwecke (§ 10b Absatz 2) sind keine Betriebsausgaben" ergibt sich nicht, dass die Gewerbesteuer und darauf
entfallende Nebenleistungen nicht steuerbar sind. Der BFH hat vielmehr für § 4 Abs. 5b EStG ausdrücklich
entschieden, dass die Gewerbesteuer eine betrieblich veranlasste Aufwendung darstellt, für die ein Abzugsverbot
gilt (s. oben II.3.a). Hingegen ist für die in § 4 Abs. 6 EStG genannten Aufwendungen zur Förderung staatspolitischer
Zwecke eine etwaige betriebliche Veranlassung nicht von einem privaten Veranlassungszusammenhang zu trennen
(s. HHR/Schober, § 4 EStG Rz 2000); ihre Abzugsfähigkeit hat der Gesetzgeber in § 10b EStG dem privaten Bereich
der Sonderausgaben zugeordnet.


36


bb) Das von der Klägerin herangezogene BFH-Urteil vom 03.08.2017 - IV R 12/14 (BFHE 259, 104, BStBl II 2018, 20)
ist auf den Streitfall nicht übertragbar. Dort ging es um die Regelung des § 12 des Investitionszulagengesetzes
2007, wonach die Investitionszulage nicht zu den Einkünften im Sinne des Einkommensteuergesetzes gehört und
die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mindert, aber ‑‑so der BFH in dem genannten Urteil‑‑ bei der
Bemessung der Betriebsgröße nach § 7g Abs. 1 Satz 2 EStG a.F. einzubeziehen ist. Im Streitfall besteht indes gerade
keine Regelung, die eine Zuordnung der Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer zu den Einkünften verbietet.


37


4. Die Besteuerung der Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer verletzt nicht den Gleichheitssatz.38


a) Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich
Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Er gilt für ungleiche Belastungen wie auch für
ungleiche Begünstigungen. Zwar ist es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte
auszuwählen, an die er dieselben Rechtsfolgen knüpft und die er so als rechtlich gleich qualifiziert. Diese Auswahl
muss er jedoch sachgerecht treffen. Genauere Maßstäbe und Kriterien dafür, unter welchen Voraussetzungen der
Gesetzgeber den Gleichheitssatz verletzt, lassen sich nicht abstrakt und allgemein, sondern nur in Bezug auf die
jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereiche bestimmen. Dabei ergeben sich je nach
Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen aus dem allgemeinen Gleichheitssatz im Sinne eines
stufenlosen, am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierten Prüfungsmaßstabs unterschiedliche Grenzen für
den Gesetzgeber, die vom bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse
reichen. Differenzierungen bedürfen stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Differenzierungsziel und
dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind (z.B. BVerfG-Beschluss vom 23.07.2025 - 2 BvL 19/14,
Rz 69 f., m.w.N.). Sowohl bei der Auswahl des Steuergegenstandes als auch bei der Bestimmung des Steuersatzes
und des Steuermaßes hat der Gesetzgeber einen weit reichenden Entscheidungsspielraum (z.B. BVerfG-Beschluss
vom 04.02.2009 - 1 BvL 8/05, BVerfGE 123, 1, Rz 55).


39


b) Danach verstößt die Besteuerung von Erstattungszinsen für Gewerbesteuer nicht gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz.


40
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aa) Soweit es darum geht, dass Nachzahlungszinsen als Nebenleistungen zur Gewerbesteuer nach § 4 Abs. 5b EStG
steuerlich nicht zu berücksichtigen sind, während Erstattungszinsen für erstattete Gewerbesteuer der Besteuerung
unterliegen, fehlt es schon an der Vergleichbarkeit der Sachverhalte. Es gibt auch kein allgemeines Prinzip, dass
Einnahmen nicht der Besteuerung unterliegen, sofern aus dem betreffenden Lebenssachverhalt resultierende
Ausgaben nicht abziehbar sind (vgl. BFH-Beschluss vom 15.02.2012 - I B 97/11, BFHE 236, 458, BStBl II 2012, 697,
Rz 14, m.w.N.; HHR/Tiede, § 4 EStG Rz 1985). So sind etwa entstandene Aufwendungen für Geschenke, Bewirtungs-
und Verpflegungskosten nach Maßgabe von § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 EStG nicht zum Abzug bei der
steuerlichen Gewinnermittlung zugelassen. Erhält der Steuerpflichtige indes betrieblich oder beruflich bedingt
solche Geschenke und Verpflegung, so ist ein entsprechender Vermögenszugang als Geld oder Naturalleistung zu
versteuern (s. § 8 EStG).


41


bb) Unterlägen Erstattungszinsen für erstattete Gewerbesteuer nicht der Besteuerung, käme es hingegen zu einer
nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem. Erstattungszinsen gleichen den
vorübergehenden Entzug von Kapital aus. Insoweit besteht eine vergleichbare Situation wie bei Ausreichung eines
Darlehens. Wird für ein solches Darlehen ein Zins gezahlt, unterliegt dieser der Besteuerung. Es ist kein sachlicher
Grund ersichtlich, weshalb Erstattungszinsen für erstattete Gewerbesteuer dann gleichwohl von der Besteuerung
ausgenommen sein sollten (vgl. BFH-Beschluss vom 15.02.2012 - I B 97/11, BFHE 236, 458, BStBl II 2012, 697,
Rz 5).


42


5. Wegen der Höhe der erfassten Erstattungszinsen besteht zwischen den Beteiligten kein Streit.43


Keiner Entscheidung bedarf die Frage, ob es rechtlich geboten ist, Erstattungszinsen nur insoweit steuerlich zu
erfassen, als sie die Höhe von (im selben Jahr) angefallenen Nachzahlungszinsen übersteigen. Einer anderen
Handhabung steht im Streitfall bereits das finanzgerichtliche Verböserungsverbot entgegen (§ 96 Abs. 1 Satz 2
FGO).


44


6. Der Senat entscheidet mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung durch Urteil (§ 90 Abs. 2,
§ 121 Satz 1 FGO). Die Beratung und Abstimmung wurde im Einverständnis aller zur Entscheidung berufenen
Richter durch Bild- und Tonübertragung durchgeführt (§ 155 Satz 1 FGO i.V.m. § 193 Abs. 1 des
Gerichtsverfassungsgesetzes in der durch das Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der
Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten vom 15.07.2024 ‑‑BGBl. 2024 I Nr. 237‑‑ geänderten Fassung).


45


7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.46
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Urteil vom 22. Oktober 2025, II R 24/22
Anteilsvereinigung beim Erwerb eigener Anteile


ECLI:DE:BFH:2025:U.221025.IIR24.22.0


BFH II. Senat


GrEStG § 1 Abs 3 Nr 1, GrEStG § 1 Abs 3 Nr 2, GrEStG § 18 Abs 1, GrEStG § 18 Abs 2 S 2, GrEStG § 19 Abs 1, GrEStG § 20,
GrEStG § 18 Abs 1 S 1 Nr 1, GrEStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 4, GrEStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 5, GrEStG § 20 Abs 1 Nr 2, GrEStG § 20
Abs 1 Nr 3, AO § 170 Abs 2 S 1 Nr 1


vorgehend FG Münster, 19. Mai 2022, Az: 8 K 2516/20 GrE


Leitsätze


1. Erwirbt eine grundbesitzende GmbH eigene Anteile und erhöht sich dadurch der Anteil eines Gesellschafters ‑‑ohne
Berücksichtigung der von der Gesellschaft selbst gehaltenen Anteile‑‑ rechnerisch auf mindestens 95 %, ist der
Tatbestand einer Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 des Grunderwerbsteuergesetzes in der im Streitjahr
2010 geltenden Fassung (GrEStG) erfüllt. Das gilt auch dann, wenn mehrere Gesellschafter die nicht von der Gesellschaft
selbst gehaltenen Anteile halten (Fortführung des Urteils des Bundesfinanzhofs vom 20.01.2015 - II R 8/13, BFHE 248,
252, BStBl II 2015, 553).


2. Einer Anzeige nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 oder nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 GrEStG kommt keine
die Anlaufhemmung des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Abgabenordnung beendende Wirkung für die Festsetzungsfrist zu,
wenn die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GrEStG erforderlichen Angaben in Bezug auf die Grundstücke vollständig fehlen.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 19.05.2022 - 8 K 2516/20 GrE wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GmbH, deren Alleingesellschafterin die Stadt … (Stadt) ist. Die
Klägerin war zusammen mit anderen Gesellschaftern an der X-GmbH beteiligt. Das Stammkapital der X-GmbH
betrug 3.600.000 €. Davon hielt die Klägerin 3.400.000 € (94,444 %), die X-GmbH selbst 10.920 € (0,303 %), die
Stadt 168.800 € (4,688 %), die Y-AG (AG) 19.920 € (0,553 %). Die übrigen Anteile wurden von anderen
Gesellschaftern gehalten.


1


Die X-GmbH war zunächst alleinige Kommanditistin einer Objektgesellschaft (Z-KG). Komplementärin der Z-KG war
eine GmbH, deren Alleingesellschafterin die X-GmbH war und die nicht am Vermögen der KG beteiligt war. 2009
erwarb die Klägerin von der X-GmbH den größten Teil der Kommanditeinlage an der Z-KG und einen
entsprechenden Anteil an der Komplementär-GmbH. Insgesamt waren ab diesem Zeitpunkt am Vermögen der Z-KG
die Klägerin zu 94,9 % und die X-GmbH zu 5,1 % beteiligt. Sowohl die X-GmbH als auch die Z-KG verfügten über
umfangreichen Grundbesitz.


2


Mit notarieller Vereinbarung vom 26.01.2010 verkaufte die AG ihren Geschäftsanteil an der X-GmbH in Höhe von
19.920 € an die X-GmbH.


3
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Der Notar übersandte mit Schreiben vom 27.01.2010 dem Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt ‑‑FA‑‑)
eine beglaubigte und eine einfache Ablichtung der Urkunde. Das Schreiben war adressiert an das "Finanzamt …" und
wies folgenden Betreff aus: "Geschäftsanteilskauf- und -übertragungsvertrag vom 26.01.2010 UR-Nr. xxx, Firma …,
Steuer-Nr. xxx; hier: Anzeige gem. § 54 EStDV". Der Text des Schreibens bestand aus zwei Sätzen, die durch einen
Absatz optisch voneinander getrennt waren. Der zweite Satz lautete: "Die einfache Ablichtung bitte ich höflich an
die Grunderwerbsteuerstelle weiterzureichen." Eine Weiterleitung der Urkunde an die Grunderwerbsteuerstelle
erfolgte nicht. Beide Ablichtungen wurden zu der bei der Körperschaftsteuerstelle geführten Vertragsakte
genommen.


4


Am 25.04.2016 erreichte das FA ein als Anzeige nach §§ 19, 20 des Grunderwerbsteuergesetzes in der im Streitjahr
geltenden Fassung (GrEStG) gekennzeichnetes Schreiben der Klägerin vom gleichen Tag, in dem diese mitteilte,
dass es mit dem Erwerb der AG-Anteile durch die X-GmbH möglicherweise zu einer Anteilsvereinigung gekommen
sei.


5


Mit Bescheid vom 21.11.2017 setzte das FA gegen die Klägerin Grunderwerbsteuer wegen einer Anteilsvereinigung
nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG aufgrund des Vertrages vom 26.01.2010 in Höhe von 6.185.734 € fest. Dagegen legte
die Klägerin Einspruch ein. Sie vertrat die Auffassung, mit Ablauf des 31.12.2014 sei Festsetzungsverjährung
eingetreten, sodass der Bescheid nicht hätte erlassen werden dürfen. Der Notar habe den Erwerbsvorgang
rechtzeitig und ordnungsgemäß angezeigt. Zudem liege keine Anteilsvereinigung vor, weil es nicht zu einem
Rechtsträgerwechsel gekommen sei. Die Einflussmöglichkeit, die Beherrschung und die Möglichkeit, den Willen
durchzusetzen, hätten sich bei der X-GmbH durch den Erwerb ihrer eigenen Anteile nicht geändert. Im Verlauf des
Einspruchsverfahrens wurde die Grunderwerbsteuer am 14.06.2018 und am 28.06.2018 zweimal nach § 175 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) geändert und die Grunderwerbsteuer zuletzt auf 6.232.155 € festgesetzt.


6


Das FA wies den Einspruch mit Einspruchsentscheidung vom 06.08.2020 als unbegründet zurück. Die dagegen
erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung des Finanzgerichts (FG) unterlag der Erwerb der Anteile durch
die X-GmbH nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer. Im Zeitpunkt des Erlasses des
Grunderwerbsteuerbescheids vom 21.11.2017 sei Festsetzungsverjährung noch nicht eingetreten gewesen. Das
Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2022, 1307 veröffentlicht.


7


Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin. Ihrer Auffassung nach liegt schon keine Anteilsvereinigung nach § 1
Abs. 3 Nr. 1 GrEStG vor. Im Hinblick auf die der X-GmbH und der Z-KG gehörenden Grundstücke sei es nicht zu
einem Rechtsträgerwechsel gekommen. Bereits vor Erwerb der Anteile durch die X-GmbH hätten diese und die
hinter ihr stehende Stadt die Möglichkeit gehabt, ihren Willen bei den beiden grundbesitzenden Gesellschaften
durchzusetzen und dementsprechend eine mit dem zivilrechtlichen Eigentum vergleichbare Rechtszuständigkeit
inne gehabt. Es sei unzutreffend, formal auf das Erreichen der 95 %-Grenze in Bezug auf die Anteile der Klägerin
abzustellen. § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG sei ebenfalls nicht erfüllt. Zudem seien anders als in dem Urteil des
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 20.01.2015 - II R 8/13 (BFHE 248, 252, BStBl II 2015, 553) an der X-GmbH mehr als ein
Gesellschafter beteiligt gewesen, sodass das Urteil auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar sei.


8


Der Grunderwerbsteuerbescheid vom 21.11.2017 hätte auch wegen Eintritts der Festsetzungsverjährung nicht
ergehen dürfen. Der Notar habe mit Schreiben vom 27.01.2010, dem eine beglaubigte und eine einfache Abschrift
der notariellen Urkunde beigefügt gewesen sei, eine ordnungsgemäße Anzeige nach den §§ 18, 20 GrEStG
abgegeben. Damit habe die Anlaufhemmung des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO geendet und der Lauf der
Festsetzungsfrist mit Ablauf des 31.12.2010 begonnen. Das Schreiben habe der Notar zutreffend an das zuständige
FA adressiert. Es enthalte die ausdrückliche Bitte, eine Ablichtung der Urkunde an die Grunderwerbsteuerstelle
weiterzureichen. Dass diese Weiterleitung unterblieben und beide Ablichtungen zur Vertragsakte genommen
worden seien, könne nicht zu Lasten der Klägerin gehen.


9


Das Schreiben des Notars erfülle auch die an eine Anzeige nach § 20 GrEStG zu stellenden Anforderungen. Es habe
eine einwandfreie Identifizierung von Veräußerer, Erwerber und Urkundsperson sowie der grundbesitzenden
Gesellschaft ermöglicht. Dass der Grundbesitz hinsichtlich Kataster, Straße, Größe unter anderem nicht angegeben
worden sei, sei unschädlich. Mit Blick auf die Vielzahl der betroffenen Grundstücke wäre alles andere
unverhältnismäßig. Der Vordruck "Veräußerungsanzeige" hätte nicht verwendet werden können, denn es sei keine
Veräußerung von Grundstücken, sondern von Gesellschaftsanteilen erfolgt. Die Anlaufhemmung für den Lauf der
Festsetzungsfrist ende auch dann, wenn die Anzeige teilweise unvollständig oder unrichtig sei. Sie dürfe nur nicht
derart lückenhaft sein, dass es praktisch darauf hinauslaufe, dass keine Anzeige abgegeben worden sei. Zu
berücksichtigen sei, dass es weniger um die Vollständigkeit der Anzeige an sich gehe, sondern vielmehr darum, dass


10
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Entscheidungsgründe


II.


das FA die Möglichkeit erhalte, von dem grunderwerbsteuerlich relevanten Sachverhalt Kenntnis zu erlangen.
Entscheidend sei, dass die Anzeige des Notars das FA in die Lage versetzt habe, das Besteuerungsverfahren
unverzüglich einzuleiten. Dies sei vorliegend der Fall gewesen.


Die Klägerin beantragt,
die Vorentscheidung, die Grunderwerbsteuerbescheide vom 21.11.2017, vom 14.06.2018 und vom 28.06.2018
sowie die Einspruchsentscheidung vom 06.08.2020 aufzuheben.


11


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


12


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG
hat zutreffend entschieden, dass sich aufgrund des Erwerbs der eigenen Anteile durch die X-GmbH die Anteile an
dieser Gesellschaft und an der Z-KG in der Hand der Klägerin grunderwerbsteuerrechtlich im Sinne des § 1 Abs. 3
Nr. 1 oder Nr. 2 GrEStG unmittelbar und mittelbar vereinigt haben und im Zeitpunkt des Erlasses des ersten
Grunderwerbsteuerbescheids vom 21.11.2017 und der nachfolgenden Änderungsbescheide noch keine
Festsetzungsverjährung eingetreten war.


13


1. Der Erwerb der eigenen Anteile durch die X-GmbH mit notariellem Vertrag vom 26.01.2010 stellt einen nach § 1
Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 GrEStG steuerbaren Erwerbsvorgang sowohl in Bezug auf die grundbesitzende X-GmbH als
auch auf die grundbesitzende Z-KG dar. Die Regelungen sind gleichermaßen auf grundbesitzende Personen- und
Kapitalgesellschaften anwendbar (vgl. BFH-Urteil vom 27.05.2020 - II R 45/17, BFHE 270, 247, BStBl II 2021, 315,
Rz 12).


14


a) Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück, so unterliegt nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG
der Steuer ‑‑soweit eine Besteuerung nach Abs. 2a der Vorschrift nicht in Betracht kommt‑‑ ein Rechtsgeschäft, das
den Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer Anteile der Gesellschaft begründet, wenn durch die
Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 95 % der Anteile der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers
vereinigt werden würden.


15


b) Die Grunderwerbsteuer ist eine Rechtsverkehrsteuer und knüpft an das Zivilrecht an (BFH-Urteil vom
20.11.2024 - II R 29/21, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, BStBl II 2025, 425, Rz 19). Beim
Grundstückserwerb nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG ist allein maßgeblich, wer zivilrechtlich den Anspruch auf
Übereignung des Grundstücks erwirbt. Die wirtschaftliche Betrachtungsweise des § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO findet in der
Grunderwerbsteuer grundsätzlich keine Anwendung (BFH-Urteil vom 20.11.2024 - II R 29/21, zur amtlichen
Veröffentlichung bestimmt, BStBl II 2025, 425, Rz 19). Dasselbe gilt beim Anteilserwerb nach § 1 Abs. 3 Nr. 1
GrEStG. Maßgeblich ist, ob der Erwerber zivilrechtlich den Anspruch auf Übertragung der Anteile an der
grundbesitzenden Gesellschaft erwirbt. Vereinigen sich dadurch erstmalig in der Hand des Erwerbers die Anteile an
der grundbesitzenden Gesellschaft zu mindestens 95 %, wird dieser so behandelt, als habe er die Grundstücke der
Gesellschaft erworben (ständige Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteile vom 22.05.2019 - II R 24/16, BFHE 265, 454,
BStBl II 2020, 157, Rz 12, und vom 20.11.2024 - II R 29/21, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, BStBl II 2025,
425, Rz 20).


16


c) Bei der Prüfung, ob die Quote von 95 % bei einer unmittelbaren oder mittelbaren Anteilsvereinigung erreicht ist,
bleiben eigene Gesellschaftsanteile, die eine Kapitalgesellschaft als Zwischengesellschaft oder grundbesitzende
Gesellschaft selbst hält, außer Betracht. Zivilrechtlich kann eine Kapitalgesellschaft zwar eigene Anteile halten (vgl.
§ 33 Abs. 2 und 3 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, § 71 des Aktiengesetzes).
Dies ändert aber nichts daran, dass die Gesellschaft begrifflich keine von ihr selbst verschiedene Person sein kann.
Der Erwerber, der mindestens 95 % der nicht von der Kapitalgesellschaft selbst gehaltenen Anteile an dieser
erwirbt, beherrscht das Vermögen der Gesellschaft in gleicher Weise, wie wenn der Gesellschaft selbst keine Anteile
zustünden (BFH-Urteil vom 18.09.2013 - II R 21/12, BFHE 243, 393, BStBl II 2014, 326, Rz 19; Meßbacher-Hönsch in
Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 1 Rz 1095; Behrens in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz,
2. Aufl., § 1 Rz 711; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, 8. Aufl., § 1 Rz 545).


17
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d) Erwirbt eine grundbesitzende GmbH eigene Anteile und erhöht sich dadurch der Anteil eines Gesellschafters
‑‑ohne Berücksichtigung der von der Gesellschaft selbst gehaltenen Anteile‑‑ rechnerisch auf mindestens 95 %, ist
der Tatbestand einer Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG erfüllt. Beim Erwerb der eigenen Anteile durch
die GmbH ist das Rechtsgeschäft zwar nicht darauf gerichtet, dass sich die Anteile an der grundbesitzenden
Gesellschaft in der Hand des Erwerbers, das heißt der GmbH, selbst im Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG vereinigen.
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG ist in diesem Fall jedoch über seinen Wortlaut hinaus erfüllt. Denn beim Erwerb eigener
Anteile durch eine GmbH wird das Gesellschaftsvermögen der GmbH nur noch in den Geschäftsanteilen der
verbliebenen Gesellschafter reflektiert (BFH-Urteil vom 10.04.2024 - II R 22/21, zur amtlichen Veröffentlichung
bestimmt, BStBl II 2025, 356, Rz 29). Aufgrund des Erwerbs der eigenen Anteile durch die GmbH erlangt der
rechnerisch ohne Einbeziehung der von der Gesellschaft selbst gehaltenen Anteile zu mindestens 95 % beteiligte
Gesellschafter eine dem zivilrechtlichen Eigentum an einem Grundstück vergleichbare Rechtszuständigkeit an den
Grundstücken der Gesellschaft (vgl. BFH-Urteil vom 20.01.2015 - II R 8/13, BFHE 248, 252, BStBl II 2015, 553,
Rz 19). Das gilt auch dann, wenn mehrere Gesellschafter die übrigen, nicht von der Gesellschaft gehaltenen Anteile
halten. Für eine Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG ist es unerheblich, ob neben dem zu 95 %
beteiligten Gesellschafter weitere Gesellschafter an der grundbesitzenden Gesellschaft beteiligt sind. Maßgeblich
ist allein, ob einer der Gesellschafter die erforderliche Quote von mindestens 95 % erfüllt. Dieselben Grundsätze
gelten auch im Rahmen des § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG. Nach dieser Vorschrift unterliegt die Vereinigung unmittelbar
oder mittelbar von mindestens 95 % der Anteile einer grundbesitzenden Gesellschaft der Grunderwerbsteuer, wenn
kein schuldrechtliches Geschäft im Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG vorausgegangen ist (vgl. BFH-Urteil vom
20.01.2015 - II R 8/13, BFHE 248, 252, BStBl II 2015, 553, Rz 21).


18


e) Danach erfüllt der Erwerb der eigenen Anteile durch die X-GmbH den Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2
GrEStG. Sowohl die X-GmbH als auch die Z-KG waren ‑‑zwischen den Beteiligten unstreitig‑‑ grundbesitzende
Gesellschaften im Sinne des § 1 Abs. 3 GrEStG.


19


aa) Die notarielle Vereinbarung vom 26.01.2010 war darauf gerichtet, dass die X-GmbH ihren Geschäftsanteil in
Höhe von 19.920 € von der AG erwirbt. Danach war die X-GmbH an ihrem eigenen Stammkapital in Höhe von
3.600.000 € mit insgesamt 30.840 € (0,856 %) beteiligt. Da die Anteile, die die X-GmbH an sich selbst hält, bei der
Berechnung der Quote nicht zu berücksichtigen sind, erhöhte sich die Beteiligung der Klägerin an der X-GmbH auf
95,26 % (3.400.000 € von 3.569.160 €). Unerheblich ist nach den vorstehenden Ausführungen, dass die Klägerin
nicht selbst Erwerberin der Anteile war und aufgrund des Vertrages der X-GmbH der Anspruch auf Übertragung
zustand. Selbst wenn der Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG nicht als erfüllt angesehen würde, da die Klägerin
selbst keinen Anteil an der X-GmbH schuldrechtlich erworben hat, wäre der Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG
erfüllt, da sich in der Hand der Klägerin aufgrund des Anteilserwerbs der X-GmbH unmittelbar mindestens 95 % der
Anteile an der X-GmbH vereinigt haben.


20


bb) Im Hinblick auf die der Z-KG gehörenden Grundstücke kam es ‑‑wie das FG ebenfalls zutreffend entschieden
hat‑‑ zu einer teils unmittelbaren, teils mittelbaren Anteilsvereinigung. Die Klägerin war vor dem Erwerb der
eigenen Anteile durch die X-GmbH zu 94,9 % unmittelbar an der Z-KG als Kommanditistin beteiligt. Indem sich ihre
Beteiligung an der X-GmbH auf 95,26 % erhöhte, war ihr auch der Kommanditanteil der X-GmbH in Höhe von 5,1 %
zuzurechnen (vgl. BFH-Urteil vom 27.05.2020 - II R 45/17, BFHE 270, 247, BStBl II 2021, 315, Rz 18 ff.), sodass sie
zu mindestens 95 % an der KG beteiligt war und somit den Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG erfüllt hat.
Unerheblich ist, ob die Klägerin zusammen mit der Stadt bereits vor dem Anteilserwerb eine beherrschende
Stellung innehatte. Maßgeblich ist allein die grunderwerbsteuerrechtliche Betrachtungsweise.


21


Eine ‑‑dem § 1 Abs. 3 GrEStG‑‑ grundsätzlich vorrangige Besteuerung nach § 1 Abs. 2a GrEStG kommt im Streitfall
nicht in Betracht, da Anteile am Gesellschaftsvermögen der Z-KG weder unmittelbar noch mittelbar auf neue
Gesellschafter übergegangen sind. Eine (teilweise) Steuerbefreiung nach § 6 Abs. 2 GrEStG im Hinblick auf die
bereits vor der Anteilsvereinigung bestehende (unmittelbare) Beteiligung der Klägerin an der Z-KG kommt nach § 6
Abs. 4 Satz 1 GrEStG ebenfalls nicht in Betracht, weil die Klägerin den Kommanditanteil erst 2009 erworben hatte,
sodass im Jahr der Anteilsvereinigung 2010 die seinerzeit geltende Fünfjahresfrist in Bezug auf den Vorerwerb der
KG-Anteile noch nicht abgelaufen war.


22


2. Wie das FG zu Recht erkannt hat, war im Zeitpunkt des Erlasses des ersten Grunderwerbsteuerbescheids vom
21.11.2017 noch keine Festsetzungsverjährung eingetreten. Die Festsetzungsfrist begann mangels wirksamer
Anzeige des Erwerbsvorgangs aufgrund der Anlaufhemmung nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO erst mit Ablauf des
dritten Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Steuer entstanden ist, somit mit Ablauf des Jahres
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2013 zu laufen. Die vierjährige reguläre Festsetzungsfrist nach § 169 Abs. 2 Satz 1 AO endete folglich am
31.12.2017.


a) Die Festsetzungsfrist beträgt vier Jahre (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO) und beginnt gemäß § 170 Abs. 1 AO mit
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Abweichend hiervon bestimmt § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
AO unter anderem für Fälle, in denen eine Anzeige zu erstatten ist, dass die Festsetzungsfrist erst mit Ablauf des
Kalenderjahres beginnt, in dem die Anzeige eingereicht wird, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten auf die
Steuerentstehung folgenden Kalenderjahres. § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO soll verhindern, dass die Festsetzungsfrist
schon beginnt, bevor die Finanzbehörde etwas vom Entstehen des Steueranspruchs erfahren hat. Der
Steuerpflichtige soll nicht durch einen Verstoß gegen seine Anzeigepflicht die der Finanzbehörde zur Verfügung
stehende Zeit zur Prüfung des Steuerfalls verkürzen können (BFH-Urteil vom 25.04.2023 - II R 10/21, BFHE 280,
399, BStBl II 2023, 1020, Rz 12).


24


b) Eine wirksame Anzeige des vorliegenden grunderwerbsteuerlichen Vorgangs einer Anteilsvereinigung nach § 1
Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 GrEStG, die zur Beendigung der Anlaufhemmung nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO führt,
setzt voraus, dass nach § 18 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 GrEStG die beurkundenden Notare oder nach § 19 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 und 5 GrEStG die Steuerschuldner über den Rechtsvorgang bei dem für die Besteuerung zuständigen
Finanzamt (§ 18 Abs. 1, § 19 Abs. 4 GrEStG) Anzeige erstatten. Die Anzeigen sind innerhalb von zwei Wochen nach
der Beurkundung beziehungsweise nach Kenntnis von dem anzeigepflichtigen Vorgang vorzunehmen, und zwar
auch dann, wenn der Vorgang von der Besteuerung ausgenommen ist (§ 18 Abs. 3, § 19 Abs. 3 GrEStG). Die
Anzeigepflichten bestehen unabhängig davon, ob und inwieweit die Beteiligten erkannt haben, dass der
Rechtsvorgang der Grunderwerbsteuer unterliegt beziehungsweise wussten, dass insoweit eine Anzeigepflicht
besteht. Die Anlaufhemmung einer Festsetzungs- oder Feststellungsfrist tritt deshalb unabhängig von subjektiven
Merkmalen schon bei objektiver Anzeigepflichtverletzung ein (BFH-Urteil vom 27.09.2017 - II R 41/15, BFHE 260,
94, BStBl II 2018, 667, Rz 39).


25


Die Anzeigepflichten der Notare und Beteiligten bestehen unabhängig voneinander. Hat jedoch einer der
Anzeigeverpflichteten eine den Anforderungen des § 20 GrEStG entsprechende Anzeige an das zuständige
Finanzamt erstattet, so wird der Beginn der Festsetzungsfrist nicht dadurch weiter hinausgeschoben, dass der
andere Anzeigepflichtige seine Anzeigepflicht nicht erfüllt (BFH-Urteil vom 16.05.2023 - II R 35/20, BFHE 281, 211,
BStBl II 2024, 28, Rz 11).


26


c) Der notwendige Inhalt der Anzeigen ergibt sich aus § 20 GrEStG. Unter anderem verlangen § 20 Abs. 1 Nr. 2 und 3
GrEStG die Bezeichnung des Grundstücks nach Grundbuch, Kataster, Straße und Hausnummer sowie die Größe des
Grundstücks und bei bebauten Grundstücken die Art der Bebauung. Gehören zum Vermögen der Gesellschaft im
Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG mehrere Grundstücke, gelten diese Anforderungen für jedes einzelne Grundstück
(BFH-Urteil vom 25.04.2023 - II R 10/21, BFHE 280, 399, BStBl II 2023, 1020, Rz 15).


27


aa) Es kann dahinstehen, ob § 18 Abs. 1 Satz 1 GrEStG, wonach die Anzeige des Notars "nach" amtlich
vorgeschriebenem Vordruck zu erstatten ist, auch für die nach § 18 Abs. 2 Satz 2 GrEStG anzuzeigenden
Rechtsvorgänge gilt. In jedem Fall bedeutet die Formulierung nicht, dass die nach § 20 GrEStG erforderlichen
Angaben nicht angegeben werden müssen, wenn sie in einem amtlichen Formular nicht abgefragt werden oder
technisch nicht in das Formular eingefügt werden können. In diesem Fall sind die in § 20 GrEStG gesetzlich
vorgegebenen Angaben durch Anlagen zum Formular zu ergänzen (vgl. Wachter in Behrens/Wachter,
Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 18 Rz 192).


28


bb) Danach kommt einer Anzeige nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrEStG oder nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5
GrEStG bei einer Besteuerung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GrEStG keine die Anlaufhemmung (§ 170 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 AO) beendende Wirkung für die Festsetzungsfrist zu, wenn die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GrEStG
erforderlichen Angaben in Bezug auf ein Grundstück vollständig fehlen (vgl. BFH-Urteil vom 25.04.2023 - II R 10/21,
BFHE 280, 399, BStBl II 2023, 1020, Rz 16).


29


(1) Dem steht die Rechtsprechung des BFH nicht entgegen, wonach die Anlaufhemmung nach § 170 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 AO auch durch eine unvollständige Anzeige beendet werden kann (BFH-Urteil vom 25.04.2023 - II R 10/21,
BFHE 280, 399, BStBl II 2023, 1020, Rz 17). Ob eine unvollständige Anzeige die Anlaufhemmung des § 170 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 AO beendet, ist entsprechend dem Normzweck dieser Vorschrift danach zu beurteilen, ob insoweit die
der Finanzbehörde zur Verfügung stehende Bearbeitungszeit verkürzt wurde. Entscheidend ist, ob die Anzeige
derart lückenhaft ist, dass dies praktisch auf das Nichteinreichen der Anzeige hinausläuft (BFH-Urteil vom
25.04.2023 - II R 10/21, BFHE 280, 399, BStBl II 2023, 1020, Rz 17).


30


Seite 5 von 6







Quelle: www.bundesfinanzhof.de


(2) Zwar mag im Einzelfall eine unvollständige oder unrichtige Anzeige den Anlauf der Festsetzungsfrist für die
Grunderwerbsteuer dann nicht hemmen, wenn alle von dem Erwerbsvorgang betroffenen Grundstücke in der
Anzeige aufgelistet wurden, aber beispielsweise eine der Pflichtangaben nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GrEStG wie
die Katasterbezeichnung oder die Angabe von Straße und Hausnummer des aufgelisteten Grundstücks unvollständig
oder unrichtig sind (BFH-Urteil vom 25.04.2023 - II R 10/21, BFHE 280, 399, BStBl II 2023, 1020, Rz 18). Sind die
Grundstücke bekannt, ist es für die Finanzbehörde grundsätzlich möglich, die Grundstücke zu identifizieren und die
Besteuerung durchzuführen. Eine weitere Anlaufhemmung ist bei einer solchen in Teilen unvollständigen oder
unrichtigen Anzeige nicht geboten. Etwas anderes gilt aber schon dann, wenn einzelne Grundstücke in der
Auflistung vollständig fehlen. In einem solchen Fall ist es ungewiss, ob und wann das Finanzamt von den fehlenden
betroffenen Grundstücken Kenntnis erlangt (BFH-Urteil vom 25.04.2023 - II R 10/21, BFHE 280, 399, BStBl II 2023,
1020, Rz 18). Dies gilt erst recht, wenn der Gesellschaft eine Vielzahl von Grundstücken gehört, in der Anzeige kein
einziges dieser Grundstücke benannt ist und lediglich sinngemäß zum Ausdruck kommt, dass der Gesellschaft
Grundstücke gehören.


31


d) Unter Beachtung dieser Grundsätze ist das FG im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass der
Grunderwerbsteuerbescheid vom 21.11.2017 und die nachfolgenden Änderungsbescheide vom 14.06.2018 und vom
28.06.2018 innerhalb der Festsetzungsfrist ergangen sind.


32


aa) Die vierjährige Verjährungsfrist (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO) begann mangels wirksamer Anzeige des
Erwerbsvorgangs nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO erst mit Ablauf des dritten Kalenderjahres, das auf das
Kalenderjahr folgt, in dem die Steuer entstanden ist, hier mit Ablauf des Jahres 2013, und endete am 31.12.2017.
Der erste Grunderwerbsteuerbescheid erging vor Ablauf der Frist am 21.11.2017. Aufgrund des von der Klägerin
eingelegten Einspruchs war der Ablauf der Festsetzungsfrist nach § 171 Abs. 3a AO gehemmt, sodass die im Laufe
des Einspruchsverfahrens ergangenen Änderungsbescheide vom 14.06.2018 und vom 28.06.2018 ebenfalls noch
innerhalb der Festsetzungsfrist ergangen sind.


33


bb) Vor Beginn der Festsetzungsfrist ist keine die Anlaufhemmung beendende Anzeige beim FA eingegangen. Die
Klägerin selbst hatte keine Anzeige erstattet. Das an das FA gerichtete Schreiben des Notars vom 27.01.2010, dem
die notarielle Urkunde in einfacher und beglaubigter Ablichtung beigefügt war, ist nicht geeignet, die
Anlaufhemmung vor Ablauf der drei Jahre zu beenden. Dabei kann dahinstehen, ob das Schreiben eindeutig an die
für die Festsetzung der Grunderwerbsteuer zuständige Stelle gerichtet war und von der Körperschaftsteuerstelle
hätte weitergeleitet werden müssen. Jedenfalls erfüllt das Schreiben nicht die inhaltlichen Voraussetzungen des
§ 20 GrEStG. Weder in der notariellen Urkunde noch in dem Anschreiben waren die Grundstücke aufgeführt, die von
dem Erwerbsvorgang betroffen sind. Das FA konnte anhand des Schreibens weder erkennen, welche Grundstücke
von dem Erwerbsvorgang betroffen sind, noch eigene Ermittlungen zur genauen Bezeichnung dieser Grundstücke
anstellen.


34


3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.35
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Urteil vom 22. Oktober 2025, II R 5/22
Nießbrauchrecht als grunderwerbsteuerliche Gegenleistung


ECLI:DE:BFH:2025:U.221025.IIR5.22.0


BFH II. Senat


GrEStG § 2, GrEStG § 9 Abs 1 Nr 1, GrEStG § 9 Abs 2 Nr 2 S 2, BGB § 873 Abs 1, BGB § 1030, BGB §§ 1030ff, GG Art 3 Abs
1


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 04. März 2021, Az: 12 K 12271/19


Leitsätze


Ein im Zeitpunkt des Erwerbs noch nicht im Grundbuch eingetragenes Nießbrauchrecht ist als Gegenleistung für den
Verkauf eines Erbbaurechts in die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer einzubeziehen.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 04.03.2021 - 12 K 12271/19 wird
als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) erwarb mit notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 26.03.2015 ein
Erbbaurecht an näher bezeichneten Grundstücken von der X-GmbH & Co. KG (Veräußerin). Der Kaufpreis für das
Erbbaurecht betrug … €. Neben der Zahlung des Kaufpreises verpflichtete sich die Klägerin zur Zahlung des
jährlichen Erbbauzinses in Höhe von … €.


1


Bereits mit notariellen Urkunden vom 31.01.1996 sowie vom 17.02.2000 hatte sich die Veräußerin verpflichtet,
zugunsten der Grundstückseigentümerin für die Dauer des Erbbaurechts ein Nießbrauchrecht an näher
bezeichneten, auf dem Erbbaugrundstück errichteten Wohnungen zu bestellen. Im Zeitpunkt des Abschlusses des
Kaufvertrags vom 26.03.2015 war das Nießbrauchrecht noch nicht im Grundbuch eingetragen. In dem Vertrag
verpflichtete sich die Klägerin gegenüber der Veräußerin, das Nießbrauchrecht zugunsten der
Grundstückseigentümerin in das Grundbuch einzutragen (IV.A.2. des Kaufvertrags). Das Nießbrauchrecht wurde nach
dem Erwerb des Erbbaurechts erstmals im Grundbuch eingetragen.


2


Mit Bescheid vom 03.07.2015 setzte der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) Grunderwerbsteuer in
Höhe von … € fest. Die Bemessungsgrundlage in Höhe von … € setzte sich aus dem Kaufpreis (… €), dem
kapitalisierten Jahreswert des Erbbauzinses (… €) und dem kapitalisierten Jahreswert des Nießbrauchrechts (… €)
zusammen. Bei der Berechnung des Erbbauzinses unterlief dem FA ein Übertragungsfehler. Es setzte statt eines
Jahreswerts in Höhe von zutreffend … € einen solchen in Höhe von … € an.


3


Die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage vor dem Finanzgericht (FG) führte zunächst zu einer
Herabsetzung der Grunderwerbsteuer um … € auf … €. Aufgrund eines Zahlendrehers beim Vervielfältiger
korrigierte das FG durch Beschluss nach § 107 der Finanzgerichtsordnung (FGO) die im Tenor festgesetzte
Grunderwerbsteuer auf … €. Seiner Auffassung nach hatte das FA die Jahreswerte des Erbbaurechts und des
Nießbrauchrechts jeweils geringfügig zu hoch angesetzt. Im Übrigen wies das FG die Klage ab. Zu Recht habe das
FA die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer um die Jahreswerte des Nießbrauchrechts und des
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Entscheidungsgründe


II.


Erbbaurechts jeweils bis zum Ende des Erbbaurechts erhöht. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte
2022, 1559 veröffentlicht.


Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin. Sie wendet sich allein noch gegen die Einbeziehung des
kapitalisierten Jahreswerts des Nießbrauchs in die Bemessungsgrundlage. Diese beruhe auf einem Verstoß gegen
§ 9 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG).


5


Rechtsfehlerhaft gehe das FG davon aus, dass die Übernahme des Nießbrauchrechts als "sonstige Leistung" im
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG zu beurteilen sei. Es habe dabei verkannt, dass der Nießbrauch lange vor
Abschluss des hier gegenständlichen Kaufvertrags bereits zwischen der Veräußerin und der
Grundstückseigentümerin bestellt und tatsächlich durchgeführt worden sei. Er stehe der Grundstückseigentümerin
für die gesamte Dauer des Bestands des Erbbaurechts zu. Die Eintragung des Nießbrauchs in das Grundbuch sei
bereits im Jahr 2000 beantragt worden, jedoch in der Folge unterblieben. Die Veräußerin habe mit der Bestellung
des Erbbaurechts die Nutzung des dem Erbbaurecht unterliegenden Grundbesitzes von Beginn an unter Ausschluss
der Nutzungen an den Gegenständen, die dem Nießbrauch unterliegen, erworben. Es fehle daher an einer
Verbindlichkeit, von der die Klägerin die Veräußerin befreit oder die die Klägerin zusätzlich übernommen habe.


6


Anders als das FG meine, stehe § 9 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 GrEStG dem nicht entgegen. Träfe die Auffassung des FG zu,
würde bei jeder weiteren Veräußerung des Erbbaurechts ohne eingetragenen Nießbrauch der jeweilige Erwerber
"auf den Nießbrauch" Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Wäre das Nießbrauchrecht jedoch eingetragen, müsse
jeder weitere Erwerber darauf keine Grunderwerbsteuer zahlen. Beide Erwerber könnten jedoch die Gebäude, die
mit dem Nießbrauchrecht belastet seien, nicht selbst nutzen. Ein solches Ergebnis stünde im Widerspruch zu dem
Grundsatz, dass wesentlich Gleiches gleich zu behandeln sei (Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes ‑‑GG‑‑), der auch im
Grunderwerbsteuerrecht Anwendung finden müsse.


7


Die Klägerin beantragt,
die Vorentscheidung und den Grunderwerbsteuerbescheid vom 03.07.2015 in Gestalt der Einspruchsentscheidung
vom 25.09.2019 insoweit aufzuheben, als die Grunderwerbsteuer höher als … € festgesetzt wurde.


8


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


9


Die Beteiligten haben übereinstimmend auf mündliche Verhandlung verzichtet (§ 90 Abs. 2 i.V.m. § 121 Satz 1 FGO).10


Die Revision ist unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat zutreffend entschieden,
dass der Erwerb des Erbbaurechts der Grunderwerbsteuer unterliegt und sowohl der Erbbauzins als auch das
Nießbrauchrecht mit dem kapitalisierten Jahreswert in die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer
einzubeziehen sind.


11


1. Der Erwerb des Erbbaurechts durch die Klägerin durch notariell beurkundeten Vertrag vom 26.03.2015 unterliegt
der Grunderwerbsteuer.


12


Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG unterliegen der Grunderwerbsteuer ein Kaufvertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft,
das den Anspruch auf Übereignung begründet, soweit sie sich auf inländische Grundstücke beziehen. § 2 Abs. 2
Nr. 1 GrEStG stellt die Erbbaurechte ausdrücklich den Grundstücken gleich. Der Erwerb eines bestehenden
Erbbaurechts unterliegt daher als Rechtsgeschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1, § 2 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG der
Grunderwerbsteuer (Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 14.11.2007 - II R 64/06, BFHE 220, 534, BStBl II 2008,
486, unter II.1.; Viskorf in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 2 Rz 182; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz,
8. Aufl., § 2 Rz 74; Lieber in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 2 Rz 48).


13


2. Zutreffend ‑‑und zwischen den Beteiligten im Revisionsverfahren unstreitig‑‑ hat das FG den kapitalisierten
Jahreswert des Erbbauzinses neben dem Kaufpreis für das Erbbaurecht zur Bemessungsgrundlage nach § 8 Abs. 1,
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG für die Grunderwerbsteuer hinzugerechnet.


14


a) Bei einem nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG steuerbaren Rechtsgeschäft bemisst sich die Grunderwerbsteuer gemäß15
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§ 8 Abs. 1 GrEStG nach dem Wert der Gegenleistung. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG gilt als Gegenleistung unter
anderem der Kaufpreis einschließlich der vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen.


b) Ist Gegenstand des Erwerbsvorgangs ein Erbbaurecht, dem eine Erbbauzinsverpflichtung im Sinne des § 9 Abs. 1
des Erbbaurechtsgesetzes gegenübersteht, erhöht sich die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer neben
dem Kaufpreis für das Erbbaurecht um die auf die vereinbarte Laufzeit des Erbbaurechts kapitalisierte
Erbbauzinsverpflichtung (vgl. BFH-Beschluss vom 23.04.2020 - II B 80/19, BFH/NV 2020, 925, Rz 8). Bei dem
Anspruch des Erbbauverpflichteten auf Zahlung des Erbbauzinses handelt es sich um ein auf bestimmte Zeit
beschränktes Recht auf wiederkehrende Leistungen im Sinne des § 13 Abs. 1 Satz 1 des Bewertungsgesetzes, das
mit seinem Kapitalwert anzusetzen ist (vgl. BFH-Urteil vom 10.07.2024 - II R 3/22, BStBl II 2025, 161, Rz 13, m.w.N.;
Loose in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 9 Rz 537; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, 8. Aufl., § 9
Rz 169; Konrad in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 9 Rz 227).


16


3. Ebenfalls zutreffend hat das FG den kapitalisierten Jahreswert des Nießbrauchrechts als sonstige Leistung der
Klägerin gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG der Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer hinzugerechnet.


17


a) Als sonstige Leistungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG sind alle Verpflichtungen des Käufers anzusehen, die
zwar nicht unmittelbar Kaufpreis für das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne, aber gleichwohl Entgelt für
den Erwerb des Grundstücks sind. Dabei ist nicht ausschlaggebend, was die Vertragschließenden als Gegenleistung
bezeichnen, sondern zu welchen Leistungen sie sich verpflichtet haben. Danach gehören alle Leistungen des
Käufers zur grunderwerbsteuerrechtlichen Gegenleistung (Bemessungsgrundlage), die dieser als Entgelt für die
Veräußerung des Grundstücks oder grundstücksgleichen Erbbaurechts gewährt (vgl. BFH-Urteil vom 23.11.2022 -
II R 26/21, BFH/NV 2023, 387, Rz 12, m.w.N.). Zu den "sonstigen Leistungen" gehört auch die Übernahme von
Verpflichtungen des Veräußerers durch den Erwerber. Voraussetzung ist allerdings, dass die Verpflichtung bereits in
der Person des Veräußerers entstanden ist (BFH-Urteil vom 23.11.2022 - II R 26/21, BFH/NV 2023, 387, Rz 13,
m.w.N.).


18


b) Zur Gegenleistung gehören nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 GrEStG ausdrücklich auch die Belastungen, die auf dem
Grundstück ruhen, soweit sie auf den Erwerber kraft Gesetzes übergehen. Eine Ausnahme gilt für auf dem
Grundstück ruhende dauernde Lasten (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 GrEStG). Nach ständiger höchstrichterlicher
Rechtsprechung bezieht sich dieses Merkmal nur auf solche Belastungen, die bereits beim Abschluss des
Grundstücksgeschäfts auf dem Grundstück ruhen und mit dinglicher Wirkung ohne besondere Abrede kraft Gesetzes
auf den Erwerber übergehen (BFH-Urteil vom 08.06.2005 - II R 26/03, BFHE 210, 372, BStBl II 2005, 613, unter II.3.a
[Rz 14], m.w.N.).


19


c) Der dem Grunderwerbsteuerrecht eigene Begriff der "dauernden Last" ist aus der Rechtsprechung des
Reichsfinanzhofs entwickelt (BFH-Urteil vom 22.06.1966 - II 74/63, BFHE 86, 428, BStBl III 1966, 550, unter 2.). Der
Nichtzurechnung einer dauernden Last zur Gegenleistung nach der Vorgängervorschrift zu § 9 Abs. 2 Nr. 2 GrEStG,
dem § 11 Abs. 2 Ziff. 2 Satz 2 GrEStG 1940, liegt der Gedanke zugrunde, dass solche Lasten, mit deren Wegfall der
jeweilige Grundstückseigentümer in absehbarer Zeit nicht rechnen kann, im rechtsgeschäftlichen Verkehr als eine
dauernde wertmindernde Eigenschaft des Grundstücks selbst empfunden werden, wie zum Beispiel
Grunddienstbarkeiten (BFH-Urteile vom 22.06.1966 - II 74/63, BFHE 86, 428, BStBl III 1966, 550, unter 2., m.w.N.;
vom 15.07.2015 - II R 11/14, BFH/NV 2015, 1602, Rz 21). Dagegen ist der nicht übertragbare, unvererbliche, nur
zugunsten einer bestimmten natürlichen Person bestellte Nießbrauch (§§ 1030, 1059, 1061 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs ‑‑BGB‑‑) keine dauernde Last (BFH-Urteile vom 22.06.1966 - II 74/63, BFHE 86, 428, BStBl III 1966,
550, unter 2., m.w.N.; vom 15.07.2015 - II R 11/14, BFH/NV 2015, 1602, Rz 22).


20


d) Ausgehend hiervon hat das FG zutreffend entschieden, dass die vertraglich vereinbarte Verpflichtung, der
Grundstückseigentümerin das Nießbrauchrecht einzuräumen, als sonstige Leistung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1
GrEStG die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer nach § 8 Abs. 1 GrEStG erhöht. Die Voraussetzungen
des § 9 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 GrEStG liegen nicht vor, da der Nießbrauch nicht auf dem Grundstück ruhte, da er zum
Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags über das Erbbaurecht noch nicht dinglich bestellt war.


21


aa) Die Veräußerin des Erbbaurechts war zwar schuldrechtlich verpflichtet, der Grundstückseigentümerin das
Nießbrauchrecht an den näher bezeichneten Wohneinheiten für die gesamte Dauer des Erbbaurechts einzuräumen.
Es kann dahinstehen und bedarf keiner Entscheidung, ob das Nießbrauchrecht in dieser besonderen Konstellation
eine dauernde Last im Sinne des Grunderwerbsteuerrechts darstellt, weil es das grundstücksähnliche Erbbaurecht
für die gesamte Dauer des Bestehens belastet und die Vertragsparteien ihm daher beim Erwerb des Erbbaurechts
möglicherweise keinen gesonderten Wert beigemessen haben.
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bb) In jedem Fall ruhte das Nießbrauchrecht jedoch nicht auf dem Erbbaurecht im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2
GrEStG. Denn das Nießbrauchrecht war im Zeitpunkt des Erwerbs des Erbbaurechts am 26.03.2015 noch nicht
entstanden, da es noch nicht im Grundbuch eingetragen war (§ 873 Abs. 1 BGB).


23


(1) Privatrechtliche Belastungen eines Grundstücks entstehen nicht bereits mit der Einigung der Vertragsparteien,
sondern erst mit der Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch (§ 873 Abs. 1 BGB; BFH-Urteil vom
08.06.2005 - II R 26/03, BFHE 210, 372, BStBl II 2005, 613, unter II.2.a [Rz 15]; Loose in Viskorf,
Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 9 Rz 562; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, 8. Aufl., § 9 Rz 213; Konrad in
Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 9 Rz 266). Dass die Beteiligten bereits die Eintragung
bewilligt hatten, es nur noch nicht zur Eintragung gekommen war, ändert nichts an der fehlenden Wirksamkeit des
dinglichen Nießbrauchrechts (vgl. Grüneberg/Herrler, Bürgerliches Gesetzbuch, 85. Aufl., § 873 Rz 9) zum Zeitpunkt
des Abschlusses des notariell beurkundeten Kaufvertrags über das Erbbaurecht am 26.03.2015.


24


(2) Unerheblich ist, dass die Veräußerin und die Grundstückseigentümerin den Nießbrauch in der Vergangenheit
tatsächlich durchgeführt haben. Solange das Nießbrauchrecht nicht wirksam bestellt worden ist, bestand lediglich
eine entsprechende schuldrechtliche Verpflichtung der Veräußerin, die die Klägerin zusätzlich zum Kaufpreis für
das bis zur Eintragung des Nießbrauchs unbelastete Erbbaurecht übernommen hat. Es handelt sich hierbei um eine
sonstige Leistung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG.


25


4. Anders als die Klägerin meint, führt die Entscheidung nicht zu Wertungswidersprüchen und somit zu einem
Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG im Vergleich zu den Fällen, in denen das zwischen dem Grundstückseigentümer und
dem Erbbauberechtigten wirksam bestellte Nießbrauchrecht zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Veräußerungsvertrags zwischen dem Erbbauberechtigten und dem Erwerber bereits im Grundbuch eingetragen
worden ist. Das Grunderwerbsteuerrecht behandelt jeden auf ein Grundstück oder ‑‑wie hier‑‑ auf ein Erbbaurecht
bezogenen Erwerbsvorgang als eigenen Erwerbstatbestand. Maßgeblich sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der
Verwirklichung des Tatbestands. Der Gesetzgeber hat in § 9 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 GrEStG ausdrücklich entschieden,
dass nur solche dauernden Lasten nicht zur Bemessungsgrundlage gehören, die auf dem Grundstück (oder
Erbbaurecht) ruhen. Dies kann auch dazu führen, dass eine versehentlich oder absichtlich unterbliebene Eintragung
eines Nießbrauchrechts in das Grundbuch zu einer steuerlichen Mehrbelastung führt, da das Nießbrauchrecht nicht
auf dem Grundstück "ruht".


26


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO. Die Entscheidung durch Urteil ohne mündliche
Verhandlung beruht auf § 90 Abs. 2, § 121 FGO.
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Urteil vom 08. Oktober 2025, II R 20/23
Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei grunderwerbsteuerpflichtigem Erwerbsvorgang


ECLI:DE:BFH:2025:U.081025.IIR20.23.0


BFH II. Senat


AO § 109 Abs 1 S 2, AO § 110, GrEStG § 16 Abs 5, GrEStG § 18 Abs 1 S 1 Nr 1, GrEStG § 18 Abs 2 S 2, GrEStG § 18 Abs 3
S 1, GrEStG § 19 Abs 1, GrEStG § 19 Abs 3 S 1, GrEStG § 1 Abs 3 Nr 1, BGB § 119 Abs 1


vorgehend FG München, 16. Oktober 2022, Az: 4 K 2409/21


Leitsätze


1. Hat der Notar seine Pflicht zur fristgemäßen Anzeige eines grunderwerbsteuerpflichtigen Rechtsvorgangs nach § 18
Abs. 3 Satz 1 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) nicht eingehalten, ist ihm keine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand nach § 110 der Abgabenordnung (AO) zu gewähren. Der Notar ist nicht "jemand" im Sinne des § 110 Abs. 1 Satz 1
AO.


2. Hat ein Steuerschuldner einen der Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang mangels Wissens um die
Steuerpflicht nicht nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG rechtzeitig angezeigt, ist ihm keine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand nach § 110 AO wegen der versäumten Frist zu gewähren (Anschluss an Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑ BFH ‑‑ vom
25.11.2015 - II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 24).


3. Nach Ablauf der Anzeigefrist kommt eine rückwirkende Fristverlängerung nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO (analog) zur
erstmaligen Erstattung der Anzeige weder für den Steuerschuldner noch für den Notar in Betracht (Anschluss an BFH-
Urteil vom 25.11.2015 - II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 23).


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 26.10.2022 - 4 K 2409/21 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) und ihr Bruder  setzten mit notariell beurkundetem
Teilerbauseinandersetzungsvertrag vom 27.10.2020 die Erbengemeinschaft nach ihrer Mutter auseinander. Die
Klägerin erwarb einen 50%igen Anteil an einer grundbesitzenden GmbH, an der sie vor der Übertragung bereits
50 % der Anteile hielt. Die beurkundende Notarin zeigte dem Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt ‑‑FA‑‑)
den Rechtsvorgang nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Grunderwerbsteuergesetzes in der auf den Streitzeitraum
anwendbaren Fassung (GrEStG) an, jedoch nicht innerhalb der zweiwöchigen Frist des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG. Die
Anzeige ging beim FA erst am 23.11.2020 ein. Weder die Klägerin noch ihr Bruder zeigten die Übertragung der
GmbH-Anteile innerhalb der zweiwöchigen Frist bei der Grunderwerbsteuerstelle des FA an.


1


Mit Schreiben vom 25.11.2020 teilte das FA der Klägerin mit, dass der Rechtsvorgang vom 27.10.2020 nach § 1
Abs. 3 Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliege.


2


Mit von derselben Notarin beurkundetem Aufhebungs- und Rückerwerbsvertrag vom 18.12.2020 hoben die Klägerin
und ihr Bruder die Teilerbauseinandersetzung vom 27.10.2020 vollumfänglich auf.


3
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Mit Schreiben vom 10.02.2021, das am 12.02.2021 beim FA einging, beantragte die Notarin Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand nach § 110 der Abgabenordnung (AO) wegen der versäumten Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG
hinsichtlich der Anzeige des Teilerbauseinandersetzungsvertrags vom 27.10.2020 sowie eine rückwirkende
Verlängerung der Frist nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog. Die notarielle Anzeigefrist sei unverschuldet versäumt
worden. Die Notarin habe erst am 05.02.2021 von der Fristversäumnis Kenntnis erlangt. Die Anzeigenerstattung sei
einer zuverlässigen und ständig überwachten Büroangestellten übertragen gewesen. Diese habe die Frist aus
unerklärlichen Gründen in diesem Einzelfall nicht eingehalten. Die Mitarbeiter im Notariat seien angewiesen, alle
Anzeigen an das Finanzamt spätestens binnen drei Tagen nach der Beurkundung anzufertigen und sodann
spätestens in der Folgewoche der Beurkundung zu versenden. Jeweilige eidesstattliche Versicherungen der Notarin
und der Büroangestellten wurden mit den Anträgen eingereicht. Mit Bescheid vom 24.02.2021 lehnte das FA die
Anträge der Notarin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 110 Abs. 1 AO und rückwirkende
Verlängerung der Anzeigefrist gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog ab.


4


Am 01.03.2021 stellten die Klägerin und ihr Bruder jeweils Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
wegen der versäumten Frist nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG hinsichtlich der Anzeige des
Teilerbauseinandersetzungsvertrags. Ihnen sei nicht bewusst gewesen, dass der Rechtsvorgang vom 27.10.2020 der
Grunderwerbsteuer unterlegen habe. Mit Bescheiden jeweils vom 10.03.2021 lehnte das FA die Anträge ab.


5


Mit Bescheiden vom 30.04.2021 setzte das FA für den Erwerbsvorgang vom 27.10.2020 gegen die Klägerin
Grunderwerbsteuer in Höhe von … € fest. Dagegen legte die Klägerin Einspruch ein.


6


Den Einspruch der Notarin gegen den Ablehnungsbescheid vom 24.02.2021 auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand der in § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG normierten Frist wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 11.10.2021 als
unbegründet zurück. Die hiergegen vor dem Finanzgericht (FG) erhobene Klage (Aktenzeichen 4 K 2345/21) blieb
erfolglos (nachfolgend Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 08.10.2025 - II R 22/23, zur amtlichen
Veröffentlichung bestimmt). Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2023, 285 veröffentlicht.


7


Die Einsprüche der Klägerin und ihres Bruders gegen die Ablehnung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
bezüglich der in § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG normierten Frist und gegen die Grunderwerbsteuerbescheide vom
30.04.2021 verband das FA zur gemeinsamen Entscheidung und wies alle Einsprüche mit Einspruchsentscheidung
ebenfalls vom 11.10.2021 als unbegründet zurück.


8


Die Klage der Klägerin vor dem FG (Aktenzeichen 4 K 2409/21) hatte keinen Erfolg. Das Urteil ist in EFG 2023, 287
veröffentlicht.


9


Mit ihrer Revision macht die Klägerin eine Verletzung von § 110 Abs. 1 Satz 1 AO, § 16 Abs. 5, § 18 Abs. 3 Satz 1
und § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG geltend. Ihr sei Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO in die
versäumte Frist des § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu gewähren; sie habe diese Frist unverschuldet versäumt, da sie
nicht gewusst habe, dass der Rechtsvorgang vom 27.10.2020 der Grunderwerbsteuer unterliegt. Der Notarin sei
Wiedereinsetzung in die versäumte Frist des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zuzubilligen. Die durch die Notarin
vorgenommene ordnungsgemäße Anzeige wirke im Rahmen der Anwendung des § 16 Abs. 5 GrEStG auch für die
Klägerin. Sie habe überdies keine Überwachungspflicht hinsichtlich der Einhaltung der Frist durch die Notarin
getroffen. Die zweiwöchige Frist des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG sei im Streitfall nur geringfügig überschritten
worden, sodass § 16 Abs. 5 GrEStG wegen der Existenz einer ungeschriebenen Bagatellgrenze entsprechend
teleologisch zu reduzieren sei. Der Zweck des § 16 Abs. 5 GrEStG, die Finanzverwaltung in die Lage zu versetzen,
den Steuerfall umfangreich zu prüfen, sei durch die geringfügige Fristüberschreitung nicht gefährdet worden. § 16
Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 GrEStG sperre die Rückgängigmachung nicht, wenn ‑‑wie im Streitfall‑‑ sowohl das
Verpflichtungsgeschäft ‑‑die Verpflichtung zur Übertragung der GmbH-Anteile‑‑ als auch das Verfügungsgeschäft
‑‑die Abtretung der GmbH-Anteile nach den §§ 398, 413 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)‑‑ wirksam
angefochten worden seien. Auch ein Rechtsirrtum oder Rechtsfolgenirrtum stelle nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (BGH) einen Anfechtungsgrund dar.


10


Die Klägerin beantragt, 
die Vorentscheidung, den Grunderwerbsteuerbescheid vom 30.04.2021 und die Einspruchsentscheidung vom
11.10.2021 aufzuheben,
hilfsweise, den Ablehnungsbescheid vom 10.03.2021 und die Einspruchsentscheidung vom 11.10.2021 aufzuheben
und das FA zu verpflichten, ihr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 110 Abs. 1 AO in die versäumte
Frist nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu gewähren, hilfsweise eine nachträgliche Fristverlängerung gemäß § 109
Abs. 1 Satz 2 AO hinsichtlich der Anzeigefrist nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu gewähren,


11
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Entscheidungsgründe


II.


sowie der Notarin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 110 Abs. 1 AO in die versäumte Frist gemäß
§ 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu gewähren, hilfsweise der Notarin eine rückwirkende Verlängerung nach § 109 Abs. 1
Satz 2 AO analog der versäumten Frist gemäß § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu gewähren und die Grunderwerbsteuer
nach § 16 GrEStG nicht festzusetzen,
sowie die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig zu erklären.


Das FA beantragt, 
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


12


Die Revision ist sowohl im Hauptantrag als auch in den Hilfsanträgen unbegründet und daher zurückzuweisen
(§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass die
Grunderwerbsteuerfestsetzung vom 30.04.2021 rechtmäßig ist. Auf die Rückgängigmachung des
Teilerbauseinandersetzungsvertrags vom 27.10.2020 findet § 16 Abs. 2 GrEStG keine Anwendung, weil der
Rechtsvorgang, anders als von § 16 Abs. 5 GrEStG vorausgesetzt, nicht fristgerecht angezeigt wurde. Weder der
Klägerin noch der Notarin ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO in die versäumten Fristen zu
gewähren. Eine rückwirkende Verlängerung der Anzeigefristen nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO (analog) kommt nicht in
Betracht.


13


1. Die Revision ist im Hauptantrag unbegründet. Das FG hat zu Recht entschieden, dass der Rechtsvorgang nach § 1
Abs. 3 Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegt und die Steuer festzusetzen war.


14


a) Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück, so unterliegt nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG
der Steuer, soweit eine Besteuerung nach § 1 Abs. 2a GrEStG nicht in Betracht kommt, ein Rechtsgeschäft, das den
Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer Anteile der Gesellschaft begründet, wenn durch die Übertragung
unmittelbar oder mittelbar mindestens 95 % der Anteile der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers oder in der
Hand von herrschenden und abhängigen Unternehmen oder abhängigen Personen oder in der Hand von abhängigen
Unternehmen oder abhängigen Personen allein vereinigt werden würden.


15


b) Durch den Teilerbauseinandersetzungsvertrag vom 27.10.2020 wurde ein Anspruch auf Übertragung eines
weiteren 50%igen Anteils an der grundbesitzenden GmbH begründet, wodurch sich alle Anteile an der
grundbesitzenden GmbH erstmals allein in der Hand der Klägerin vereinigen würden. Hierdurch wurde der
Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG verwirklicht. Die einzelnen Parameter der Festsetzung (zum Beispiel der
Wert der Gegenleistung und die Höhe der Steuer) stehen unter den Beteiligten nicht im Streit.


16


c) Weder der Teilerbauseinandersetzungsvertrag als Verpflichtungsgeschäft noch die Abtretung der GmbH-Anteile
wurden wirksam angefochten. Es kann dahingestellt bleiben, ob im Streitfall überhaupt eine wirksame
Anfechtungserklärung hinsichtlich der beiden Rechtsgeschäfte vorliegt. Jedenfalls fehlt es jeweils an einem
Anfechtungsgrund. Eine Anfechtung wegen Motivirrtums nach § 119 Abs. 1 BGB oder wegen eines Irrtums über
wesentliche Eigenschaften der GmbH-Anteile nach § 119 Abs. 2 BGB scheidet aus.


17


aa) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts
überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der
Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde (§ 119 Abs. 1 BGB). Bei einem
Inhaltsirrtum entspricht zwar der äußere Tatbestand dem Willen des Erklärenden, dieser irrt sich jedoch über die
Bedeutung oder die Tragweite seiner Erklärung. Nicht nach § 119 Abs. 1 BGB anfechtbar sind dagegen Erklärungen,
die auf einen im Stadium der Willensbildung unterlaufenen Irrtum im Beweggrund ‑‑Motivirrtum‑‑ oder auf einer
Fehlvorstellung über die Rechtsfolgen beruhen, die sich nicht aus dem Inhalt der Erklärung ergeben, sondern kraft
Gesetzes eintreten (Rechtsfolgenirrtum). Ein Inhaltsirrtum kann zwar auch darin begründet sein, dass der Erklärende
über die Rechtsfolgen seiner Willenserklärung irrt, weil das Rechtsgeschäft nicht nur die von ihm erstrebten
Rechtswirkungen erzeugt, sondern auch solche, die sich davon unterscheiden. Ein derartiger Rechtsirrtum
berechtigt jedoch nur dann zur Anfechtung, wenn das vorgenommene Rechtsgeschäft wesentlich andere als die
beabsichtigten Wirkungen erzeugt. Dagegen ist der nicht erkannte Eintritt zusätzlicher und mittelbarer
Rechtswirkungen, die zu den gewollten und eingetretenen Rechtsfolgen hinzutreten, kein Irrtum über den Inhalt
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der Erklärung mehr, sondern ein unbeachtlicher Motivirrtum (BGH-Beschluss vom 05.06.2008 - V ZB 150/07, BGHZ
177, 62, unter III.2.b bb; Erman/Arnold, BGB, 17. Aufl., § 119 Rz 28).


bb) Danach handelt es sich bei der Annahme der Klägerin, dass der Teilerbauseinandersetzungsvertrag nicht der
Grunderwerbsteuer unterliegt, um einen unbeachtlichen Motivirrtum. Bei der Entstehung von Grunderwerbsteuer
aufgrund des Teilerbauseinandersetzungsvertrags vom 27.10.2020 handelt es sich nicht um eine durch das
Rechtsgeschäft bedingte Hauptrechtsfolge dieses Vertrags. Diese ist die unentgeltliche Übertragung der 50%igen
GmbH-Anteile auf die Klägerin in Erfüllung der vereinbarten Teilerbauseinandersetzung. Die Entstehung der
Grunderwerbsteuer gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG ist dagegen eine mittelbare, steuerliche Rechtsfolge des
zivilrechtlichen Verpflichtungsgeschäfts. Die mögliche irrige Annahme der Klägerin über das Nichtentstehen einer
Steuerpflicht stellt deshalb einen unbeachtlichen Motivirrtum dar.


19


cc) Auch eine Anfechtung wegen eines Irrtums über wesentliche Eigenschaften der GmbH-Beteiligung nach § 119
Abs. 2 BGB war nicht möglich. Nach § 119 Abs. 2 BGB gilt als Irrtum über den Inhalt der Erklärung auch der Irrtum
über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden. Unter
diesen Begriff können nur solche tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse fallen, die den Gegenstand selbst
kennzeichnen, nicht aber Umstände, die nur mittelbar einen Einfluss auf seine Bewertung auszuüben vermögen;
zukünftige Umstände zählen nicht zu den Eigenschaften (vgl. BGH-Urteil vom 18.12.1954 - II ZR 296/53, BGHZ 16,
54, unter II.2.). Die entstandene Grunderwerbsteuer haftete nicht der GmbH-Beteiligung an, sondern entstand erst
aufgrund der Begründung einer Pflicht zur Übertragung der 50%igen Beteiligung und dadurch bedingten
Vereinigung aller GmbH-Anteile bei der Klägerin gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG. Sie war deshalb keine Eigenschaft
der GmbH-Beteiligung im Sinne des § 119 Abs. 2 BGB.


20


d) Von der Festsetzung von Grunderwerbsteuer für den Rechtsvorgang vom 27.10.2020 konnte nicht nach § 16
Abs. 1 bis 4 GrEStG abgesehen werden, da der Rechtsvorgang nicht ordnungsgemäß angezeigt wurde im Sinne des
§ 16 Abs. 5 GrEStG. Weder die Klägerin noch die Notarin, deren Anzeige im Rahmen des § 16 Abs. 5 Satz 1 GrEStG
zugunsten der Klägerin wirken könnte, haben den Rechtsvorgang fristgemäß angezeigt.


21


aa) Nach § 16 Abs. 5 GrEStG gelten die Vorschriften des § 16 Abs. 1 bis 4 GrEStG nicht, wenn einer der in § 1 Abs. 2
bis 3a GrEStG bezeichneten Erwerbsvorgänge rückgängig gemacht wird, der nicht fristgerecht und in allen Teilen
vollständig angezeigt (§§ 18 bis 20 GrEStG) war.


22


Nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrEStG haben Gerichte, Behörden und Notare dem für die Besteuerung nach § 17
Abs. 1 GrEStG zuständigen Finanzamt schriftlich Anzeige nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu erstatten über
Rechtsvorgänge, die sie beurkundet oder über die sie eine Urkunde entworfen und darauf eine Unterschrift
beglaubigt haben, wenn die Rechtsvorgänge ein Grundstück im Geltungsbereich dieses Gesetzes betreffen. Die
Anzeigepflicht gilt außerdem für Vorgänge, die die Übertragung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft betreffen,
wenn zum Vermögen der Gesellschaft ein im Geltungsbereich dieses Gesetzes liegendes Grundstück gehört (§ 18
Abs. 2 Satz 2 GrEStG). Die Anzeigen sind innerhalb von zwei Wochen nach der Beurkundung zu erstatten, und zwar
auch dann, wenn die Wirksamkeit des Rechtsvorgangs vom Eintritt einer Bedingung, vom Ablauf einer Frist oder
von einer Genehmigung abhängig ist (§ 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG). Die Anzeigepflicht besteht auch dann, wenn der
Rechtsvorgang von der Besteuerung ausgenommen ist (§ 18 Abs. 3 Satz 2 GrEStG).
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Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GrEStG müssen Steuerschuldner Anzeige erstatten über schuldrechtliche Geschäfte,
die auf die Vereinigung von mindestens 95 % der Anteile einer Gesellschaft gerichtet sind, wenn zum Vermögen der
Gesellschaft ein Grundstück gehört (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG). Die Anzeigepflichtigen haben innerhalb von zwei
Wochen, nachdem sie von dem anzeigepflichtigen Vorgang Kenntnis erhalten haben, den Vorgang anzuzeigen, und
zwar auch dann, wenn der Vorgang von der Besteuerung ausgenommen ist (§ 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG).
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bb) Die Notarin, deren Anzeige in Bezug auf § 16 Abs. 5 GrEStG die Frist für die Klägerin hätte wahren können (BFH-
Urteil vom 21.06.2023 - II R 2/21, BFHE 281, 164, BStBl II 2023, 1057, Rz 21 ff., vgl. im Einzelnen unter II.2.c), war
gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 GrEStG verpflichtet, dem FA den notariell beurkundeten
Teilerbauseinandersetzungsvertrag vom 27.10.2020, mit dem die Anteile an der grundbesitzenden GmbH
übertragen wurden, anzuzeigen. Die Anzeige erfolgte nicht rechtzeitig im Sinne des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG. Die
Frist begann mit der Beurkundung der Übertragung der GmbH-Anteile und somit nach § 187 Abs. 1 BGB mit Ablauf
des 27.10.2020 zu laufen und endete nach § 188 Abs. 2 BGB mit Ablauf des 10.11.2020 (zur entsprechenden
Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Fristberechnung auf das
Grunderwerbsteuergesetz vgl. BFH-Urteil vom 06.06.2001 - II R 56/00, BFHE 195, 423, BStBl II 2002, 96, unter II.2.c,
zu § 6 Abs. 4 GrEStG). Die Anzeige ging erst am 23.11.2020, also nach Fristablauf, beim FA ein.
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cc) § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG ist ‑‑entgegen der Auffassung der Klägerin‑‑ nach dem Sinn und Zweck des § 16 Abs. 5
GrEStG nicht teleologisch dahingehend zu reduzieren, dass die Anzeige eines Notars, die acht Werktage nach Ablauf
der zweiwöchigen Frist des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG beim zuständigen Finanzamt eingeht, noch als rechtzeitig gilt.
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(1) Geht eine der Anzeigen innerhalb der zweiwöchigen Frist ein, hat die Rechtsprechung zu § 16 Abs. 5 GrEStG a.F.
es zwar genügen lassen, noch fehlende Angaben innerhalb einer dann vom Finanzamt gesetzten angemessenen
Frist nachzureichen (BFH-Urteil vom 25.11.2015 - II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 21). § 16 Abs. 5 GrEStG wurde
aber sodann durch das Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 25.07.2014 (BGBl I 2014, 1266, BStBl I 2014, 1126) mit
Rückwirkung ab dem 06.06.2013 (§ 23 Abs. 12 GrEStG i.d.F. vom 25.07.2014) verschärft. Die im Streitfall gültige
Fassung des § 16 Abs. 5 Satz 1 GrEStG verlangt nicht mehr nur eine fristgemäße, sondern auch in allen Teilen
vollständige Anzeige. Die Rechtsprechung, die ausgehend vom Normzweck und vom Übermaßverbot eine
einschränkende Auslegung des § 16 Abs. 5 GrEStG a.F. vorsah (vgl. auch BFH-Urteil vom 18.04.2012 - II R 51/11,
BFHE 236, 569, BStBl II 2013, 830), ist dadurch überholt.
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(2) Für eine generelle Ausdehnung der gesetzlich verankerten Zwei-Wochen-Frist des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG ist
kein Raum. Die Zwei-Wochen-Frist ist vielmehr nach dem gesetzgeberischen Willen als feste Frist zu verstehen. Sie
soll die Finanzverwaltung in die Lage versetzen, den Steuerfall zu prüfen (vgl. BFH-Urteil vom 25.04.2023 -
II R 10/21, BFHE 280, 399, BStBl II 2023, 1020, Rz 14; Loose in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18
Rz 11). Den schutzwürdigen Interessen des anzeigepflichtigen Notars, der die Frist ebenfalls kennt, wird dadurch
Rechnung getragen, dass er innerhalb der Anzeigefrist einen Fristverlängerungsantrag analog § 109 Abs. 1 AO
stellen kann (vgl. BFH-Urteil vom 25.11.2015 - II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 21; BFH-Beschluss vom
20.01.2005 - II B 52/04, BFHE 208, 456, BStBl II 2005, 492, unter II.2.a).
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dd) Die Klägerin selbst und ihr Bruder haben den Rechtsvorgang vom 27.10.2020 ebenfalls nicht rechtzeitig
innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis von dem anzeigepflichtigen Vorgang dem FA angezeigt. Sie hatten seit
dem Tag der Beurkundung der Teilerbauseinandersetzung am 27.10.2020 Kenntnis von dem Rechtsvorgang. Die
zweiwöchige Frist nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG begann daher nach § 187 Abs. 1 BGB mit Ablauf des 27.10.2020
zu laufen und endete nach § 188 Abs. 2 BGB mit Ablauf des 10.11.2020. Die Anzeige wurde durch die Klägerin aber
erst am 01.03.2021 und damit außerhalb der zweiwöchigen Frist erstattet.
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2. Soweit die Klägerin mit ihren Hilfsanträgen im Ergebnis begehrt, dass die Anzeigen im Sinne des § 16 Abs. 5
GrEStG rechtzeitig erfolgten, wendet sie sich ebenfalls gegen die Steuerfestsetzung. Es handelt sich daher nicht um
echte Hilfsanträge. Gleichwohl sind die Anträge ebenfalls unbegründet. Hinsichtlich der Versäumnis der Anzeigefrist
nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG für den Rechtsvorgang vom 27.10.2020 war der Klägerin weder Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand (§ 110 AO) zu gewähren noch war die Anzeigefrist rückwirkend nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO zu
verlängern; der Ablehnungsbescheid vom 10.03.2021 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 11.10.2021 ist
daher rechtmäßig. Auch der Notarin, deren Anzeige in Bezug auf § 16 Abs. 5 GrEStG die Frist für die Klägerin hätte
wahren können, war hinsichtlich der versäumten Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG weder Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand (§ 110 AO) zu gewähren noch war die Frist nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog rückwirkend zu
verlängern. Von der Festsetzung der Grunderwerbsteuer war nicht abzusehen.
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a) Der Klägerin war auf ihren Antrag vom 01.03.2021 nicht Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110
Abs. 1 Satz 1 AO wegen der versäumten Frist nach § 19 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GrEStG zu gewähren,
da sie die Frist nicht ohne Verschulden versäumt hat.
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aa) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine gesetzliche Frist einzuhalten, so ist ihm nach § 110 Abs. 1 Satz 1
AO auf Antrag bei Erfüllen der weiteren in § 110 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 4 AO genannten Voraussetzungen
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.
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§ 110 AO gilt in allen steuerlichen Verwaltungsverfahren einschließlich des Einspruchsverfahrens (BFH-Urteil vom
22.10.2014 - X R 18/14, BFHE 247, 312, BStBl II 2015, 371, Rz 26; Söhn in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 110 AO
Rz 15; Koenig/Koenig, Abgabenordnung, 5. Aufl., § 110 Rz 7 ff.). § 110 AO erfasst verfahrensbezogene Handlungs-
und Erklärungsfristen (Bruns in Gosch, AO § 110 Rz 10; Söhn in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 110 AO Rz 25;
Klein/Rätke, AO, 18. Aufl., § 110 Rz 2; Seibel in Lippross/Seibel, Basiskommentar Steuerrecht, Stand: 145 06.2024,
§ 110 AO Rz 4; Brandis in Tipke/Kruse, § 110 AO Rz 4). Das sind Fristen, die Verfahrensbeteiligte (§ 78 AO) oder
gegebenenfalls auch Dritte gegenüber der Finanzbehörde wahren müssen (vgl. Söhn in Hübschmann/Hepp/Spitaler,
§ 110 AO Rz 25; Koenig/Koenig, Abgabenordnung, 5. Aufl., § 110 Rz 8; vgl. Brandis in Tipke/Kruse, § 110 AO Rz 4).
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Der BFH hat bezüglich der Frist des § 19 Abs. 3 GrEStG bereits entschieden, dass eine Wiedereinsetzung jedenfalls
dann nicht in Betracht kommt, wenn der Steuerpflichtige sich keine Kenntnis über die Steuer- und Anzeigepflichten
verschafft hat, die objektiver Natur sind und unabhängig von subjektiven Kenntnissen und Fähigkeiten des zur
Anzeige Verpflichteten bestehen (vgl. BFH-Urteil vom 16.05.2023 - II R 35/20, BFHE 281, 211, BStBl II 2024, 28,
Rz 12). In einem solchen Fall ist die Frist nicht unverschuldet versäumt (BFH-Urteil vom 25.11.2015 - II R 64/08,
BFH/NV 2016, 420, Rz 24).
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bb) So verhält es sich im Streitfall. Die Klägerin trug in ihrem Antrag auf Wiedereinsetzung vom 01.03.2021
ausdrücklich vor, sie habe nicht um die Steuerpflicht des Rechtsvorgangs vom 27.10.2020 gewusst. Sie hätte sich
über diese jedoch Kenntnis verschaffen müssen. Nach ihrem eigenen Vorbringen hat sie die Frist nach § 19 Abs. 3
Satz 1 GrEStG damit nicht unverschuldet versäumt. Es kann daher dahingestellt bleiben, ob die weiteren
Voraussetzungen des § 110 Abs. 1 bis 4 AO erfüllt sind. Nicht entscheidungserheblich ist in diesem Zusammenhang
ferner, ob die Klägerin zur Überwachung der Fristeinhaltung durch die Notarin verpflichtet war.
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b) Der Klägerin war auch nicht nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO eine rückwirkende Verlängerung der zweiwöchigen
Anzeigefrist des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu gewähren.
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aa) Nach § 109 Abs. 1 AO können Fristen zur Einreichung von Steuererklärungen und Fristen, die von einer
Finanzbehörde gesetzt sind, vorbehaltlich des § 109 Abs. 2 AO verlängert werden. Sind solche Fristen bereits
abgelaufen, können sie vorbehaltlich des § 109 Abs. 2 AO rückwirkend verlängert werden, insbesondere wenn es
unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. Die Anzeige nach § 19
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GrEStG ist eine Steuererklärung im Sinne der Abgabenordnung (§ 19 Abs. 5 Satz 1 GrEStG).
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bb) Für die Anzeigepflicht nach § 19 GrEStG im Rahmen der Anwendung des § 16 Abs. 5 GrEStG hat der BFH bereits
entschieden, dass nach Ablauf der Anzeigefrist eine rückwirkende Fristverlängerung gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 AO
zur erstmaligen Erstattung der Anzeige nicht in Betracht kommt. Bei der Ermessensentscheidung über eine
rückwirkende Fristverlängerung ist maßgeblich der Zweck der Frist zu berücksichtigen. Der Zweck des § 16 Abs. 5
GrEStG, die Beteiligten durch die hier angeordneten nachteiligen Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht zur
ordnungsgemäßen ‑‑insbesondere auch fristgerechten‑‑ Anzeigeerstattung anzuhalten, steht einer Verpflichtung
der Finanzbehörde zur rückwirkenden Fristverlängerung für die erstmalige Erstattung der Anzeige entgegen. Dies
gilt insbesondere dann, wenn der Anzeigeverpflichtete ‑‑wie im Streitfall‑‑ vorträgt, er habe nicht um die
Steuerbarkeit des Rechtsvorgangs und die Anzeigepflicht gewusst (vgl. BFH-Urteil vom 25.11.2015 - II R 64/08,
BFH/NV 2016, 420, Rz 23 BFH-Beschluss vom 20.01.2005 - II B 52/04, BFHE 208, 456, BStBl II 2005, 492, unter
II.2.b; Wachter in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 19 Rz 222; Loose in Viskorf,
Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 19 Rz 38).
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c) Auch der Notarin war nicht gemäß § 110 AO Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bezüglich der versäumten
Anzeigefrist nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 GrEStG, die im Rahmen des § 16 Abs. 5 Satz 1
GrEStG zugunsten der Klägerin hätte wirken können, zu gewähren. Es kann dahinstehen, ob die sonstigen
Voraussetzungen nach § 110 Abs. 1 bis 4 AO erfüllt sind. Jedenfalls ist die Notarin nicht "jemand" im Sinne des
§ 110 Abs. 1 Satz 1 AO.
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aa) Ein Notar ist hinsichtlich der Anzeigepflicht nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 GrEStG
nicht "jemand" im Sinne des § 110 Abs. 1 Satz 1 AO. Zwar ist der Wortlaut von § 110 Abs. 1 Satz 1 AO weit gefasst.
Er ist jedoch in Zusammenhang mit dem Sinn und Zweck der Anzeigepflicht nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2
Satz 2, Abs. 3 Satz 1 GrEStG dahingehend einschränkend auszulegen, dass die Wiedereinsetzungsregelung nur für
die anzeigepflichtigen "Beteiligten" im Sinne des § 19 Abs. 1 GrEStG Anwendung findet, da nur diese von dem
grunderwerbsteuerrechtlichen Erwerbsvorgang nach § 1 ff. GrEStG als Hauptsacheverfahren als Steuerschuldner
rechtlich betroffen sind, nicht aber für Notare, denen die Anzeigepflicht nach § 18 Abs. 1 GrEStG obliegt.
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(1) Die Entscheidung über die Wiedereinsetzung ist stets ein unselbständiger Bestandteil der Entscheidung zur
Hauptsache, auch wenn über sie getrennt befunden werden kann (vgl. BFH-Urteile vom 02.10.1986 - IV R 39/83,
BFHE 147, 407, BStBl II 1987, 7, und vom 26.10.1989 - IV R 82/88, BFHE 159, 103, BStBl II 1990, 277; Klein/Rätke,
AO, 18. Aufl., § 110 Rz 123; Koenig/Koenig, Abgabenordnung, 5. Aufl., § 110 Rz 111; Brandis in Tipke/Kruse, § 110
AO Rz 43). Deshalb kann hinsichtlich der grunderwerbsteuerrechtlichen Anzeigepflichten nur Personen
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 Abs. 1 Satz 1 AO gewährt werden, die eigene Anzeigepflichten
aus eigenem Recht für das grunderwerbsteuerrechtliche Verwaltungsverfahren als Hauptsacheverfahren zu erfüllen
haben, weil nur sie letztlich in diesem Hauptsacheverfahren als Steuerschuldner in Frage kommen und deshalb die
Möglichkeit haben müssen, ihre Argumente gegen die Besteuerung vorzutragen (a.A. Wachter in Behrens/Wachter,
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Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 18 Rz 214; außerdem Wachter, GmbHRundschau 2023, 206; derselbe in
Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis 2021, 281; offen lassend Loose in Viskorf,
Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18 Rz 42; vgl. auch Gottwald, Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der
Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern 2005, 378; Gottwald, Umsatzsteuer- und Verkehrsteuer-Recht 2005,
334).


(2) Bei der Anzeigepflicht des Notars geht es aber nicht um die Erfüllung der Anzeigepflicht des Steuerschuldners
aus § 19 GrEStG oder darum, dem Steuerschuldner bei der Erledigung seiner steuerlichen Angelegenheiten Hilfe zu
leisten. Die Anzeige des Notars ist vielmehr eine allgemeine verfahrensrechtliche Pflicht, die der Notar selbst
gegenüber der Finanzbehörde zu erfüllen hat (vgl. BFH-Urteil vom 03.03.2015 - II R 30/13, BFHE 249, 212, BStBl II
2015, 777, Rz 41 f.). Sinn und Zweck der Anzeige ist es, dem zuständigen Finanzamt Kenntnis von dem
anzeigepflichtigen Vorgang zu verschaffen und es in die Lage zu versetzen, die mögliche Grunderwerbsteuerbarkeit
des angezeigten Rechtsvorgangs zu prüfen (BFH-Urteil vom 25.04.2023 - II R 10/21, BFHE 280, 399, BStBl II 2023,
1020, Rz 14; Loose in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18 Rz 11).
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bb) Eine andere Auslegung des § 110 Abs. 1 Satz 1 AO dahingehend, dass ein Notar antragsberechtigt sein kann,
ergibt sich auch nicht daraus, dass die Anzeige des Notars nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 GrEStG auch
für den Steuerschuldner wirken kann.
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(1) In Bezug auf den Anlauf der vierjährigen Festsetzungsfrist gemäß § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO oder der
Feststellungsfrist nach § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 181 Abs. 1 Satz 1 AO ist die notarielle Anzeigepflicht im
Rahmen des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO (gegebenenfalls i.V.m. § 181 Abs. 1 Satz 1 AO) beachtlich. Die
Anzeigepflichten des Notars nach § 18 GrEStG und des Steuerschuldners nach § 19 GrEStG bestehen zwar
grundsätzlich selbständig nebeneinander. Kommt der beurkundende Notar aber seiner Anzeigepflicht nach § 18
Abs. 1 GrEStG durch eine den Anforderungen des § 20 GrEStG entsprechende Anzeige an das zuständige Finanzamt
nach, wird der Beginn der Verjährungsfristen nicht dadurch weiter hinausgeschoben, dass der ebenso
anzeigeverpflichtete Steuerschuldner seine Anzeigepflicht nicht erfüllt. Denn bereits nach formgültiger Anzeige
durch einen von mehreren Anzeigeverpflichteten ist der Finanzbehörde die Einleitung eines
Besteuerungsverfahrens ohne weiteres möglich und ein weiteres Hinausschieben der Festsetzungs-
/Feststellungsfrist nicht erforderlich (vgl. BFH-Urteil vom 06.07.2005 - II R 9/04, BFHE 210, 65, BStBl II 2005, 780,
unter II.2.c; Wachter in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 18 Rz 234; Peters/Zöllner in
Lippross/Seibel, Basiskommentar Steuerrecht, Stand: 150 06.2025, § 18 GrEStG Rz 13).
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(2) Eine ordnungsgemäße Anzeige gemäß den §§ 18, 19 GrEStG ist zudem nach § 16 Abs. 5 GrEStG Voraussetzung
dafür, dass ein Erwerbsvorgang nach § 16 Abs. 1 bis 4 GrEStG rückgängig gemacht werden kann. Die Wirkungen der
grundsätzlich selbständig nebeneinander bestehenden Anzeigepflichten nach den §§ 18, 19 GrEStG können bei der
Anwendung des § 16 Abs. 5 GrEStG unter bestimmten Voraussetzungen dem anderen Anzeigepflichtigen
zugerechnet werden. Danach wirkt die Anzeige des Notars für Zwecke des § 16 Abs. 5 GrEStG auch für den
Steuerschuldner. Nach dem Normzweck des § 16 Abs. 5 GrEStG genügt es, wenn der Erwerbsvorgang innerhalb der
in § 18 Abs. 3 und § 19 Abs. 3 GrEStG vorgesehenen Anzeigefristen dem Finanzamt in einer Weise bekannt wird,
dass es die Verwirklichung eines Tatbestands nach § 1 Abs. 2 bis 3a GrEStG prüfen kann. Daher muss die Anzeige
grundsätzlich an die Grunderwerbsteuerstelle des zuständigen Finanzamts übermittelt werden. Ist dies der Fall,
kommt es nicht darauf an, ob die Anzeige durch den Notar oder den Steuerschuldner erfolgt ist. Unerheblich ist
auch, ob der Steuerschuldner Kenntnis davon hatte, ob und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt der Notar seiner
Anzeigepflicht nach der für ihn ‑‑den Notar‑‑ geltenden Frist nachgekommen ist. Maßgeblich ist, dass dem
zuständigen Finanzamt innerhalb einer der gesetzlichen Fristen der steuerbare Vorgang vollständig angezeigt
wurde. Ist dies der Fall, ist der Normzweck des § 16 Abs. 5 GrEStG erfüllt (BFH-Urteil vom 21.06.2023 - II R 2/21,
BFHE 281, 164, BStBl II 2023, 1057, Rz 21 ff.).
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(3) Die Wirkungen der notariellen Anzeige in Bezug auf das Besteuerungsverfahren des Steuerpflichtigen betreffend
die Grunderwerbsteuerfestsetzung lassen die Anzeige des Notars aber nicht zu einer Anzeige des Steuerschuldners
werden, sondern es verbleibt auch in diesen Fallkonstellationen dabei, dass die Anzeige des Notars nach § 18
GrEStG eine eigene Verpflichtung gegenüber dem Finanzamt ist (vgl. oben unter II.2.c aa (2)). Der Notar ist weder
Steuerpflichtiger noch nimmt er im Hinblick auf die Anzeigepflicht Angelegenheiten des Steuerpflichtigen wahr
(BFH-Urteil vom 03.03.2015 - II R 30/13, BFHE 249, 212, BStBl II 2015, 777, Rz 40). Deshalb lässt sich aus den
Wirkungen der Anzeigepflicht des Notars für den Steuerschuldner keine Befugnis des Notars ableiten, bei
Versäumen der Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 Abs. 1 Satz 1
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AO zu beantragen. Er ist nicht selbst Beteiligter des Besteuerungsverfahrens (s. hierzu auch § 78 AO), das heißt des
Hauptsacheverfahrens, das Gegenstand der Wiedereinsetzung nach § 110 AO ist.


cc) Außerdem bedingt auch das Vorbringen der Notarin zu möglichen rechtlichen Ansprüchen keine andere
Auslegung von § 110 Abs. 1 Satz 1 AO. Die angeführten Ansprüche liegen entweder nicht vor oder haben keine
Auswirkung auf die Besteuerung des grunderwerbsteuerrechtlichen Erwerbsvorgangs als Hauptsacheverfahren.
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(1) Das Versäumnis der notariellen Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG hat nicht zur Folge, dass ein Notar Täter
einer leichtfertigen Steuerverkürzung nach § 378 Abs. 1 Satz 1 AO sein kann (BFH-Urteil vom 03.03.2015 -
II R 30/13, BFHE 249, 212, BStBl II 2015, 777, Rz 40 ‑‑entgegen der von der Klägerin in der Revisionsbegründung
angeführten Urteile des FG Baden-Württemberg vom 17.03.2004 - 5 K 59/01, EFG 2004, 867, und des FG Münster
vom 24.09.2009 - 8 K 2284/06 GrE, EFG 2010, 507‑‑, und BFH-Urteil vom 16.05.2023 - II R 35/20, BFHE 281, 211,
BStBl II 2024, 28, Rz 18).
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(2) Die Nichteinhaltung der Anzeigepflicht stellt zudem keine Amtspflichtverletzung des Notars dar, sodass er
keinen Schadensersatzforderungen ‑‑weder des Steuerpflichtigen (BGH-Urteil vom 21.11.1978 - VI ZR 227/77, Der
Betrieb 1979, 445, unter II.1.; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, 7. Aufl., § 18 Rz 23) noch des Fiskus (FG Baden-
Württemberg, Urteil vom 17.03.2004 - 5 K 59/01, EFG 2004, 867)‑‑ ausgesetzt ist.
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(3) Schließlich muss in diesem Zusammenhang nicht entschieden werden, ob eine Verletzung steuerlicher
Anzeigepflichten von den zuständigen Aufsichtsbehörden für Notare gemäß §§ 92 ff. der Bundesnotarordnung
geahndet werden kann (vgl. hierzu eine Ahndung bejahend Wachter in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz,
2. Aufl., § 18 Rz 238). Hierbei handelt es sich um standesrechtliche Disziplinarmaßnahmen, die keine Auswirkung
auf das grunderwerbsteuerrechtliche Hauptsacheverfahren haben.
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d) Die zweiwöchige Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zur erstmaligen Erstattung der Anzeige hinsichtlich des
Rechtsvorgangs vom 27.10.2020 im Streitfall konnte nicht mit dem Antrag der Notarin vom 10.02.2021, der nach
Fristablauf gestellt wurde, nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog rückwirkend verlängert werden.


51


aa) Nach der BFH-Rechtsprechung besteht zwar grundsätzlich nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog die Möglichkeit
der rückwirkenden Fristverlängerung für die Anzeigepflicht gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrEStG, obgleich die
Anzeigen der Notare keine Steuererklärungen sind (BFH-Beschluss vom 20.01.2005 - II B 52/04, BFHE 208, 456,
BStBl II 2005, 492, unter II.2.a; Loose in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18 Rz 41). Die
Rechtsprechung geht allerdings auch davon aus, dass nach Ablauf der Anzeigefrist eine rückwirkende
Fristverlängerung zur erstmaligen Erstattung der Anzeige nicht in Betracht kommt (BFH-Urteil vom 25.11.2015 -
II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 23; BFH-Beschluss vom 20.01.2005 - II B 52/04, BFHE 208, 456, BStBl II 2005,
492, unter II.2.a; zustimmend Loose in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18 Rz 41 f.). Das bedeutet, dass
der Notar stets innerhalb der noch offenen Zwei-Wochen-Frist vorsorglich einen Antrag auf Fristverlängerung nach
§ 109 Abs. 1 AO in analoger Anwendung stellen muss.


52


bb) Ein solcher Antrag auf Fristverlängerung wurde im Streitfall erst am 10.02.2021 und somit außerhalb der bis
zum 10.11.2020 laufenden Zwei-Wochen-Frist des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG gestellt, sodass eine Verlängerung der
Frist nicht möglich war.


53


3. Der Senat versteht den Antrag, die Zuziehung des Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig zu
erklären (§ 139 Abs. 3 Satz 3 FGO), als bloße Anregung, hierüber zu entscheiden, da dies in einem
Revisionsverfahren nicht zulässig ist. Die Entscheidung nach § 139 Abs. 3 Satz 3 FGO gehört sachlich zum
Kostenfestsetzungsverfahren; zuständig ist deshalb das Gericht des ersten Rechtszuges, im Streitfall das FG (BFH-
Urteil vom 26.08.2021 - V R 42/20, BFHE 274, 306, BStBl II 2022, 219, Rz 47).


54


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.55
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Urteil vom 08. Oktober 2025, II R 21/23
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 08.10.2025 II R 20/23 - Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
bei grunderwerbsteuerpflichtigem Erwerbsvorgang


ECLI:DE:BFH:2025:U.081025.IIR21.23.0


BFH II. Senat


AO § 109 Abs 1 S 2, AO § 110, GrEStG § 16 Abs 5, GrEStG § 18 Abs 1 S 1 Nr 1, GrEStG § 18 Abs 2 S 2, GrEStG § 18 Abs 3
S 1, GrEStG § 19 Abs 1, GrEStG § 19 Abs 3 S 1, GrEStG § 1 Abs 3 Nr 1, BGB § 119 Abs 1


vorgehend FG München, 26. Oktober 2022, Az: 4 K 2410/21


Leitsätze


1. Hat der Notar seine Pflicht zur fristgemäßen Anzeige eines grunderwerbsteuerpflichtigen Rechtsvorgangs nach § 18
Abs. 3 Satz 1 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) nicht eingehalten, ist ihm keine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand nach § 110 der Abgabenordnung (AO) zu gewähren. Der Notar ist nicht "jemand" im Sinne des § 110 Abs. 1 Satz 1
AO.


2. Hat ein Steuerschuldner einen der Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang mangels Wissens um die
Steuerpflicht nicht nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG rechtzeitig angezeigt, ist ihm keine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand nach § 110 AO wegen der versäumten Frist zu gewähren (Anschluss an Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom
25.11.2015 - II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 24).


3. Nach Ablauf der Anzeigefrist kommt eine rückwirkende Fristverlängerung nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO (analog) zur
erstmaligen Erstattung der Anzeige weder für den Steuerschuldner noch für den Notar in Betracht (Anschluss an BFH-
Urteil vom 25.11.2015 - II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 23).


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 26.10.2022 - 4 K 2410/21 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) und seine Schwester setzten mit notariell beurkundetem
Teilerbauseinandersetzungsvertrag vom 27.10.2020 die Erbengemeinschaft nach ihrer Mutter auseinander. Der
Kläger erwarb einen 26,664%igen Anteil an einer grundbesitzenden GmbH, an der er vor der Übertragung bereits
73,3360 % der Anteile hielt. Die beurkundende Notarin zeigte dem Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt
‑‑FA‑‑) den Rechtsvorgang nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Grunderwerbsteuergesetzes in der auf den
Streitzeitraum anwendbaren Fassung (GrEStG) an, jedoch nicht innerhalb der zweiwöchigen Frist des § 18 Abs. 3
Satz 1 GrEStG. Die Anzeige ging beim FA erst am 23.11.2020 ein. Weder der Kläger noch seine Schwester zeigten
die Übertragung der GmbH-Anteile innerhalb der zweiwöchigen Frist bei der Grunderwerbsteuerstelle des FA an.


1


Mit Schreiben vom 25.11.2020 teilte das FA dem Kläger mit, dass der Rechtsvorgang vom 27.10.2020 nach § 1
Abs. 3 Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliege.


2
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Mit von derselben Notarin beurkundetem Aufhebungs- und Rückerwerbsvertrag vom 18.12.2020 hoben der Kläger
und seine Schwester die Teilerbauseinandersetzung vom 27.10.2020 vollumfänglich auf.


3


Mit Schreiben vom 10.02.2021, das am 12.02.2021 beim FA einging, beantragte die Notarin Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand nach § 110 der Abgabenordnung (AO) wegen der versäumten Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG
hinsichtlich der Anzeige des Teilerbauseinandersetzungsvertrags vom 27.10.2020 sowie eine rückwirkende
Verlängerung der Frist nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog. Die notarielle Anzeigefrist sei unverschuldet versäumt
worden. Die Notarin habe erst am 05.02.2021 von der Fristversäumnis Kenntnis erlangt. Die Anzeigenerstattung sei
einer zuverlässigen und ständig überwachten Büroangestellten übertragen gewesen. Diese habe die Frist aus
unerklärlichen Gründen in diesem Einzelfall nicht eingehalten. Die Mitarbeiter im Notariat seien angewiesen, alle
Anzeigen an das Finanzamt spätestens binnen drei Tagen nach der Beurkundung anzufertigen und sodann
spätestens in der Folgewoche der Beurkundung zu versenden. Jeweilige eidesstattliche Versicherungen der Notarin
und der Büroangestellten wurden mit den Anträgen eingereicht. Mit Bescheid vom 24.02.2021 lehnte das FA die
Anträge der Notarin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 110 Abs. 1 AO und rückwirkende
Verlängerung der Anzeigefrist gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog ab.


4


Am 01.03.2021 stellten der Kläger und seine Schwester jeweils Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
wegen der versäumten Frist nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG hinsichtlich der Anzeige des
Teilerbauseinandersetzungsvertrags. Ihnen sei nicht bewusst gewesen, dass der Rechtsvorgang vom 27.10.2020 der
Grunderwerbsteuer unterlegen habe. Mit Bescheiden jeweils vom 10.03.2021 lehnte das FA die Anträge ab.


5


Mit Bescheiden vom 30.04.2021 setzte das FA für den Erwerbsvorgang vom 27.10.2020 gegen den Kläger
Grunderwerbsteuer in Höhe von … € fest. Dagegen legte der Kläger Einspruch ein.


6


Den Einspruch der Notarin gegen den Ablehnungsbescheid vom 24.02.2021 auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand der in § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG normierten Frist wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 11.10.2021 als
unbegründet zurück. Die hiergegen vor dem Finanzgericht (FG) erhobene Klage (Aktenzeichen 4 K 2345/21) blieb
erfolglos (nachfolgend Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 08.10.2025 - II R 22/23, zur amtlichen
Veröffentlichung bestimmt). Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2023, 285 veröffentlicht.


7


Die Einsprüche des Klägers und seiner Schwester gegen die Ablehnung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
bezüglich der in § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG normierten Frist und gegen die Grunderwerbsteuerbescheide vom
30.04.2021 verband das FA zur gemeinsamen Entscheidung und wies alle Einsprüche mit Einspruchsentscheidung
ebenfalls vom 11.10.2021 als unbegründet zurück.


8


Die Klage des Klägers vor dem FG (Aktenzeichen 4 K 2410/21) hatte keinen Erfolg.9


Mit seiner Revision macht der Kläger eine Verletzung von § 110 Abs. 1 Satz 1 AO, § 16 Abs. 5, § 18 Abs. 3 Satz 1 und
§ 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG geltend. Ihm sei Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO in die versäumte
Frist des § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu gewähren; er habe diese Frist unverschuldet versäumt, da er nicht gewusst
habe, dass der Rechtsvorgang vom 27.10.2020 der Grunderwerbsteuer unterliege. Der Notarin sei Wiedereinsetzung
in die versäumte Frist des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zuzubilligen. Die durch die Notarin vorgenommene
ordnungsgemäße Anzeige wirke im Rahmen der Anwendung des § 16 Abs. 5 GrEStG auch für den Kläger. Ihn habe
überdies keine Überwachungspflicht hinsichtlich der Einhaltung der Frist durch die Notarin getroffen. Die
zweiwöchige Frist des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG sei im Streitfall nur geringfügig überschritten worden, sodass § 16
Abs. 5 GrEStG wegen der Existenz einer ungeschriebenen Bagatellgrenze entsprechend teleologisch zu reduzieren
sei. Der Zweck des § 16 Abs. 5 GrEStG, die Finanzverwaltung in die Lage zu versetzen, den Steuerfall umfangreich
zu prüfen, sei durch die geringfügige Fristüberschreitung nicht gefährdet worden. § 16 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5
GrEStG sperre die Rückgängigmachung nicht, wenn ‑‑wie im Streitfall‑‑ sowohl das Verpflichtungsgeschäft ‑‑die
Verpflichtung zur Übertragung der GmbH-Anteile‑‑ als auch das Verfügungsgeschäft ‑‑die Abtretung der GmbH-
Anteile nach den §§ 398, 413 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)‑‑ wirksam angefochten worden seien. Auch ein
Rechtsirrtum oder Rechtsfolgenirrtum stelle nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) einen
Anfechtungsgrund dar.


10


Der Kläger beantragt, 
die Vorentscheidung, den Grunderwerbsteuerbescheid vom 30.04.2021 und die Einspruchsentscheidung vom
11.10.2021 aufzuheben,
hilfsweise, den Ablehnungsbescheid vom 10.03.2021 und die Einspruchsentscheidung vom 11.10.2021 aufzuheben
und das FA zu verpflichten, ihm Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 110 Abs. 1 AO in die versäumte


11
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Entscheidungsgründe


II.


Frist nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu gewähren, hilfsweise eine nachträgliche Fristverlängerung gemäß § 109
Abs. 1 Satz 2 AO hinsichtlich der Anzeigefrist nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu gewähren,
sowie der Notarin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 110 Abs. 1 AO in die versäumte Frist gemäß
§ 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu gewähren, hilfsweise der Notarin eine rückwirkende Verlängerung nach § 109 Abs. 1
Satz 2 AO analog der versäumten Frist gemäß § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu gewähren und die Grunderwerbsteuer
nach § 16 GrEStG nicht festzusetzen,
sowie die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig zu erklären.


Das FA beantragt, 
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


12


Die Revision ist sowohl im Hauptantrag als auch in den Hilfsanträgen unbegründet und daher zurückzuweisen
(§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass die
Grunderwerbsteuerfestsetzung vom 30.04.2021 rechtmäßig ist. Auf die Rückgängigmachung des
Teilerbauseinandersetzungsvertrags vom 27.10.2020 findet § 16 Abs. 2 GrEStG keine Anwendung, weil der
Rechtsvorgang, anders als von § 16 Abs. 5 GrEStG vorausgesetzt, nicht fristgerecht angezeigt wurde. Weder dem
Kläger noch der Notarin ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO in die versäumten Fristen zu
gewähren. Eine rückwirkende Verlängerung der Anzeigefristen nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO (analog) kommt nicht in
Betracht.


13


1. Die Revision ist im Hauptantrag unbegründet. Das FG hat zu Recht entschieden, dass der Rechtsvorgang nach § 1
Abs. 3 Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegt und die Steuer festzusetzen war.


14


a) Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück, so unterliegt nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG
der Steuer, soweit eine Besteuerung nach § 1 Abs. 2a GrEStG nicht in Betracht kommt, ein Rechtsgeschäft, das den
Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer Anteile der Gesellschaft begründet, wenn durch die Übertragung
unmittelbar oder mittelbar mindestens 95 % der Anteile der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers oder in der
Hand von herrschenden und abhängigen Unternehmen oder abhängigen Personen oder in der Hand von abhängigen
Unternehmen oder abhängigen Personen allein vereinigt werden würden.


15


b) Durch den Teilerbauseinandersetzungsvertrag vom 27.10.2020 wurde ein Anspruch auf Übertragung eines
26,664%igen Anteils an der grundbesitzenden GmbH begründet, wodurch sich alle Anteile an der grundbesitzenden
GmbH erstmals allein in der Hand des Klägers vereinigen würden. Hierdurch wurde der Tatbestand des § 1 Abs. 3
Nr. 1 GrEStG verwirklicht. Die einzelnen Parameter der Festsetzung (zum Beispiel der Wert der Gegenleistung und
die Höhe der Steuer) stehen unter den Beteiligten nicht im Streit.


16


c) Weder der Teilerbauseinandersetzungsvertrag als Verpflichtungsgeschäft noch die Abtretung der GmbH-Anteile
wurden wirksam angefochten. Es kann dahingestellt bleiben, ob im Streitfall überhaupt eine wirksame
Anfechtungserklärung hinsichtlich der beiden Rechtsgeschäfte vorliegt. Jedenfalls fehlt es jeweils an einem
Anfechtungsgrund. Eine Anfechtung wegen Motivirrtums nach § 119 Abs. 1 BGB oder wegen eines Irrtums über
wesentliche Eigenschaften der GmbH-Anteile nach § 119 Abs. 2 BGB scheidet aus.


17


aa) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts
überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der
Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde (§ 119 Abs. 1 BGB). Bei einem
Inhaltsirrtum entspricht zwar der äußere Tatbestand dem Willen des Erklärenden, dieser irrt sich jedoch über die
Bedeutung oder die Tragweite seiner Erklärung. Nicht nach § 119 Abs. 1 BGB anfechtbar sind dagegen Erklärungen,
die auf einen im Stadium der Willensbildung unterlaufenen Irrtum im Beweggrund ‑‑Motivirrtum‑‑ oder auf einer
Fehlvorstellung über die Rechtsfolgen beruhen, die sich nicht aus dem Inhalt der Erklärung ergeben, sondern kraft
Gesetzes eintreten (Rechtsfolgenirrtum). Ein Inhaltsirrtum kann zwar auch darin begründet sein, dass der Erklärende
über die Rechtsfolgen seiner Willenserklärung irrt, weil das Rechtsgeschäft nicht nur die von ihm erstrebten
Rechtswirkungen erzeugt, sondern auch solche, die sich davon unterscheiden. Ein derartiger Rechtsirrtum
berechtigt jedoch nur dann zur Anfechtung, wenn das vorgenommene Rechtsgeschäft wesentlich andere als die
beabsichtigten Wirkungen erzeugt. Dagegen ist der nicht erkannte Eintritt zusätzlicher und mittelbarer
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Rechtswirkungen, die zu den gewollten und eingetretenen Rechtsfolgen hinzutreten, kein Irrtum über den Inhalt
der Erklärung mehr, sondern ein unbeachtlicher Motivirrtum (BGH-Beschluss vom 05.06.2008 - V ZB 150/07, BGHZ
177, 62, unter III.2.b bb; Erman/Arnold, BGB, 17. Aufl., § 119 Rz 28).


bb) Danach handelt es sich bei der Annahme des Klägers, dass der Teilerbauseinandersetzungsvertrag nicht der
Grunderwerbsteuer unterliegt, um einen unbeachtlichen Motivirrtum. Bei der Entstehung von Grunderwerbsteuer
aufgrund des Teilerbauseinandersetzungsvertrags vom 27.10.2020 handelt es sich nicht um eine durch das
Rechtsgeschäft bedingte Hauptrechtsfolge dieses Vertrags. Diese ist die unentgeltliche Übertragung der
26,664%igen GmbH-Anteile auf den Kläger in Erfüllung der vereinbarten Teilerbauseinandersetzung. Die
Entstehung der Grunderwerbsteuer gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG ist dagegen eine mittelbare, steuerliche
Rechtsfolge des zivilrechtlichen Verpflichtungsgeschäfts. Die mögliche irrige Annahme des Klägers über das
Nichtentstehen einer Steuerpflicht stellt deshalb einen unbeachtlichen Motivirrtum dar.


19


cc) Auch eine Anfechtung wegen eines Irrtums über wesentliche Eigenschaften der GmbH-Beteiligung nach § 119
Abs. 2 BGB war nicht möglich. Nach § 119 Abs. 2 BGB gilt als Irrtum über den Inhalt der Erklärung auch der Irrtum
über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden. Unter
diesen Begriff können nur solche tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse fallen, die den Gegenstand selbst
kennzeichnen, nicht aber Umstände, die nur mittelbar einen Einfluss auf seine Bewertung auszuüben vermögen;
zukünftige Umstände zählen nicht zu den Eigenschaften (vgl. BGH-Urteil vom 18.12.1954 - II ZR 296/53, BGHZ 16,
54, unter II.2.). Die entstandene Grunderwerbsteuer haftete nicht der GmbH-Beteiligung an, sondern entstand erst
aufgrund der Begründung einer Pflicht zur Übertragung der 26,664%igen Beteiligung und dadurch bedingten
Vereinigung aller GmbH-Anteile bei dem Kläger gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG. Sie war deshalb keine Eigenschaft
der GmbH-Beteiligung im Sinne des § 119 Abs. 2 BGB.


20


d) Von der Festsetzung von Grunderwerbsteuer für den Rechtsvorgang vom 27.10.2020 konnte nicht nach § 16
Abs. 1 bis 4 GrEStG abgesehen werden, da der Rechtsvorgang nicht ordnungsgemäß angezeigt wurde im Sinne des
§ 16 Abs. 5 GrEStG. Weder der Kläger noch die Notarin, deren Anzeige im Rahmen des § 16 Abs. 5 Satz 1 GrEStG
zugunsten des Klägers wirken könnte, haben den Rechtsvorgang fristgemäß angezeigt.


21


aa) Nach § 16 Abs. 5 GrEStG gelten die Vorschriften des § 16 Abs. 1 bis 4 GrEStG nicht, wenn einer der in § 1 Abs. 2
bis 3a GrEStG bezeichneten Erwerbsvorgänge rückgängig gemacht wird, der nicht fristgerecht und in allen Teilen
vollständig angezeigt (§§ 18 bis 20 GrEStG) war.


22


Nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrEStG haben Gerichte, Behörden und Notare dem für die Besteuerung nach § 17
Abs. 1 GrEStG zuständigen Finanzamt schriftlich Anzeige nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu erstatten über
Rechtsvorgänge, die sie beurkundet oder über die sie eine Urkunde entworfen und darauf eine Unterschrift
beglaubigt haben, wenn die Rechtsvorgänge ein Grundstück im Geltungsbereich dieses Gesetzes betreffen. Die
Anzeigepflicht gilt außerdem für Vorgänge, die die Übertragung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft betreffen,
wenn zum Vermögen der Gesellschaft ein im Geltungsbereich dieses Gesetzes liegendes Grundstück gehört (§ 18
Abs. 2 Satz 2 GrEStG). Die Anzeigen sind innerhalb von zwei Wochen nach der Beurkundung zu erstatten, und zwar
auch dann, wenn die Wirksamkeit des Rechtsvorgangs vom Eintritt einer Bedingung, vom Ablauf einer Frist oder
von einer Genehmigung abhängig ist (§ 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG). Die Anzeigepflicht besteht auch dann, wenn der
Rechtsvorgang von der Besteuerung ausgenommen ist (§ 18 Abs. 3 Satz 2 GrEStG).


23


Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GrEStG müssen Steuerschuldner Anzeige erstatten über schuldrechtliche Geschäfte,
die auf die Vereinigung von mindestens 95 % der Anteile einer Gesellschaft gerichtet sind, wenn zum Vermögen der
Gesellschaft ein Grundstück gehört (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG). Die Anzeigepflichtigen haben innerhalb von zwei
Wochen, nachdem sie von dem anzeigepflichtigen Vorgang Kenntnis erhalten haben, den Vorgang anzuzeigen, und
zwar auch dann, wenn der Vorgang von der Besteuerung ausgenommen ist (§ 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG).


24


bb) Die Notarin, deren Anzeige in Bezug auf § 16 Abs. 5 GrEStG die Frist für den Kläger hätte wahren können (BFH-
Urteil vom 21.06.2023 - II R 2/21, BFHE 281, 164, BStBl II 2023, 1057, Rz 21 ff., vgl. im Einzelnen unter II.2.c), war
gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 GrEStG verpflichtet, dem FA den notariell beurkundeten
Teilerbauseinandersetzungsvertrag vom 27.10.2020, mit dem die Anteile an der grundbesitzenden GmbH
übertragen wurden, anzuzeigen. Die Anzeige erfolgte nicht rechtzeitig im Sinne des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG. Die
Frist begann mit der Beurkundung der Übertragung der GmbH-Anteile und somit nach § 187 Abs. 1 BGB mit Ablauf
des 27.10.2020 zu laufen und endete nach § 188 Abs. 2 BGB mit Ablauf des 10.11.2020 (zur entsprechenden
Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Fristberechnung auf das
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Grunderwerbsteuergesetz vgl. BFH-Urteil vom 06.06.2001 - II R 56/00, BFHE 195, 423, BStBl II 2002, 96, unter II.2.c,
zu § 6 Abs. 4 GrEStG). Die Anzeige ging erst am 23.11.2020, also nach Fristablauf, beim FA ein.


cc) § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG ist ‑‑entgegen der Auffassung des Klägers‑‑ nach dem Sinn und Zweck des § 16 Abs. 5
GrEStG nicht teleologisch dahingehend zu reduzieren, dass die Anzeige eines Notars, die acht Werktage nach Ablauf
der zweiwöchigen Frist des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG beim zuständigen Finanzamt eingeht, noch als rechtzeitig gilt.


26


(1) Geht eine der Anzeigen innerhalb der zweiwöchigen Frist ein, hat die Rechtsprechung zu § 16 Abs. 5 GrEStG a.F.
es zwar genügen lassen, noch fehlende Angaben innerhalb einer dann vom Finanzamt gesetzten angemessenen
Frist nachzureichen (BFH-Urteil vom 25.11.2015 - II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 21). § 16 Abs. 5 GrEStG wurde
aber sodann durch das Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 25.07.2014 (BGBl I 2014, 1266, BStBl I 2014, 1126) mit
Rückwirkung ab dem 06.06.2013 (§ 23 Abs. 12 GrEStG i.d.F. vom 25.07.2014) verschärft. Die im Streitfall gültige
Fassung des § 16 Abs. 5 Satz 1 GrEStG verlangt nicht mehr nur eine fristgemäße, sondern auch in allen Teilen
vollständige Anzeige. Die Rechtsprechung, die ausgehend vom Normzweck und vom Übermaßverbot eine
einschränkende Auslegung des § 16 Abs. 5 GrEStG a.F. vorsah (vgl. auch BFH-Urteil vom 18.04.2012 - II R 51/11,
BFHE 236, 569, BStBl II 2013, 830), ist dadurch überholt.
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(2) Für eine generelle Ausdehnung der gesetzlich verankerten Zwei-Wochen-Frist des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG ist
kein Raum. Die Zwei-Wochen-Frist ist vielmehr nach dem gesetzgeberischen Willen als feste Frist zu verstehen. Sie
soll die Finanzverwaltung in die Lage versetzen, den Steuerfall zu prüfen (vgl. BFH-Urteil vom 25.04.2023 -
II R 10/21, BFHE 280, 399, BStBl II 2023, 1020, Rz 14; Loose in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18
Rz 11). Den schutzwürdigen Interessen des anzeigepflichtigen Notars, der die Frist ebenfalls kennt, wird dadurch
Rechnung getragen, dass er innerhalb der Anzeigefrist einen Fristverlängerungsantrag analog § 109 Abs. 1 AO
stellen kann (vgl. BFH-Urteil vom 25.11.2015 - II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 21; BFH-Beschluss vom
20.01.2005 - II B 52/04, BFHE 208, 456, BStBl II 2005, 492, unter II.2.a).


28


dd) Der Kläger selbst und seine Schwester haben den Rechtsvorgang vom 27.10.2020 ebenfalls nicht rechtzeitig
innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis von dem anzeigepflichtigen Vorgang dem FA angezeigt. Sie hatten seit
dem Tag der Beurkundung der Teilerbauseinandersetzung am 27.10.2020 Kenntnis von dem Rechtsvorgang. Die
zweiwöchige Frist nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG begann daher nach § 187 Abs. 1 BGB mit Ablauf des 27.10.2020
zu laufen und endete nach § 188 Abs. 2 BGB mit Ablauf des 10.11.2020. Die Anzeige wurde durch die Schwester in
Vertretung des Klägers aber erst am 01.03.2021 und damit außerhalb der zweiwöchigen Frist erstattet.


29


2. Soweit der Kläger mit seinen Hilfsanträgen im Ergebnis begehrt, dass die Anzeigen im Sinne des § 16 Abs. 5
GrEStG rechtzeitig erfolgten, wendet er sich ebenfalls gegen die Steuerfestsetzung. Es handelt sich daher nicht um
echte Hilfsanträge. Gleichwohl sind die Anträge ebenfalls unbegründet. Hinsichtlich der Versäumnis der Anzeigefrist
nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG für den Rechtsvorgang vom 27.10.2020 war dem Kläger weder Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand (§ 110 AO) zu gewähren noch war die Anzeigefrist rückwirkend nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO zu
verlängern; der Ablehnungsbescheid vom 10.03.2021 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 11.10.2021 ist
daher rechtmäßig. Auch der Notarin, deren Anzeige in Bezug auf § 16 Abs. 5 GrEStG die Frist für den Kläger hätte
wahren können, war hinsichtlich der versäumten Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG weder Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand (§ 110 AO) zu gewähren noch war die Frist nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog rückwirkend zu
verlängern. Von der Festsetzung der Grunderwerbsteuer war nicht abzusehen.


30


a) Dem Kläger war auf seinen Antrag vom 01.03.2021 nicht Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110
Abs. 1 Satz 1 AO wegen der versäumten Frist nach § 19 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GrEStG zu gewähren,
da er die Frist nicht ohne Verschulden versäumt hat.


31


aa) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine gesetzliche Frist einzuhalten, so ist ihm nach § 110 Abs. 1 Satz 1
AO auf Antrag bei Erfüllen der weiteren in § 110 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 4 AO genannten Voraussetzungen
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.


32


§ 110 AO gilt in allen steuerlichen Verwaltungsverfahren einschließlich des Einspruchsverfahrens (BFH-Urteil vom
22.10.2014 - X R 18/14, BFHE 247, 312, BStBl II 2015, 371, Rz 26; Söhn in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 110 AO
Rz 15; Koenig/Koenig, Abgabenordnung, 5. Aufl., § 110 Rz 7 ff.). § 110 AO erfasst verfahrensbezogene Handlungs-
und Erklärungsfristen (Bruns in Gosch, AO § 110 Rz 10; Söhn in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 110 AO Rz 25;
Klein/Rätke, AO, 18. Aufl., § 110 Rz 2; Seibel in Lippross/Seibel, Basiskommentar Steuerrecht, Stand: 145 06.2024,
§ 110 AO Rz 4; Brandis in Tipke/Kruse, § 110 AO Rz 4). Das sind Fristen, die Verfahrensbeteiligte (§ 78 AO) oder
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gegebenenfalls auch Dritte gegenüber der Finanzbehörde wahren müssen (vgl. Söhn in Hübschmann/Hepp/Spitaler,
§ 110 AO Rz 25; Koenig/Koenig, Abgabenordnung, 5. Aufl., § 110 Rz 8; vgl. Brandis in Tipke/Kruse, § 110 AO Rz 4).


Der BFH hat bezüglich der Frist des § 19 Abs. 3 GrEStG bereits entschieden, dass eine Wiedereinsetzung jedenfalls
dann nicht in Betracht kommt, wenn der Steuerpflichtige sich keine Kenntnis über die Steuer- und Anzeigepflichten
verschafft hat, die objektiver Natur sind und unabhängig von subjektiven Kenntnissen und Fähigkeiten des zur
Anzeige Verpflichteten bestehen (vgl. BFH-Urteil vom 16.05.2023 - II R 35/20, BFHE 281, 211, BStBl II 2024, 28,
Rz 12). In einem solchen Fall ist die Frist nicht unverschuldet versäumt (BFH-Urteil vom 25.11.2015 - II R 64/08,
BFH/NV 2016, 420, Rz 24).


34


bb) So verhält es sich im Streitfall. Der Kläger trug in seinem Antrag auf Wiedereinsetzung vom 01.03.2021
ausdrücklich vor, er habe nicht um die Steuerpflicht des Rechtsvorgangs vom 27.10.2020 gewusst. Er hätte sich über
diese jedoch Kenntnis verschaffen müssen. Nach seinem eigenen Vorbringen hat er die Frist nach § 19 Abs. 3 Satz 1
GrEStG damit nicht unverschuldet versäumt. Es kann daher dahingestellt bleiben, ob die weiteren Voraussetzungen
des § 110 Abs. 1 bis 4 AO erfüllt sind. Nicht entscheidungserheblich ist in diesem Zusammenhang ferner, ob der
Kläger zur Überwachung der Fristeinhaltung durch die Notarin verpflichtet war.


35


b) Dem Kläger war auch nicht nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO eine rückwirkende Verlängerung der zweiwöchigen
Anzeigefrist des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu gewähren.


36


aa) Nach § 109 Abs. 1 AO können Fristen zur Einreichung von Steuererklärungen und Fristen, die von einer
Finanzbehörde gesetzt sind, vorbehaltlich des § 109 Abs. 2 AO verlängert werden. Sind solche Fristen bereits
abgelaufen, können sie vorbehaltlich des § 109 Abs. 2 AO rückwirkend verlängert werden, insbesondere wenn es
unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. Die Anzeige nach § 19
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GrEStG ist eine Steuererklärung im Sinne der Abgabenordnung (§ 19 Abs. 5 Satz 1 GrEStG).


37


bb) Für die Anzeigepflicht nach § 19 GrEStG im Rahmen der Anwendung des § 16 Abs. 5 GrEStG hat der BFH bereits
entschieden, dass nach Ablauf der Anzeigefrist eine rückwirkende Fristverlängerung gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 AO
zur erstmaligen Erstattung der Anzeige nicht in Betracht kommt. Bei der Ermessensentscheidung über eine
rückwirkende Fristverlängerung ist maßgeblich der Zweck der Frist zu berücksichtigen. Der Zweck des § 16 Abs. 5
GrEStG, die Beteiligten durch die hier angeordneten nachteiligen Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht zur
ordnungsgemäßen ‑‑insbesondere auch fristgerechten‑‑ Anzeigeerstattung anzuhalten, steht einer Verpflichtung
der Finanzbehörde zur rückwirkenden Fristverlängerung für die erstmalige Erstattung der Anzeige entgegen. Dies
gilt insbesondere dann, wenn der Anzeigeverpflichtete ‑‑wie im Streitfall‑‑ vorträgt, er habe nicht um die
Steuerbarkeit des Rechtsvorgangs und die Anzeigepflicht gewusst (vgl. BFH-Urteil vom 25.11.2015 - II R 64/08,
BFH/NV 2016, 420, Rz 23; BFH-Beschluss vom 20.01.2005 - II B 52/04, BFHE 208, 456, BStBl II 2005, 492, unter
II.2.b; Wachter in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 19 Rz 222; Loose in Viskorf,
Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 19 Rz 38).


38


c) Auch der Notarin war nicht gemäß § 110 AO Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bezüglich der versäumten
Anzeigefrist nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 GrEStG, die im Rahmen des § 16 Abs. 5 Satz 1
GrEStG zugunsten des Klägers hätte wirken können, zu gewähren. Es kann dahinstehen, ob die sonstigen
Voraussetzungen nach § 110 Abs. 1 bis 4 AO erfüllt sind. Jedenfalls ist die Notarin nicht "jemand" im Sinne des
§ 110 Abs. 1 Satz 1 AO.


39


aa) Ein Notar ist hinsichtlich der Anzeigepflicht nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 GrEStG
nicht "jemand" im Sinne des § 110 Abs. 1 Satz 1 AO. Zwar ist der Wortlaut von § 110 Abs. 1 Satz 1 AO weit gefasst.
Er ist jedoch in Zusammenhang mit dem Sinn und Zweck der Anzeigepflicht nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2
Satz 2, Abs. 3 Satz 1 GrEStG dahingehend einschränkend auszulegen, dass die Wiedereinsetzungsregelung nur für
die anzeigepflichtigen "Beteiligten" im Sinne des § 19 Abs. 1 GrEStG Anwendung findet, da nur diese von dem
grunderwerbsteuerrechtlichen Erwerbsvorgang nach § 1 ff. GrEStG als Hauptsacheverfahren als Steuerschuldner
rechtlich betroffen sind, nicht aber für Notare, denen die Anzeigepflicht nach § 18 Abs. 1 GrEStG obliegt.


40


(1) Die Entscheidung über die Wiedereinsetzung ist stets ein unselbständiger Bestandteil der Entscheidung zur
Hauptsache, auch wenn über sie getrennt befunden werden kann (vgl. BFH-Urteile vom 02.10.1986 - IV R 39/83,
BFHE 147, 407, BStBl II 1987, 7, und vom 26.10.1989 - IV R 82/88, BFHE 159, 103, BStBl II 1990, 277; Klein/Rätke,
AO, 18. Aufl., § 110 Rz 123; Koenig/Koenig, Abgabenordnung, 5. Aufl., § 110 Rz 111; Brandis in Tipke/Kruse, § 110
AO Rz 43). Deshalb kann hinsichtlich der grunderwerbsteuerrechtlichen Anzeigepflichten nur Personen
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 Abs. 1 Satz 1 AO gewährt werden, die eigene Anzeigepflichten
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aus eigenem Recht für das grunderwerbsteuerrechtliche Verwaltungsverfahren als Hauptsacheverfahren zu erfüllen
haben, weil nur sie letztlich in diesem Hauptsacheverfahren als Steuerschuldner in Frage kommen und deshalb die
Möglichkeit haben müssen, ihre Argumente gegen die Besteuerung vorzutragen (a.A. Wachter in Behrens/Wachter,
Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 18 Rz 214; außerdem Wachter, GmbHRundschau 2023, 206; derselbe in
Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis 2021, 281; offen lassend Loose in Viskorf,
Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18 Rz 42; vgl. auch Gottwald, Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der
Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern 2005, 378; Gottwald, Umsatzsteuer- und Verkehrsteuer-Recht 2005,
334).


(2) Bei der Anzeigepflicht des Notars geht es aber nicht um die Erfüllung der Anzeigepflicht des Steuerschuldners
aus § 19 GrEStG oder darum, dem Steuerschuldner bei der Erledigung seiner steuerlichen Angelegenheiten Hilfe zu
leisten. Die Anzeige des Notars ist vielmehr eine allgemeine verfahrensrechtliche Pflicht, die der Notar selbst
gegenüber der Finanzbehörde zu erfüllen hat (vgl. BFH-Urteil vom 03.03.2015 - II R 30/13, BFHE 249, 212, BStBl II
2015, 777, Rz 41 f.). Sinn und Zweck der Anzeige ist es, dem zuständigen Finanzamt Kenntnis von dem
anzeigepflichtigen Vorgang zu verschaffen und es in die Lage zu versetzen, die mögliche Grunderwerbsteuerbarkeit
des angezeigten Rechtsvorgangs zu prüfen (BFH-Urteil vom 25.04.2023 - II R 10/21, BFHE 280, 399, BStBl II 2023,
1020, Rz 14; Loose in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18 Rz 11).
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bb) Eine andere Auslegung des § 110 Abs. 1 Satz 1 AO dahingehend, dass ein Notar antragsberechtigt sein kann,
ergibt sich auch nicht daraus, dass die Anzeige des Notars nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 GrEStG auch
für den Steuerschuldner wirken kann.
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(1) In Bezug auf den Anlauf der vierjährigen Festsetzungsfrist gemäß § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO oder der
Feststellungsfrist nach § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 181 Abs. 1 Satz 1 AO ist die notarielle Anzeigepflicht im
Rahmen des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO (gegebenenfalls i.V.m. § 181 Abs. 1 Satz 1 AO) beachtlich. Die
Anzeigepflichten des Notars nach § 18 GrEStG und des Steuerschuldners nach § 19 GrEStG bestehen zwar
grundsätzlich selbständig nebeneinander. Kommt der beurkundende Notar aber seiner Anzeigepflicht nach § 18
Abs. 1 GrEStG durch eine den Anforderungen des § 20 GrEStG entsprechende Anzeige an das zuständige Finanzamt
nach, wird der Beginn der Verjährungsfristen nicht dadurch weiter hinausgeschoben, dass der ebenso
anzeigeverpflichtete Steuerschuldner seine Anzeigepflicht nicht erfüllt. Denn bereits nach formgültiger Anzeige
durch einen von mehreren Anzeigeverpflichteten ist der Finanzbehörde die Einleitung eines
Besteuerungsverfahrens ohne weiteres möglich und ein weiteres Hinausschieben der Festsetzungs-
/Feststellungsfrist nicht erforderlich (vgl. BFH-Urteil vom 06.07.2005 - II R 9/04, BFHE 210, 65, BStBl II 2005, 780,
unter II.2.c; Wachter in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 18 Rz 234; Peters/Zöllner in
Lippross/Seibel, Basiskommentar Steuerrecht, Stand: 150 06.2025, § 18 GrEStG Rz 13).


44


(2) Eine ordnungsgemäße Anzeige gemäß den §§ 18, 19 GrEStG ist zudem nach § 16 Abs. 5 GrEStG Voraussetzung
dafür, dass ein Erwerbsvorgang nach § 16 Abs. 1 bis 4 GrEStG rückgängig gemacht werden kann. Die Wirkungen der
grundsätzlich selbständig nebeneinander bestehenden Anzeigepflichten nach den §§ 18, 19 GrEStG können bei der
Anwendung des § 16 Abs. 5 GrEStG unter bestimmten Voraussetzungen dem anderen Anzeigepflichtigen
zugerechnet werden. Danach wirkt die Anzeige des Notars für Zwecke des § 16 Abs. 5 GrEStG auch für den
Steuerschuldner. Nach dem Normzweck des § 16 Abs. 5 GrEStG genügt es, wenn der Erwerbsvorgang innerhalb der
in § 18 Abs. 3 und § 19 Abs. 3 GrEStG vorgesehenen Anzeigefristen dem Finanzamt in einer Weise bekannt wird,
dass es die Verwirklichung eines Tatbestands nach § 1 Abs. 2 bis 3a GrEStG prüfen kann. Daher muss die Anzeige
grundsätzlich an die Grunderwerbsteuerstelle des zuständigen Finanzamts übermittelt werden. Ist dies der Fall,
kommt es nicht darauf an, ob die Anzeige durch den Notar oder den Steuerschuldner erfolgt ist. Unerheblich ist
auch, ob der Steuerschuldner Kenntnis davon hatte, ob und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt der Notar seiner
Anzeigepflicht nach der für ihn ‑‑den Notar‑‑ geltenden Frist nachgekommen ist. Maßgeblich ist, dass dem
zuständigen Finanzamt innerhalb einer der gesetzlichen Fristen der steuerbare Vorgang vollständig angezeigt
wurde. Ist dies der Fall, ist der Normzweck des § 16 Abs. 5 GrEStG erfüllt (BFH-Urteil vom 21.06.2023 - II R 2/21,
BFHE 281, 164, BStBl II 2023, 1057, Rz 21 ff.).
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(3) Die Wirkungen der notariellen Anzeige in Bezug auf das Besteuerungsverfahren des Steuerpflichtigen betreffend
die Grunderwerbsteuerfestsetzung lassen die Anzeige des Notars aber nicht zu einer Anzeige des Steuerschuldners
werden, sondern es verbleibt auch in diesen Fallkonstellationen dabei, dass die Anzeige des Notars nach § 18
GrEStG eine eigene Verpflichtung gegenüber dem Finanzamt ist (vgl. oben unter II.2.c aa (2)). Der Notar ist weder
Steuerpflichtiger noch nimmt er im Hinblick auf die Anzeigepflicht Angelegenheiten des Steuerpflichtigen wahr
(BFH-Urteil vom 03.03.2015 - II R 30/13, BFHE 249, 212, BStBl II 2015, 777, Rz 40). Deshalb lässt sich aus den
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Wirkungen der Anzeigepflicht des Notars für den Steuerschuldner keine Befugnis des Notars ableiten, bei
Versäumen der Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 Abs. 1 Satz 1
AO zu beantragen. Er ist nicht selbst Beteiligter des Besteuerungsverfahrens (s. hierzu auch § 78 AO), das heißt des
Hauptsacheverfahrens, das Gegenstand der Wiedereinsetzung nach § 110 AO ist.


cc) Außerdem bedingt auch das Vorbringen der Notarin zu möglichen rechtlichen Ansprüchen keine andere
Auslegung von § 110 Abs. 1 Satz 1 AO. Die angeführten Ansprüche liegen entweder nicht vor oder haben keine
Auswirkung auf die Besteuerung des grunderwerbsteuerrechtlichen Erwerbsvorgangs als Hauptsacheverfahren.


47


(1) Das Versäumnis der notariellen Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG hat nicht zur Folge, dass ein Notar Täter
einer leichtfertigen Steuerverkürzung nach § 378 Abs. 1 Satz 1 AO sein kann (BFH-Urteil vom 03.03.2015 -
II R 30/13, BFHE 249, 212, BStBl II 2015, 777, Rz 40 ‑‑entgegen der von dem Kläger in der Revisionsbegründung
angeführten Urteile des FG Baden-Württemberg vom 17.03.2004 - 5 K 59/01, EFG 2004, 867, und des FG Münster
vom 24.09.2009 - 8 K 2284/06 GrE, EFG 2010, 507‑‑, und BFH-Urteil vom 16.05.2023 - II R 35/20, BFHE 281, 211,
BStBl II 2024, 28, Rz 18).


48


(2) Die Nichteinhaltung der Anzeigepflicht stellt zudem keine Amtspflichtverletzung des Notars dar, sodass er
keinen Schadensersatzforderungen ‑‑weder des Steuerpflichtigen (BGH-Urteil vom 21.11.1978 - VI ZR 227/77, Der
Betrieb 1979, 445, unter II.1.; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, 7. Aufl., § 18 Rz 23) noch des Fiskus (FG Baden-
Württemberg, Urteil vom 17.03.2004 - 5 K 59/01, EFG 2004, 867)‑‑ ausgesetzt ist.


49


(3) Schließlich muss in diesem Zusammenhang nicht entschieden werden, ob eine Verletzung steuerlicher
Anzeigepflichten von den zuständigen Aufsichtsbehörden für Notare gemäß §§ 92 ff. der Bundesnotarordnung
geahndet werden kann (vgl. hierzu eine Ahndung bejahend Wachter in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz,
2. Aufl., § 18 Rz 238). Hierbei handelt es sich um standesrechtliche Disziplinarmaßnahmen, die keine Auswirkung
auf das grunderwerbsteuerrechtliche Hauptsacheverfahren haben.


50


d) Die zweiwöchige Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zur erstmaligen Erstattung der Anzeige hinsichtlich des
Rechtsvorgangs vom 27.10.2020 im Streitfall konnte nicht mit dem Antrag der Notarin vom 10.02.2021, der nach
Fristablauf gestellt wurde, nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog rückwirkend verlängert werden.


51


aa) Nach der BFH-Rechtsprechung besteht zwar grundsätzlich nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog die Möglichkeit
der rückwirkenden Fristverlängerung für die Anzeigepflicht gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrEStG, obgleich die
Anzeigen der Notare keine Steuererklärungen sind (BFH-Beschluss vom 20.01.2005 - II B 52/04, BFHE 208, 456,
BStBl II 2005, 492, unter II.2.a; Loose in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18 Rz 41). Die
Rechtsprechung geht allerdings auch davon aus, dass nach Ablauf der Anzeigefrist eine rückwirkende
Fristverlängerung zur erstmaligen Erstattung der Anzeige nicht in Betracht kommt (BFH-Urteil vom 25.11.2015 -
II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 23; BFH-Beschluss vom 20.01.2005 - II B 52/04, BFHE 208, 456, BStBl II 2005,
492, unter II.2.a; zustimmend Loose in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18 GrEStG Rz 41 f.). Das
bedeutet, dass der Notar stets innerhalb der noch offenen Zwei-Wochen-Frist vorsorglich einen Antrag auf
Fristverlängerung nach § 109 Abs. 1 AO in analoger Anwendung stellen muss.


52


bb) Ein solcher Antrag auf Fristverlängerung wurde im Streitfall erst am 10.02.2021 und somit außerhalb der bis
zum 10.11.2020 laufenden Zwei-Wochen-Frist des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG gestellt, sodass eine Verlängerung der
Frist nicht möglich war.


53


3. Der Senat versteht den Antrag, die Zuziehung des Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig zu
erklären (§ 139 Abs. 3 Satz 3 FGO), als bloße Anregung, hierüber zu entscheiden, da dies in einem
Revisionsverfahren nicht zulässig ist. Die Entscheidung nach § 139 Abs. 3 Satz 3 FGO gehört sachlich zum
Kostenfestsetzungsverfahren; zuständig ist deshalb das Gericht des ersten Rechtszuges, im Streitfall das FG (BFH-
Urteil vom 26.08.2021 - V R 42/20, BFHE 274, 306, BStBl II 2022, 219, Rz 47).


54


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.55
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Urteil vom 08. Oktober 2025, II R 22/23
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 08.10.2025 II R 20/23 - Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei
Nichteinhaltung der grunderwerbsteuerrechtlichen Anzeigepflicht eines Notars


ECLI:DE:BFH:2025:U.081025.IIR22.23.0


BFH II. Senat


AO § 109 Abs 1 S 2, AO § 110, GrEStG § 18 Abs 1 S 1 Nr 1, GrEStG § 18 Abs 2 S 2, GrEStG § 18 Abs 3 S 1


vorgehend FG München, 26. Oktober 2022, Az: 4 K 2345/21


Leitsätze


1. Hat der Notar die Anzeige eines grunderwerbsteuerpflichtigen Rechtsvorgangs nach § 18 Abs. 3 Satz 1 des
Grunderwerbsteuergesetzes nicht fristgemäß erstattet, ist ihm keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110
der Abgabenordnung (AO) in die versäumte Frist zu gewähren.


2. Nach Ablauf der Anzeigefrist kommt eine rückwirkende Fristverlängerung nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO (analog) zur
erstmaligen Erstattung der Anzeige nicht in Betracht (Anschluss an Urteil des Bundesfinanzhofs vom 25.11.2015 -
II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 23).


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 26.10.2022 - 4 K 2345/21 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist Notarin. Sie hat am 27.10.2020 eine Teilerbauseinandersetzung
beurkundet, in der die Geschwister … (Schwester) und … (Bruder) die Erbengemeinschaft nach ihrer Mutter
auseinandersetzten. Die Schwester und der Bruder erwarben danach jeweils einen Anspruch auf unentgeltliche
Übertragung weiterer Anteile an zwei grundbesitzenden GmbH mit der Folge, dass sich nach der Übertragung
jeweils alle Anteile an der jeweiligen GmbH in der Hand der Schwester und des Bruders vereinigten. Die Klägerin
zeigte dem Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt ‑‑FA‑‑) den Rechtsvorgang nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
des Grunderwerbsteuergesetzes in der auf den Streitzeitraum anwendbaren Fassung (GrEStG) an, jedoch nicht
innerhalb der zweiwöchigen Frist des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG. Die Anzeige ging beim FA erst am 23.11.2020 ein.


1


Mit Schreiben vom 25.11.2020 teilte das FA den Geschwistern mit, dass der Rechtsvorgang vom 27.10.2020 nach
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterlegen habe.


2


Mit von der Klägerin beurkundetem Aufhebungs- und Rückerwerbsvertrag vom 18.12.2020 hoben die Schwester
und der Bruder die Teilerbauseinandersetzung vom 27.10.2020 vollumfänglich auf.


3


Mit Schreiben vom 10.02.2021, das am 12.02.2021 beim FA einging, beantragte die Klägerin Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand nach § 110 der Abgabenordnung (AO) wegen der versäumten Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG
hinsichtlich der Anzeige des Teilerbauseinandersetzungsvertrags vom 27.10.2020 sowie eine rückwirkende
Verlängerung der Frist nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog. Die notarielle Anzeigefrist sei unverschuldet versäumt
worden. Die Klägerin habe erst am 05.02.2021 von der Fristversäumnis Kenntnis erlangt. Die Anzeigenerstattung
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Entscheidungsgründe


II.


sei einer zuverlässigen und ständig überwachten Büroangestellten übertragen gewesen. Diese habe die Frist aus
unerklärlichen Gründen in diesem Einzelfall nicht eingehalten. Die Mitarbeiter im Notariat seien angewiesen, alle
Anzeigen an das Finanzamt spätestens binnen drei Tagen nach der Beurkundung anzufertigen und sodann
spätestens in der Folgewoche der Beurkundung zu versenden. Jeweilige eidesstattliche Versicherungen der Klägerin
und der Büroangestellten wurden mit den Anträgen eingereicht. Mit Bescheid vom 24.02.2021 lehnte das FA die
Anträge der Klägerin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 110 Abs. 1 AO und rückwirkende
Verlängerung der Anzeigefrist gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog ab.


Mit Bescheiden vom 30.04.2021 setzte das FA für den Erwerbsvorgang vom 27.10.2020 gegen die Schwester und
den Bruder jeweils Grunderwerbsteuer fest. Einspruch und Klage vor dem Finanzgericht (FG) blieben erfolglos.


5


Den von der Klägerin eingelegten Einspruch gegen den Ablehnungsbescheid vom 24.02.2021 wies das FA mit
Einspruchsentscheidung vom 11.10.2021 als unbegründet zurück.


6


Die Klage vor dem FG (Aktenzeichen 4 K 2345/21) hatte keinen Erfolg. Das Urteil ist in Entscheidungen der
Finanzgerichte (EFG) 2023, 285 veröffentlicht.


7


Mit ihrer Revision macht die Klägerin eine Verletzung von § 110 Abs. 1 Satz 1 AO und § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG
geltend. Sie nehme als Notarin im Rahmen der von ihr durchgeführten Beurkundung steuerliche Pflichten wahr,
innerhalb derer auch § 110 AO Anwendung finden müsse. Die Frist in § 18 Abs. 3 Satz 1 AO sei sehr kurz bemessen
und ein Notar habe keinen Einfluss auf den Postlauf an die zuständige Grunderwerbsteuerstelle. Eine Ablehnung der
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand habe zur Folge, dass der Notar grundsätzlich einen Fristverlängerungsantrag
nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog in offener Frist stellen müsse, um eine unverschuldete Fristversäumnis durch
den Bürobetrieb oder den Postlauf zu verhindern. Wegen der Bearbeitungszeiten durch die Finanzverwaltung könne
es dann aber dazu kommen, dass die Notare in offener Frist keine Verlängerungsmitteilung erhalten würden. Der
Bundesfinanzhof (BFH) habe bereits entschieden, dass § 109 AO analog zugunsten des Steuerpflichtigen auf die
Anzeigepflicht von Notaren nach § 18 GrEStG anzuwenden sei. Würde man die Anwendbarkeit von § 110 AO auf die
Anzeigefrist nach § 18 GrEStG verneinen, würde es sich um eine Analogie zu Lasten des Steuerpflichtigen handeln,
die gegen den verfassungsrechtlich verankerten Gesetzesvorbehalt verstoßen würde. Die Versäumung der Anzeige
nach § 18 GrEStG sei grundsätzlich auch geeignet, eine Haftung nach § 71 AO beziehungsweise eine Strafbarkeit
gemäß § 370 ff. AO zu begründen. Der Notar, der seine Anzeigepflicht nach § 18 GrEStG verletze, könne dabei sogar
Täter einer leichtfertigen Steuerverkürzung sein (FG Baden-Württemberg, Urteil vom 17.03.2004 - 5 K 59/01, EFG
2004, 867, und FG Münster, Urteil vom 24.09.2009 - 8 K 2284/06 GrE, EFG 2010, 507).


8


Die Klägerin beantragt,
die Vorentscheidung, den Ablehnungsbescheid vom 24.02.2021 und die Einspruchsentscheidung vom 11.10.2021
aufzuheben und das FA zu verpflichten, ihr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bezüglich der versäumten
Anzeigefrist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG in Bezug auf den Rechtsvorgang vom 27.10.2020 zu gewähren,
hilfsweise, die Vorentscheidung, den Ablehnungsbescheid vom 24.02.2021 und die Einspruchsentscheidung vom
11.10.2021 aufzuheben und das FA zu verpflichten, die Anzeigefrist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG hinsichtlich des
Rechtsvorgangs vom 27.10.2020 nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog (nachträglich) zu verlängern.


9


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


10


Die Revision ist sowohl im Hauptantrag als auch im Hilfsantrag unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126
Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Der Klägerin ist hinsichtlich der versäumten Anzeigefrist in Bezug auf
den Rechtsvorgang vom 27.10.2020 keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, da sie nicht
"jemand" im Sinne des § 110 Abs. 1 AO ist. Eine rückwirkende Verlängerung der Frist nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO
analog kommt bei Antragstellung nach Fristablauf nicht in Betracht.


11


1. Die Revision ist im Hauptantrag unbegründet. Das FG hat zu Recht entschieden, dass die Klägerin die Anzeige
nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 GrEStG hinsichtlich des Rechtsvorgangs vom 27.10.2020 nicht
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rechtzeitig im Sinne des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG erstattet hat und ihr hinsichtlich der versäumten Frist nicht
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO zu gewähren war.


a) Die Klägerin hat die ihr obliegende Pflicht zur Erstattung der Anzeige hinsichtlich des Rechtsvorgangs vom
27.10.2020 nicht eingehalten.


13


aa) Nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrEStG haben Gerichte, Behörden und Notare dem für die Besteuerung nach § 17
Abs. 1 GrEStG zuständigen Finanzamt schriftlich Anzeige nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu erstatten über
Rechtsvorgänge, die sie beurkundet oder über die sie eine Urkunde entworfen und darauf eine Unterschrift
beglaubigt haben, wenn die Rechtsvorgänge ein Grundstück im Geltungsbereich dieses Gesetzes betreffen. Die
Anzeigepflicht gilt außerdem für Vorgänge, die die Übertragung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft betreffen,
wenn zum Vermögen der Gesellschaft ein im Geltungsbereich dieses Gesetzes liegendes Grundstück gehört (§ 18
Abs. 2 Satz 2 GrEStG). Die Anzeigen sind innerhalb von zwei Wochen nach der Beurkundung zu erstatten, und zwar
auch dann, wenn die Wirksamkeit des Rechtsvorgangs vom Eintritt einer Bedingung, vom Ablauf einer Frist oder
von einer Genehmigung abhängig ist (§ 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG). Die Anzeigepflicht besteht auch dann, wenn der
Rechtsvorgang von der Besteuerung ausgenommen ist (§ 18 Abs. 3 Satz 2 GrEStG).


14


bb) Die Klägerin war danach gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 GrEStG verpflichtet, dem FA den notariell
beurkundeten Teilerbauseinandersetzungsvertrag vom 27.10.2020, mit dem die Anteile an den grundbesitzenden
GmbH übertragen wurden, anzuzeigen. Die Anzeige erfolgte nicht rechtzeitig im Sinne des § 18 Abs. 3 Satz 1
GrEStG. Die Frist begann mit der Beurkundung der Übertragung der GmbH-Anteile und somit nach § 187 Abs. 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) mit Ablauf des 27.10.2020 zu laufen und endete nach § 188 Abs. 2 BGB mit Ablauf
des 10.11.2020 (zur entsprechenden Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die
Fristberechnung auf das Grunderwerbsteuergesetz vgl. BFH-Urteil vom 06.06.2001 - II R 56/00, BFHE 195, 423,
BStBl II 2002, 96, unter II.2.c, zu § 6 Abs. 4 GrEStG). Die Anzeige ging erst am 23.11.2020, also nach Fristablauf,
beim FA ein.


15


b) Der Klägerin war nicht gemäß § 110 AO Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bezüglich der versäumten
Anzeigefrist nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu gewähren. Es kann dahinstehen, ob
die sonstigen Voraussetzungen nach § 110 Abs. 1 bis 4 AO erfüllt sind. Jedenfalls ist die Klägerin nicht "jemand" im
Sinne des § 110 Abs. 1 Satz 1 AO.


16


aa) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine gesetzliche Frist einzuhalten, so ist ihm nach § 110 Abs. 1 Satz 1
AO auf Antrag bei Erfüllen der weiteren in § 110 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 4 AO genannten Voraussetzungen
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.


17


§ 110 AO gilt in allen steuerlichen Verwaltungsverfahren einschließlich des Einspruchsverfahrens (BFH-Urteil vom
22.10.2014 - X R 18/14, BFHE 247, 312, BStBl II 2015, 371, Rz 26; Söhn in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 110 AO
Rz 15; Koenig/Koenig, Abgabenordnung, 5. Aufl., § 110 Rz 7 ff.). § 110 AO erfasst verfahrensbezogene Handlungs-
und Erklärungsfristen (Bruns in Gosch, AO § 110 Rz 10; Söhn in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 110 AO Rz 25;
Klein/Rätke, AO, 18. Aufl., § 110 Rz 2; Seibel in Lippross/Seibel, Basiskommentar Steuerrecht, Stand: 145 06.2024,
§ 110 AO Rz 4; Brandis in Tipke/Kruse, § 110 AO Rz 4). Das sind Fristen, die Verfahrensbeteiligte (§ 78 AO) oder
gegebenenfalls auch Dritte gegenüber der Finanzbehörde wahren müssen (vgl. Söhn in Hübschmann/Hepp/Spitaler,
§ 110 AO Rz 25; Koenig/Koenig, Abgabenordnung, 5. Aufl., § 110 Rz 8; vgl. Brandis in Tipke/Kruse, § 110 AO Rz 4).


18


bb) Ein Notar ist hinsichtlich der Anzeigepflicht nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 GrEStG
nicht "jemand" im Sinne des § 110 Abs. 1 Satz 1 AO. Zwar ist der Wortlaut von § 110 Abs. 1 Satz 1 AO weit gefasst.
Er ist jedoch in Zusammenhang mit dem Sinn und Zweck der Anzeigepflicht nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2
Satz 2, Abs. 3 Satz 1 GrEStG dahingehend einschränkend auszulegen, dass die Wiedereinsetzungsregelung nur für
die anzeigepflichtigen "Beteiligten" im Sinne des § 19 Abs. 1 GrEStG Anwendung findet, da nur diese von dem
grunderwerbsteuerrechtlichen Erwerbsvorgang nach § 1 ff. GrEStG als Hauptsacheverfahren als Steuerschuldner
rechtlich betroffen sind, nicht aber für Notare, denen die Anzeigepflicht nach § 18 Abs. 1 GrEStG obliegt.


19


(1) Die Entscheidung über die Wiedereinsetzung ist stets ein unselbständiger Bestandteil der Entscheidung zur
Hauptsache, auch wenn über sie getrennt befunden werden kann (vgl. BFH-Urteile vom 02.10.1986 - IV R 39/83,
BFHE 147, 407, BStBl II 1987, 7, und vom 26.10.1989 - IV R 82/88, BFHE 159, 103, BStBl II 1990, 277; Klein/Rätke,
AO, 18. Aufl., § 110 Rz 123; Koenig/Koenig, Abgabenordnung, 5. Aufl., § 110 Rz 111; Brandis in Tipke/Kruse, § 110
AO Rz 43). Deshalb kann hinsichtlich der grunderwerbsteuerrechtlichen Anzeigepflichten nur Personen
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 Abs. 1 Satz 1 AO gewährt werden, die eigene Anzeigepflichten
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aus eigenem Recht für das grunderwerbsteuerrechtliche Verwaltungsverfahren als Hauptsacheverfahren zu erfüllen
haben, weil nur sie letztlich in diesem Hauptsacheverfahren als Steuerschuldner in Frage kommen und deshalb die
Möglichkeit haben müssen, ihre Argumente gegen die Besteuerung vorzutragen (a.A. Wachter in Behrens/Wachter,
Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 18 Rz 214; außerdem Wachter, GmbHRundschau 2023, 206; derselbe in
Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis 2021, 281; offen lassend Loose in Viskorf,
Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18 Rz 42; vgl. auch Gottwald, Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der
Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern 2005, 378; Gottwald, Umsatzsteuer- und Verkehrsteuer-Recht 2005,
334).


(2) Bei der Anzeigepflicht des Notars geht es aber nicht um die Erfüllung der Anzeigepflicht des Steuerschuldners
aus § 19 GrEStG oder darum, dem Steuerschuldner bei der Erledigung seiner steuerlichen Angelegenheiten Hilfe zu
leisten. Die Anzeige des Notars ist vielmehr eine allgemeine verfahrensrechtliche Pflicht, die der Notar selbst
gegenüber der Finanzbehörde zu erfüllen hat (vgl. BFH-Urteil vom 03.03.2015 - II R 30/13, BFHE 249, 212, BStBl II
2015, 777, Rz 41 f.). Sinn und Zweck der Anzeige ist es, dem zuständigen Finanzamt Kenntnis von dem
anzeigepflichtigen Vorgang zu verschaffen und es in die Lage zu versetzen, die mögliche Grunderwerbsteuerbarkeit
des angezeigten Rechtsvorgangs zu prüfen (BFH-Urteil vom 25.04.2023 - II R 10/21, BFHE 280, 399, BStBl II 2023,
1020, Rz 14; Loose in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18 Rz 11).
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cc) Eine andere Auslegung des § 110 Abs. 1 Satz 1 AO dahingehend, dass ein Notar antragsberechtigt sein kann,
ergibt sich auch nicht daraus, dass die Anzeige des Notars nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 GrEStG auch
für den Steuerschuldner wirken kann.


22


(1) In Bezug auf den Anlauf der vierjährigen Festsetzungsfrist gemäß § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO oder der
Feststellungsfrist nach § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 181 Abs. 1 Satz 1 AO ist die notarielle Anzeigepflicht im
Rahmen des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO (gegebenenfalls i.V.m. § 181 Abs. 1 Satz 1 AO) beachtlich. Die
Anzeigepflichten des Notars nach § 18 GrEStG und des Steuerschuldners nach § 19 GrEStG bestehen zwar
grundsätzlich selbständig nebeneinander. Kommt der beurkundende Notar aber seiner Anzeigepflicht nach § 18
Abs. 1 GrEStG durch eine den Anforderungen des § 20 GrEStG entsprechende Anzeige an das zuständige Finanzamt
nach, wird der Beginn der Verjährungsfristen nicht dadurch weiter hinausgeschoben, dass der ebenso
anzeigeverpflichtete Steuerschuldner seine Anzeigepflicht nicht erfüllt. Denn bereits nach formgültiger Anzeige
durch einen von mehreren Anzeigeverpflichteten ist der Finanzbehörde die Einleitung eines
Besteuerungsverfahrens ohne weiteres möglich und ein weiteres Hinausschieben der Festsetzungs-
/Feststellungsfrist nicht erforderlich (vgl. BFH-Urteil vom 06.07.2005 - II R 9/04, BFHE 210, 65, BStBl II 2005, 780,
unter II.2.c; Wachter in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 18 Rz 234; Peters/Zöllner in
Lippross/Seibel, Basiskommentar Steuerrecht, Stand: 150 06.2025, § 18 GrEStG Rz 13).
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(2) Eine ordnungsgemäße Anzeige gemäß den §§ 18, 19 GrEStG ist zudem nach § 16 Abs. 5 GrEStG Voraussetzung
dafür, dass ein Erwerbsvorgang nach § 16 Abs. 1 bis 4 GrEStG rückgängig gemacht werden kann. Die Wirkungen der
grundsätzlich selbständig nebeneinander bestehenden Anzeigepflichten nach den §§ 18, 19 GrEStG können bei der
Anwendung des § 16 Abs. 5 GrEStG unter bestimmten Voraussetzungen dem anderen Anzeigepflichtigen
zugerechnet werden. Danach wirkt die Anzeige des Notars für Zwecke des § 16 Abs. 5 GrEStG auch für den
Steuerschuldner. Nach dem Normzweck des § 16 Abs. 5 GrEStG genügt es, wenn der Erwerbsvorgang innerhalb der
in § 18 Abs. 3 und § 19 Abs. 3 GrEStG vorgesehenen Anzeigefristen dem Finanzamt in einer Weise bekannt wird,
dass es die Verwirklichung eines Tatbestands nach § 1 Abs. 2 bis 3a GrEStG prüfen kann. Daher muss die Anzeige
grundsätzlich an die Grunderwerbsteuerstelle des zuständigen Finanzamts übermittelt werden. Ist dies der Fall,
kommt es nicht darauf an, ob die Anzeige durch den Notar oder den Steuerschuldner erfolgt ist. Unerheblich ist
auch, ob der Steuerschuldner Kenntnis davon hatte, ob und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt der Notar seiner
Anzeigepflicht nach der für ihn ‑‑den Notar‑‑ geltenden Frist nachgekommen ist. Maßgeblich ist, dass dem
zuständigen Finanzamt innerhalb einer der gesetzlichen Fristen der steuerbare Vorgang vollständig angezeigt
wurde. Ist dies der Fall, ist der Normzweck des § 16 Abs. 5 GrEStG erfüllt (BFH-Urteil vom 21.06.2023 - II R 2/21,
BFHE 281, 164, BStBl II 2023, 1057, Rz 21 ff.).
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(3) Die Wirkungen der notariellen Anzeige in Bezug auf das Besteuerungsverfahren des Steuerpflichtigen betreffend
die Grunderwerbsteuerfestsetzung lassen die Anzeige des Notars aber nicht zu einer Anzeige des Steuerschuldners
werden, sondern es verbleibt auch in diesen Fallkonstellationen dabei, dass die Anzeige des Notars nach § 18
GrEStG eine eigene Verpflichtung gegenüber dem Finanzamt ist (vgl. oben unter II.1.b.bb (2)). Der Notar ist weder
Steuerpflichtiger noch nimmt er im Hinblick auf die Anzeigepflicht Angelegenheiten des Steuerpflichtigen wahr
(BFH-Urteil vom 03.03.2015 - II R 30/13, BFHE 249, 212, BStBl II 2015, 777, Rz 40). Deshalb lässt sich aus den
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Wirkungen der Anzeigepflicht des Notars für den Steuerschuldner keine Befugnis des Notars ableiten, bei
Versäumen der Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 Abs. 1 Satz 1
AO zu beantragen. Er ist nicht selbst Beteiligter des Besteuerungsverfahrens (s. hierzu auch § 78 AO), das heißt des
Hauptsacheverfahrens, das Gegenstand der Wiedereinsetzung nach § 110 AO ist.


dd) Schließlich bedingt auch das Vorbringen der Klägerin zu möglichen rechtlichen Ansprüchen gegen sie keine
andere Auslegung von § 110 Abs. 1 Satz 1 AO. Die angeführten Ansprüche liegen entweder nicht vor oder haben
keine Auswirkung auf die Besteuerung des grunderwerbsteuerrechtlichen Erwerbsvorgangs als
Hauptsacheverfahren.
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(1) Das Versäumnis der notariellen Frist nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG hat ‑‑entgegen dem Vorbringen der
Klägerin‑‑ nicht zur Folge, dass ein Notar Täter einer leichtfertigen Steuerverkürzung nach § 378 Abs. 1 Satz 1 AO
sein kann (BFH-Urteil vom 03.03.2015 - II R 30/13, BFHE 249, 212, BStBl II 2015, 777, Rz 40 ‑‑entgegen der von der
Klägerin in der Revisionsbegründung angeführten Urteile des FG Baden-Württemberg vom 17.03.2004 - 5 K 59/01,
EFG 2004, 867, und des FG Münster vom 24.09.2009 - 8 K 2284/06 GrE, EFG 2010, 507‑‑, und BFH-Urteil vom
16.05.2023 - II R 35/20, BFHE 281, 211, BStBl II 2024, 28, Rz 18).
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(2) Die Nichteinhaltung der Anzeigepflicht stellt zudem keine Amtspflichtverletzung des Notars dar, sodass er
keinen Schadensersatzforderungen ‑‑weder des Steuerpflichtigen (Urteil des Bundesgerichtshofs vom 21.11.1978 -
VI ZR 227/77, Der Betrieb 1979, 445, unter II.1.; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, 7. Aufl., § 18 Rz 23) noch des
Fiskus (FG Baden-Württemberg, Urteil vom 17.03.2004 - 5 K 59/01, EFG 2004, 867)‑‑ ausgesetzt ist.
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(3) Schließlich muss in diesem Zusammenhang nicht entschieden werden, ob eine Verletzung steuerlicher
Anzeigepflichten von den zuständigen Aufsichtsbehörden für Notare gemäß §§ 92 ff. der Bundesnotarordnung
geahndet werden kann (vgl. hierzu eine Ahndung bejahend Wachter in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz,
2. Aufl., § 18 Rz 238). Hierbei handelt es sich um standesrechtliche Disziplinarmaßnahmen, die keine Auswirkung
auf das grunderwerbsteuerrechtliche Hauptsacheverfahren haben.


29


2. Die Revision hat auch im Hilfsantrag keinen Erfolg. Das FG hat zu Recht entschieden, dass die zweiwöchige Frist
nach § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zur erstmaligen Erstattung der Anzeige hinsichtlich des Rechtsvorgangs vom
27.10.2020 im Streitfall nicht mit dem Antrag vom 10.02.2021, der nach Fristablauf gestellt wurde, nach § 109
Abs. 1 Satz 2 AO analog rückwirkend verlängert werden konnte.
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a) Nach der BFH-Rechtsprechung besteht zwar grundsätzlich nach § 109 Abs. 1 Satz 2 AO analog die Möglichkeit
der rückwirkenden Fristverlängerung für die Anzeigepflicht gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrEStG, obgleich die
Anzeigen der Notare keine Steuererklärungen sind (BFH-Beschluss vom 20.01.2005 - II B 52/04, BFHE 208, 456,
BStBl II 2005, 492, unter II.2.a; Loose in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18 Rz 41). Die
Rechtsprechung geht allerdings auch davon aus, dass nach Ablauf der Anzeigefrist eine rückwirkende
Fristverlängerung zur erstmaligen Erstattung der Anzeige nicht in Betracht kommt (BFH-Urteil vom 25.11.2015 -
II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 23; BFH-Beschluss vom 20.01.2005 - II B 52/04, BFHE 208, 456, BStBl II 2005,
492, unter II.2.a; zustimmend Loose in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 18 Rz 41 f.). Das bedeutet, dass
der Notar stets innerhalb der noch offenen Zwei-Wochen-Frist vorsorglich einen Antrag auf Fristverlängerung nach
§ 109 Abs. 1 AO in analoger Anwendung stellen muss.


31


b) Ein solcher Antrag auf Fristverlängerung wurde im Streitfall erst am 10.02.2021 und somit außerhalb der bis zum
10.11.2020 laufenden Zwei-Wochen-Frist des § 18 Abs. 3 Satz 1 GrEStG gestellt, sodass eine Verlängerung der Frist
nicht möglich war.


32


3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.33
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ECLI: ECLI:DE:FGBEBB:2026:0114.10K10106.23.00
Dokumenttyp: Urteil
Quelle:


Normen: § 34c EStG, § 26 Art 2 Abs 1 Buchst b DBuchst cc KStG, § 10 Abs 2 Buchst
a KStG, § 23 Abs 3 Buchst b DBuchst aa KStG, DBA USA


  Anrechnung US-amerikanischer Quellensteu-
er auf Kapitalerträge auf die Gewerbesteuer


Leitsatz


  1. Deutsche Gewerbesteuer und amerikanische Income Tax (hier: non resident withholding
tax) sind gleichartige Steuern i.S. des Art. 2 Abs. 1 DBA USA.


  2. Einbehaltene US-amerikanische Quellensteuer auf Kapitalerträge ist auf die Gewerbesteu-
er anzurechnen, obwohl das Gewerbesteuergesetz keine § 34c EStG, § 26 KStG entsprechen-
de Vorschrift enthält. Insoweit besteht eine offene Regelungslücke, die durch analoge Anwen-
dung dieser Vorschriften zu schließen ist.


  3. Feststellungen über die Anrechnung dem Grunde und der Höhe nach sind im Verfahren
über den Gewerbesteuermessbetrag zu treffen.


Tenor


  Der Gewerbesteuermessbescheid 2020 vom 10. März 2022 in Gestalt
der Einspruchsentscheidung vom 7. Juni 2023 wird dahingehend geän-
dert, dass die auf die Gewerbesteuer anzurechnende amerikanische
Quellensteuer in Höhe von 7.154,05 € festgestellt wird.


  Die Revision zum Bundesfinanzhof wird zugelassen.


  Die Kosten des Verfahrens werden dem Beklagten auferlegt.


  Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Be-
klagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des
Kostenerstattungsanspruchs der Klägerin abwenden, wenn nicht die
Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in derselben Höhe leistet.


Tatbestand


1 Die Beteiligten streiten um die Anrechnung ausländischer Quellensteuer auf die Gewerb-
steuer für das Jahr 2020.


2 Die Klägerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung –GmbH–, deren Unterneh-
mensgegenstand der Erwerb, das Halten, das Verwalten und das Verwerten von Betei-
ligungen und Vermögensanlagen aller Art, ausschließlich im eigenen Namen, auf eige-
ne Rechnung und nicht als Dienstleistung für dritte, sowie damit verbundene Tätigkei-
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ten und Geschäfte, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. Fer-
ner betreibt sie die erlaubnisfreie Beratung von Unternehmen. Alleiniger Gesellschafter-
Geschäftsführer der Klägerin ist Herr B….


3 Im November 2020 erwarb die Klägerin von B… 4.705.882 von insgesamt 20 Mio. Aktien
(26,09 %) der C… Inc., einer im US-Bundesstaat Delaware registrierten, nicht börsenno-
tierten Kapitalgesellschaft (Aktienkaufvertrag Dokuliste lfd. Nr. …).


4 Im Dezember 2020 erhielt die Klägerin von der C… eine Dividende in Höhe von
172.441,12 $ (143.081,00 €). Zu Lasten der Klägerin behielt die C… 5 % Quellensteuer
(8.622,06 $ entspricht 7.154,00 €) ein.


5 Bei der Körperschaftsteuerveranlagung 2020 blieb die Dividende gemäß § 8b Abs. 1
Satz 1 i. V. m. Abs. 4 Satz 6 Körperschaftsteuergesetz –KStG– zu 95 % (§ 8b Abs. 5 KStG)
außer Ansatz.


6 In der Gewerbesteuererklärung gab die Klägerin diesen Betrag als Hinzurechnung ge-
mäß § 8 Nr. 5 Gewerbesteuergesetz –GewStG– an, weil sie die Aktien noch nicht zu Be-
ginn des Erhebungszeitraums (§ 9 Nr. 7 GewStG) besaß, sondern erst im Laufe des Erhe-
bungszeitraum erworben hatte.


7 Der Beklagte erließ am 21. März 2022 erklärungsgemäße Bescheide und setzte die Ge-
werbesteuer in Höhe von 20.188,00 € fest.


8 Dagegen legte die Klägerin Einspruch ein und beantragte die Anrechnung der auslän-
dischen Quellensteuer in Höhe von 7.154,05 € auf die Gewerbesteuer. Sie berief sich
zur Begründung auf das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 26. August 2020 (FG
Hessen vom 26.08.2020, 8 K 1860/16, Entscheidungen der Finanzgerichte – EFG – 2021,
779).


9 Der Beklagte wies den Einspruch mit Einspruchsentscheidung vom 7. Juni 2023 als unbe-
gründet zurück.


10 Dagegen hat die Klägerin Klage erhoben.


11 Die Klägerin trägt vor, dass die Quellensteuer anzurechnen sei, da faktisch und tatsäch-
lich eine Doppelbesteuerung der ausländischen Dividendenerträge aus den USA mit
Ertragsteuern vorliege. Das DBA Deutschland-USA –DBA– sei lex specialis zu den na-
tionalen Vorschriften. Gemäß Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) Doppelbuchst. cc) des DBA falle
die deutsche Gewerbesteuer explizit unter die Anwendungsregelungen. Art. 10 Abs. 2
Buchst. a) DBA berechtige die USA zum Einbehalt der Quellensteuer in Höhe von 5 %.
Art. 23 Abs. 3 Buchst. b) Doppelbuchst. aa) DBA bestimme, dass eine Doppelbesteue-
rung bei Dividendenerträgen durch Anrechnung der ausländischen Quellensteuer auf die
deutsche Steuer vom Einkommen (hier: Gewerbesteuer) vermeiden werde.


12 Das FG Hessen habe mit Urteil vom 26.08.2020 (8 K 1860/16, EFG 2021, 779) über den
identischen Sachverhalt entschieden und sei zu dem Entschluss gekommen, dass die
einbehaltene ausländische Quellensteuer auf die deutsche Gewerbesteuer anzurechnen
sei. Das in dem dem Urteil zugrundliegenden Sachverhalt relevante DBA Deutschland-
USA sei bezüglich der streitgegenständlichen Regelung identisch.
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13 Mangels Anrechnungsvorschrift im Gewerbesteuergesetz ergebe sich die Anrechnung
als Rechtsfolge des DBA. Dabei könne die Anrechnung in entsprechender Anwendung
der einkommensteuerrechtlichen und körperschaftsteuerrechtlichen Anrechnungsvor-
schriften (§ 34c Abs. 6 Satz 2 EStG und § 26 Abs. 1 Nr. 1 KStG) vorgenommen werden.
Die Feststellung der Anrechnung dem Grunde und der Höhe nach habe demnach das Fi-
nanzamt im Rahmen des Gewerbesteuermessbescheides vorzunehmen.


14 Die Einbeziehung von ausländischen Dividendenerträgen bei der deutschen Gewerbe-
steuer sei bereits unter steuersystematischen Gesichtspunkten kritisch zu beurteilen.
Denn die Gewerbesteuer erfasse auf Grund des speziellen Objektsteuer- und Territoria-
litätscharakters nach § 2 Abs. 1 GewStG den Gewerbeertrag des inländischen Betriebs
und lege den Fokus der Besteuerung dabei, anders als das Einkommen- und das Körper-
schaftsteuergesetz, ausschließlich auf nationale Sachverhalte.


15 Die Anrechnung auf die Gewerbesteuer werde in dem DBA USA nicht ausgeschlossen,
wie es zum Beispiel im DBA Deutschland-Schweiz der Fall sei. Somit könne man davon
ausgehen, dass die unterzeichnenden Staaten auch die Anrechnung auf die Gewerbe-
steuer ermöglichen wollten.


16 Die Beteiligten haben einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung zugestimmt.


17 Die Klägerin beantragt sinngemäß,
den Gewerbesteuermessbescheid für 2020 vom 10. März 2022 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 7. Juni 2023 dahingehend zu ändern, dass die auf
die Gewerbesteuer anzurechnende amerikanische Quellensteuer in Höhe von
7.154,05 € festgestellt wird.
hilfsweise, den Beklagten zu verpflichten, einen Ergänzungsbescheid zu erlas-
sen, der die auf Grund des DBA Deutschland-USA auf die Gewerbesteuer anzu-
rechnende Quellensteuer in Höhe von 7.154,05 € feststellt.


18 Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen und
die Revision zum Bundesfinanzhof zuzulassen.


19 Der Beklagte ist der Auffassung, dass die Klage unbegründet sei. Gemäß Art. 23 Abs. 3
Buchst. b) Doppelbuchst. aa) DBA USA werde die Steuer der Vereinigten Staaten auf die
deutsche Steuer vom Einkommen unter Beachtung der Vorschriften des deutschen Steu-
errechts über die Anrechnung ausländischer Steuer angerechnet. Allerdings existiere im
deutschen Steuerrecht keine Rechtsgrundlage für die Anrechnung ausländischer Quel-
lensteuer auf die Gewerbesteuer.


20 Der Auffassung des Hessischen FG (Urteil vom 26. August 2020 – 8 K 1860/16, EFG
2021, 779) werde nicht gefolgt. Bindungskraft habe das Urteil ungeachtet seiner Rechts-
kraft nur für den Einzelfall. Ein derart weitgehender Rechtsfolgenverweis sei dem DBA
nicht zu entnehmen. Er könne auch nicht im Wege der Analogie hergestellt werden. Der
Beklagte verweist auf Gosch in: Kirchhof/Seer, Einkommensteuergesetz, 22. Auflage
2023, Rn. 5; Nöcker in: Lenski/Steinberg, GewStG Kommentar, 146. Lieferung, 7/2023,
Rn. 14a.


21 Die Revision sei wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zuzulassen. Es sei
zu beachten, dass die in dem Verfahren des Hessischen FG (Urteil vom 26. August 2020
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– 8 K 1860/16, EFG 2021, 779) vom unterlegenen Finanzamt eingelegte Revision nur we-
gen Verfristung gescheitert sei.


Entscheidungsgründe


22 A. Das Gericht entscheidet mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhand-
lung (§ 90 Abs. 2 Finanzgerichtsordnung –FGO–), da der Sachverhalt zwischen den Be-
teiligten unstreitig ist und keiner vertiefenden Aufklärung im Rahmen einer mündlichen
Verhandlung bedarf. Die Rechtsauffassungen sind zwischen den Beteiligten hinreichend
schriftlich ausgetauscht worden.


23 B. Die Klage hat Erfolg.


24 Die Klage ist zulässig und begründet. Der angefochtene Bescheid ist rechtswidrig und
verletzt die Klägerin in ihren Rechten, § 100 Abs. 1 Satz 1 FGO.


25 I. Die Klägerin hat einen Anspruch auf Feststellung der auf die Gewerbesteuer anzurech-
nenden amerikanischen Quellensteuer dem Grunde und der Höhe nach im Gewerbesteu-
ermessbescheid. Dies ergibt sich aus dem Urteil des FG Hessen vom 26. August 2020
(8 K 1860/16, EFG 2021, 779; Revision zum Az. I R 8/21 als unzulässig wegen Versäu-
mung der Revisionsbegründungsfrist verworfen, Höchstrichterliche Finanzrechtspre-
chung – HFR – 2022, 745), dem der erkennende Senat folgt, aus Art. 23 Abs. 3 Buchst. b
Doppelbuchst. aa), Art. 10 DBA USA i. V. m. entsprechender Anwendung von § 26 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 KStG, § 34c Abs. 6 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes –EStG– (offen ge-
lassen durch BFH, Urteil vom 22. Dezember 2017– I R 98/15, Deutsches Steuerrecht Ent-
scheidungsdienst – DStRE – 2015, 671).


26 1. a) Nach Art. 10 Abs. 1 DBA USA können Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Gesellschaft an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, in dem
anderen Staat besteuert werden. Diese Dividenden können jedoch auch in dem Vertrags-
staat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn eine in dem anderen Ver-
tragsstaat ansässige Person der Nutzungsberechtigte der Dividenden ist und dieser Nut-
zungsberechtigte mehr als 10 % der Stimmrechte der die Dividenden zahlenden Ge-
sellschaft kontrolliert, 5 % des Bruttobetrags der Dividenden nicht übersteigen, Art. 10
Abs. 2 Satz 1 Buchst. a) DBA USA.


27 Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Denn die in Deutschland ansässige Kläge-
rin (vgl. Art. 1, 4 DBA USA) war im Streitzeitraum zu mehr als 10 % an der in USA ansäs-
sigen C… beteiligt und erzielte aus dieser Beteiligung Dividenden. Dies führt dazu, dass
einerseits grundsätzlich Deutschland als Ansässigkeitsstaat der Klägerin und Anteilseig-
nerin das Besteuerungsrecht für diese Dividenden zusteht und andererseits die USA le-
diglich einen Quellensteuerabzug in Höhe von 5 % vornehmen dürfen, was vorliegend
auch geschehen ist.


28 Mangels anderweitiger Anhaltspunkte und gegenteiligen Vortrags der Beteiligten geht
der erkennende Senat davon aus, dass die Doppelbesteuerung im Streitfall dadurch ver-
mieden wird, dass die amerikanische Steuer auf Dividenden im Sinne des Art. 10 DBA
USA, die in Übereinstimmung mit diesem Abkommen gezahlt worden ist, auf die deut-
sche Steuer vom Einkommen unter Beachtung der Vorschriften des deutschen Steu-
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errechts über die Anrechnung ausländischer Steuern angerechnet wird, Art. 23 Ab-
s. 3 Buchst. b Doppelbuchst. aa) DBA USA.


29 b) Die Doppelbesteuerung ergibt sich nach nationalem Recht daraus, dass die Besteue-
rungsgrundlage für die Gewerbesteuer der Gewerbeertrag ist, §§ 6, 7 GewStG. Dieser
ermittelt sich durch den nach den Vorschriften des EStG oder KStG zu ermittelnden Ge-
winn aus Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des Einkommens für den dem Erhe-
bungszeitraum entsprechenden Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen ist, vermehrt
und vermindert um die in den §§ 8 und 9 GewStG bezeichneten Beträge, § 7 Satz 1 Ge-
wStG.


30 Bei der Körperschaftsteuerveranlagung 2020 blieb die Dividende gemäß § 8b Abs. 1
Satz 1 i. V. m. Abs. 4 Satz 6 Körperschaftsteuergesetz –KStG– zwar zu 95 % (§ 8b Abs. 5
KStG) außer Ansatz. Aber bei der Berechnung des Gewinns aus Gewerbebetrieb war der
Betrag gemäß § 8 Nr. 5 Gewerbesteuergesetz –GewStG– hinzuzurechnen, weil die Kläge-
rin die Aktien noch nicht zu Beginn des Erhebungszeitraums (§ 9 Nr. 7 GewStG) besaß,
sondern erst im Laufe des Erhebungszeitraum erworben hatte.


31 Die nach KStG steuerfreie Dividende war für gewerbesteuerliche Zwecke wieder hinzu-
zurechnen und somit im Gewerbeertrag enthalten. Es handelt sich hierbei um eine Dop-
pelbesteuerung im rechtlichen Sinne, denn Deutschland und die USA erheben von dem-
selben Steuerpflichtigen für denselben Steuergegenstand (Steuerobjekt) und densel-
ben Zeitraum eine gleichartige Steuer (vgl. Wassermeyer in: ders., Doppelbesteuerung,
Stand: 171 EL September 2025; OECD-MA 2017, Vor Art. 1 Rn. 2).


32 Bei der deutschen Gewerbesteuer und der amerikanischen Income Tax (hier in Gestalt
einer non resident withholding tax) handelt es sich auch um gleichartige Steuern im Sin-
ne dieser Vorschrift. Denn gemäß Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) und Buchst b) DBA USA gilt
das Abkommen für die Bundeseinkommensteuer der USA und die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Vermögensteuer in Deutschland. Die Vertrags-
staaten orientieren sich an den tatsächlich von ihnen erhobenen Steuern, so dass grund-
sätzlich gilt, dass alles, was Bemessungsgrundlage für eine ausländische Steuer i. S. d.
§ 34c EStG sein kann, unter den abkommensrechtlichen Begriff „Einkommen“ bzw. „Tei-
le des Einkommens“ fällt (vgl. Wassermeyer in: ders., Doppelbesteuerung, Stand: 171 EL
September 2025; OECD-MA 2017, Art. 2 Rn. 29; Ismer in: Vogel/Lehner, DBA, 7. Auflage
2021, Art. 23A, Art. 23B, Rn. 138, m. w. N. zum Streit in der Literatur).


33 c) Die Vorschrift des Methodenartikels differenziert ausdrücklich nicht zwischen einer An-
rechnung auf die Körperschaft- oder Einkommensteuer einerseits und einer Anrechnung
auf die Gewerbesteuer andererseits, sondern spricht nur allgemein von der Steuer vom
Einkommen. Hierunter fällt – auch und gerade für Zwecke der Beseitigung der Doppelbe-
steuerung – zur Überzeugung des erkennenden Senats die Gewerbesteuer.


34 d) Soweit dies in Teilen des Schrifttums (vgl. Eglmaier, IStR 2011, 955) mit der Argumen-
tation abgelehnt wird, dass zwar regelmäßig in den Art. 2 der Abkommen die Gewerbe-
steuer genannt werde, dass dies jedoch nicht auf den Methodenartikel durchschlage,
vermag sich der erkennende Senat dem nicht anzuschließen. Diese Auffassung unter-
stellt nämlich, dass der Begriff der Steuern vom Einkommen im Methodenartikel man-
gels abkommensrechtlicher Definition zwingend nach innerstaatlichem Recht auszulegen
sei. Und da die Gewerbesteuer nach deutschem Steuerrecht gerade keine Steuer vom
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Einkommen sei, würden die Anrechnungsvorschriften des Methodenartikels nicht für die-
se gelten.


35 Gegen diese Auffassung spricht indes, dass in Art. 23 Abs. 1 Satz 2 DBA USA ausdrück-
lich geregelt ist, dass als Einkommensteuer im Sinne des Abs. 1 die Steuern gemäß
Art. 2 Abs. 1 Buchstabe b DBA USA gelten. Dazu gehört die Gewerbesteuer. Die Folge
dieser ausdrücklichen Einbeziehung ist, dass die genannten deutschen Steuern für Zwe-
cke des US-amerikanischen Steuerrechts als „Income Taxes“ anerkannt werden (vgl.
Treasury Explanation zu Art. XII Abs. 1 des Änderungsprotokolls 2006, BGBl. II 2006,
1207). Damit wird vermieden, dass im Einzelfall eine komplexe Prüfung nach Maßgabe
der Treas. Reg. § 1.901-2 erforderlich wäre, ob eine bestimmte Steuer als Einkommen-
steuer im Sinne des US-Rechts anzusehen ist (siehe hierzu Linn in: Wassermeyer DBA
USA 1989, Werkstand: 171 EL September 2025, Art. 23 Rn. 30). Durch die ebenfalls in
Art. 23 Abs. 1 Satz 2 enthaltene Bezugnahme auf Art. 2 Abs. 2 des Abkommens wird klar-
gestellt, dass auch „alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher Art“ als Ein-
kommensteuern gelten.


36 e) Auch der Umstand, dass es sich bei der Gewerbesteuer um eine sogenannte Objekt-
steuer handelt, die an die Existenz eines Gewerbebetriebes und an die Ausübung einer
gewerblichen Tätigkeit im Inland anknüpft, spricht nicht gegen eine Einbeziehung der
Gewerbesteuer für Zwecke der Anrechnung.


37 aa) Denn auch die Gewerbesteuer kennt einen Steuerschuldner, nämlich den Unterneh-
mer (die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft), für dessen
Rechnung die gewerbliche Tätigkeit ausgeübt wird (vgl. § 5 Abs. 1 GewStG). Da das DBA
USA gemäß Art. 1 zudem für Personen gilt, die in einem Vertragsstaat oder in beiden
Vertragsstaaten ansässig sind und der Personenbegriff sowohl natürliche und juristische
Personen wie auch Personengesellschaft umfasst (vgl. Wassermeyer in: ders., Doppelbe-
steuerung, Stand: 171 EL September 2025, DBA USA, Art. 1 Rn. 14 ff.) fällt die Gewerbe-
steuer trotz ihres Objektsteuercharakters unter den sachlichen Anwendungsbereich des
gesamten Abkommens und schließt der Objektsteuercharakter insbesondere nicht den
grenzüberschreitenden Bezug der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer aus (vgl.
Wassermeyer in: ders., Doppelbesteuerung, Stand: 171 EL September 2025; OECD-MA
2017, Art. 2 Rn. 20).


38 bb) Auch der strikte Inlandsbezug des Gewerbesteuerrechts führt nicht dazu, dass ei-
ne Anrechnung ausländischer Steuern aus systematischen Gründen grundsätzlich aus-
scheidet. Dies wäre nämlich nur dann der Fall, wenn der Inlandsbezug dergestalt Anwen-
dung fände, dass im Ausland verwirklichte Tatbestandsmerkmale grundsätzlich keinen
Eingang in den Gewerbeertrag fänden und aus dem Gewinn aus Gewerbebetrieb (vor-
ab) auszuscheiden wären. Dies ist indes nicht der Fall. Denn nach der Legaldefinition des
§ 2 Abs. 1 Satz 3 GewStG unterliegt ein Gewerbebetrieb der Gewerbsteuer insoweit, wie
für ihn im Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird. Hieraus folgt aber nicht, dass im
Ausland verwirklichte Tatbestandsmerkmale per se nicht der Gewerbesteuer unterlie-
gen. Maßgeblich ist vielmehr, ob diese Merkmale der inländischen Betriebsstätte zuge-
ordnet werden können. Dies ist zumindest dann der Fall, wenn – wie vorliegend – der in-
ländische Unternehmer im Ausland überhaupt keine Betriebsstätte unterhält. In diesen
Fällen sind die Besteuerungsmerkmale bei Bestehen einer inländischen Betriebsstätte
dieser zuzuordnen und greift folglich die inländische Gewerbesteuer ein (keine isolieren-
de Betrachtungsweise, vgl. Güroff in: Glanegger/Güroff, GewStG, 11. Auflage 2023, § 2
Rn. 13). Entsprechend ordnet § 9 Nr. 7 GewStG eine Kürzung des Gewerbeertrags auch
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nur insoweit an, wie Teile des Gewerbeertrags auf eine nicht im Inland belegene Be-
triebsstätte entfallen, so dass sich umgekehrt – trotz des strikten Inlandsbezugs – auch
im Ausland erfüllte Tatbestandsmerkmale auf die Bemessungsgrundlage der Gewerbe-
steuer auswirken können (kritisch im Hinblick auf die Einbeziehung von ausländischen
Streubesitzdividenden bereits auf Ebene des Gewerbeertrags; siehe hierzu: Kessler/Diet-
rich, IStR 2011, 108).


39 2.Entgegen der Auffassung des Beklagten scheitert eine Anrechnung auch nicht daran,
dass es im deutschen Gewerbesteuerrecht keine den § 34c EStG und § 26 KStG entspre-
chende Vorschrift und damit keine rechtliche Grundlage gibt, die eine Anrechnung aus-
ländischer Steuern regelt.


40 a) Dies ergibt sich daraus, dass in den DBA grundsätzlich (nur) zu regeln ist, „Was“ an-
gerechnet wird und „Worauf“ eine Anrechnung zu erfolgen hat (vgl. Wassermeyer in:
ders., Doppelbesteuerung, Stand: 171 EL September 2025; OECD-MA 2017, Art. 23A Rn.
104). Konkret ordnet für den vorliegenden Fall Art. 23 Abs. 3 Buchst. b Doppelbuchs-
t. aa) DBA USA an, dass die amerikanische (Quellen)Steuer auf Dividenden auf die deut-
sche Steuer vom Einkommen anzurechnen ist. Die Frage des konkreten „Wie“ ergibt
sich dagegen regelmäßig nicht aus dem DBA selbst, sondern hat – wie auch im DBA USA
geregelt – unter Beachtung der Vorschriften des inländischen deutschen Steuerrechts
über die Anrechnung ausländischer Steuern zu erfolgen. Wenn jedoch ein DBA, wie im
vorliegenden Fall, insoweit auf das nationale Recht verweist, kann dies nach dem Sinn
und Zweck nur als Rechtsfolgenverweis hinsichtlich der Anrechnungsmodalitäten ver-
standen werden. Denn ansonsten wäre es in das Belieben des Ansässigkeitsstaates ge-
stellt, durch unilaterale nationale gesetzliche Maßnahmen eine im Abkommen dem Grun-
de nach geregelte und angeordnete Anrechnung zu umgehen (vgl. Häck/Schönfeld, in:
Schönfeld/Ditz, DBA, 3. Auflage 7/2025, Art. 23A, Rn. 114). Dies entspricht indes nicht
dem Regelungszweck und dem Verständnis der Abkommen.


41 b) Eine Umgehung der durch das DBA geregelten und angeordneten Anrechnung wä-
re allerdings nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit
eines sog. Treaty Override (vgl. BVerfG, Beschluss vom 15.12.2015 – 2 BvL 1/12, HFR
2016, 405) möglich. Allerdings führt auch dies vorliegend zu keinem anderen Ergebnis.


42 Zwar kommt völkerrechtlichen Verträgen – und hier insbesondere den Doppelbesteue-
rungsabkommen – innerstaatlich danach (nur) der Rang eines einfachen (Bundes-)Geset-
zes zu, Art. 59 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz –GG–. Dies bedeutet, dass entsprechend dem
lex posterior-Grundsatz die jüngere Regelung im Kollisionsfall die ältere Regelung ver-
drängt (sofern die ältere Regelung nicht spezieller ist), so dass Regelungen eines DBA
durch ein jüngeres (nachfolgendes) einfaches Bundesgesetz außer Kraft gesetzt werden
können (vgl. dazu Schwenke in: Wassermeyer, Doppelbesteuerung, Stand: 171 EL Sep-
tember 2025, OECD-MA 2017, Vor Art. 1, Rn. 14 ff.).


43 Eine solche Konstellation ist vorliegend indes nicht gegeben. Vielmehr enthält das deut-
sche Gewerbesteuerrecht seit jeher keine Vorschriften zu einer Anrechnung ausländi-
scher Steuern auf die deutsche Gewerbesteuer. Der Gesetzgeber hat es offensichtlich
nicht für erforderlich gehalten, entsprechende Regelungen (positiver oder negativer Art)
zu schaffen. Dies dürfte seinen Grund darin haben, dass bis zu den Steuerreformen 2000
und 2008 (mit der entsprechenden Senkung des Körperschaftsteuertarifs sowie der Um-
stellung vom System der Vollanrechnung auf das Halb- / Teileinkünfteverfahren für na-
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türliche Personen und der (vollständigen) Steuerfreistellung von Dividenden für Körper-
schaften) für eine entsprechende Anrechnungsvorschrift keine Notwendigkeit bestand.


44 Anders würde es sich nur dann verhalten, wenn der Gesetzgeber durch nationale ge-
setzliche Maßnahmen die Anrechnung ausländischer Steuern auf die Gewerbesteuer
nach Ratifizierung und Transferierung des DBA in nationales Recht im Wege eines Treaty
Override wieder außer Kraft gesetzt hätte. Dies ist jedoch nicht der Fall.


45 c) Aus dem Umstand, dass vorliegend das „Ob“ der Anrechnung feststeht, der Gesetzge-
ber jedoch keine positivrechtliche Regelung hinsichtlich des „Wie“ geschaffen hat, ergibt
sich die Notwendigkeit einer ergänzenden Rechtsfortbildung.


46 Eine solche setzt eine Lücke im Gesetz voraus, also das Fehlen einer erforderlichen ge-
setzlichen Anordnung. Dies ist der Fall, wenn die Regelung eines bestimmten Sachbe-
reichs keine besonderen Bestimmungen für eine Frage enthält, die nach dem gesetz-
lichen Grundgedanken und der dem Gesetz immanenten Teleologie hätte mitgeregelt
werden müssen (vgl. Drüen in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 186. Lieferung 7/2025, § 4 AO
Rn. 345).


47 Es handelt sich insoweit um eine offene Regelungslücke sowie um einen Normwider-
spruch (vgl. Drüen in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 186. Lieferung 7/2025, § 4 AO Rn. 351, 353).
Denn das Gewerbesteuergesetz enthält keine Vorschriften betreffend die Anrechnung
ausländischer Quellensteuern, was, wie bereits ausgeführt, daran liegen mag, dass in
der Vergangenheit kein Erfordernis und keine Notwendigkeit für eine entsprechende Re-
gelung bestand. Aufgrund der grundsätzlichen Anordnung („Ob“) der Anrechnungen aus-
ländischer Quellensteuer auf die Gewerbesteuer, hätte es nach der Änderung des Kör-
perschaftsteuergesetzes in der Weise, dass Dividenden nahezu vollständig von der Kör-
perschaftsteuer befreit sind und die Anrechnungsmöglichkeit insoweit ins Leere geht, in-
des einer entsprechenden Regelung bedurft.


48 Um diese Lücke auszufüllen, ist das Gesetz nach seinem Grundgedanken und seiner Sys-
tematik fortzuentwickeln. Dies bedeutet, dass die Lücke so auszufüllen ist, wie der Ge-
setzgeber die Frage – hätte er sie gesehen – wahrscheinlich geregelt hätte (vgl. Drüen
in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 186. Lieferung 7/2025, § 4 AO Rn. 356). Hierbei ist zu berück-
sichtigten, dass der Gesetzgeber bei der Einkommen- und der Körperschaftsteuer Rege-
lungen geschaffen hat, die die von einem Abkommen geforderte Anrechnung ausländi-
scher Steuern regeln. Grundnorm ist dabei die Vorschrift des § 34c EStG, welche – mit
Modifikationen – über § 26 KStG im Wesentlichen auch auf Körperschaftsteuersubjekte
anzuwenden ist. Wenn nunmehr eine ausländische Quellensteuer auf die Gewerbesteu-
er anzurechnen ist, so kann dies nach der gesetzlichen Systematik nur durch eine ent-
sprechende Anwendung der § 34c EStG, § 26 KStG erfolgen. Dass dies so ist, ergibt sich
auch aus dem Vergleich zu unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtigen Kapitalgesell-
schaften, welche gemäß § 8 Abs. 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG ausschließlich Einkünfte
aus Gewerbebetrieb erzielen. Denn bei diesen Steuerpflichtigen besteht – auch unter Be-
rücksichtigung der Unterschiede zwischen Körperschaft- und Gewerbesteuer – der größ-
te Gleichlauf in Bezug auf die der Besteuerung zugrundeliegende Bemessungsgrundlage
und deren Eingang in eine steuerliche Festsetzung. Es ist nicht erkennbar, warum eine
Anrechnung ausländischer Steuern auf die Gewerbesteuer anderen Anrechnungsmaßstä-
ben oder einer anderen Technik folgen sollte, als dies bei einer Anrechnung auf die Kör-
perschaftsteuer der Fall ist.
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49 d) Etwas anderes ergibt sich auch nicht im Hinblick auf die finanzgerichtliche Rechtspre-
chung (vgl. Niedersächsisches FG, Urteil vom 18. März 2020 – 6 K 20/18 – EFG 2020,
1009, Revision wurde mit Urteil vom 16.10.2024 – I R 16/20, BStBl. II 2025, 301 als un-
begründet zurückgewiesen, Niedersächsisches FG, Urteil vom 16. Juli 2015 – 6 K 196/13,
EFG 2015, 2200, rkr.). Zwar führt das Niedersächsische FG in seiner Entscheidung vom
18. März 2020 aus, dass § 34c EStG nur Regelungen über die Anrechnung auf die Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer, oder wahlweise über den Abzug von der entsprechen-
den Bemessungsgrundlage regelt, nicht jedoch über die Anrechnung auf die Gewerbe-
steuer bzw. den Abzug vom Gewerbeertrag. Allerdings war in den genannten Verfah-
ren zwischen den Beteiligten (nur) die Frage streitig, ob ausländische Quellensteuern
auf nach § 8b KStG steuerfreie Streubesitzdividenden gemäß § 7 Abs. 1 GewStG i.V.m.
§ 26 Abs. 6 KStG und § 34c Abs. 2 EStG bei der Ermittlung des Gewerbeertrags, also der
Bemessungsgrundlage abziehbar sind. Die Frage der Anrechnung der ausländischen
Quellensteuern auf die Gewerbesteuer im Fall von Schachtelbeteiligungen selbst war –
soweit ersichtlich – nicht streitig.


50 Im Hinblick auf die vor dem Niedersächsischen Finanzgerichts und nachfolgend vor dem
BFH streitige Frage schließt sich der Senat dessen Sichtweise insoweit an, dass für einen
Abzug ausländischer Steuern von dem Gewerbeertrag als gewerbesteuerlicher Bemes-
sungsgrundlage kein Raum ist. Dies ergibt sich aber bereits daraus, dass die entspre-
chenden DBA eine solche Kürzung überhaupt nicht anordnen und insofern – auf Ebene
der DBA – bereits nicht das „Ob“ einer Kürzung geregelt ist. Infolgedessen stellt sich be-
reits nicht die Frage, ob es – in Umsetzung einer Anordnung durch ein DBA – einer inner-
staatlichen entsprechenden Anwendung der einkommen- bzw. körperschaftsteuerlichen
Vorschriften bedarf.


51 Über die im vorliegenden Verfahren streitige Frage einer entsprechenden Anwendung
der einkommen- bzw. körperschaftsteuerlichen Vorschriften im Hinblick auf den von der
Klägerin begehrten Abzug ausländischer Steuern direkt von der Gewerbesteuer selbst
hatten das Niedersächsische Finanzgericht und nachfolgend der BFH nicht zu entschei-
den und sich hierzu im Wesentlichen auch nicht geäußert. Insoweit war es in den dorti-
gen Streitfällen nicht angezeigt, sich mit Argumenten für oder gegen die Anwendung der
Anrechnungsvorschriften auch für Zwecke der Gewerbesteuer auseinanderzusetzen.


52 e) Eine entsprechende Anwendung lässt sich mit Blick auf andere von Deutschland ab-
geschlossene Abkommen rechtfertigen. So regelt etwa das DBA Schweiz in Art. 2 Abs. 3
Buchst. e), dass das Abkommen (auch) für die Gewerbesteuer gilt. In den Fällen jedoch,
in denen nicht die Freistellungsmethode, sondern die Anrechnungsmethode Anwendung
findet (etwa in Fällen des Dividendenbezugs bei einer Beteiligungsquote von weniger als
20 % oder sofern die die Dividenden ausschüttende Gesellschaft ihre Erträge nicht aus
einer aktiven Tätigkeit bezieht, vgl. Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) DBA Schweiz) erfolgt
die Anrechnung nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Abkommens gemäß Art. 24 Ab-
s. 1 Nr. 2 des Abkommens nicht auf die Gewerbesteuer.


53 Die verhandelnden Staaten haben durch derartige ausdrückliche Regelungen mithin We-
ge und Formulieren gefunden und in das Abkommen aufgenommen, um eine – aus ih-
rer Sicht – unerwünschte Anrechnung zu vermeiden. Umgekehrt muss demzufolge davon
ausgegangen werden, dass in den Fällen, in denen die unterzeichnenden Staaten, wie
etwa im DBA USA geschehen, keine ausdrückliche Regelung in das Abkommen aufneh-
men, sie die sich ergebende Doppelbesteuerung auch durch Anrechnung auf die Gewer-
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besteuer vermeiden oder die Anrechnung zumindest vom Grundsatz her nicht ausschlie-
ßen wollten (vgl. Kessler/Dietrich, IStR 2011, 108 (109)).


54 3. Die amerikanische Steuer ist mithin in entsprechender Anwendung von § 26 Ab-
s. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG, § 34c Abs. 6 Satz 2 EStG anzurechnen.


55 a) Für die Anrechnung der amerikanischen Steuer auf die Gewerbesteuer gelten bei un-
beschränkt steuerpflichtigen Körperschaftsteuersubjekten die Vorschriften des § 34c Ab-
s. 1 bis 3 und 5 bis 7 EStG, § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG analog. Gemäß § 34c Abs. 6 Sat-
z 2 EStG ist in den Fällen, in denen die DBA (auch) eine Anrechnung vorsehen, auf den
anzurechnenden Teil § 34c Abs. 1 Satz 2 bis 5 sowie Abs. 2 anzuwenden, soweit das DBA
dies nicht ausschließt. § 34c Abs. 1 Satz 2 bis 5 EStG regelt dabei die Abzugsbetragshö-
he und den Abzugszeitpunkt. In entsprechender Anwendung müssen die sich hieraus er-
gebenden potentiellen Beschränkungen der Anrechnung auch bei der Gewerbesteuer
Anwendung finden.


56 Ob und wie dies im Einzelfall zu geschehen hat, kann gleichwohl im vorliegenden Fall da-
hinstehen. Denn im Streitzeitraum setzte sich der Gewerbeertrag (fast) ausschließlich
aus den amerikanischen Dividendenerträgen zusammen, so dass eine Anrechnung – ge-
gebenenfalls bis zur vollen Höhe der deutschen Gewerbesteuer – zu erfolgen hat und
auch keine Berechnung nach der Herkunft der Dividenden (per-country-limitation) vorzu-
nehmen ist.


57 b) Nicht zu entscheiden war vorliegend auch über die sich bei einer entsprechenden An-
wendung der Anrechnungsvorschriften auf die Gewerbesteuer stellende Frage, in wel-
cher Reihenfolge die Anrechnung vorzunehmen ist. Denn diese Frage könnte sich nur
dann stellen, wenn Körperschaftsteuer in entsprechender Höhe gegen die Steuerpflich-
tige festgesetzt wird. Denn in diesem Fall wäre fraglich, ob die Anrechnung zuerst und
in voller Höhe bei der Körperschaftsteuer zu erfolgen hätte (und nur ein eventuell ver-
bleibender Anrechnungsüberhang bei der Gewerbesteuer anzurechnen ist), oder ob eine
verhältnismäßige Teilung und Anrechnung vorzunehmen ist. Da im vorliegenden Fall die
Körperschaftsteuer indes in dem streitigen Erhebungszeitraum entsprechenden Veranla-
gungszeitraum lediglich 726,00 € betrug, braucht der erkennende Senat hierüber nicht
zu entscheiden, zumal sich eine Reihenfolge aus den gesetzlichen Regelungen zur An-
rechnung bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer nicht ergibt.


58 B. Die Feststellung der Anrechnung hat sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach im
Rahmen des Gewerbesteuermessbescheides zu erfolgen.


59 1. Steuermessbeträge, die nach den Steuergesetzen zu ermitteln sind, werden gemäß
§ 184 Abs. 1 Satz 1 AO durch Steuermessbescheid festgesetzt. Nach Satz 2 dieser Vor-
schrift wird mit der Festsetzung der Steuermessbeträge auch über die persönliche und
sachliche Steuerpflicht entschieden. Der Inhalt des Bescheides wird durch die Festset-
zung des Messbetrages und die Entscheidung über die persönliche und sachliche Steuer-
pflicht nicht abschließend vorgegeben, was sich aus dem Wort „auch“ ergibt (Ratschow
in: Klein, AO, 19. Auflage 2025, § 184 AO Rn. 6). Sein Inhalt richtet sich mithin im Übri-
gen nach materiellem Recht, also vorliegend nach § 14 GewStG.


60 Nach Auffassung des erkennenden Senats sind im Rahmen des Messbetragsverfahrens
auch Feststellungen hinsichtlich eventueller Anrechnungsbeträge zu treffen, welche
dann mit Bindungswirkung im Gewerbesteuerbescheid umzusetzen sind. Dies hat unge-
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achtet des Umstandes zu geschehen, dass es sich bei den entsprechend anzuwenden-
den § 34c EStG und § 26 KStG um Tarifvorschriften handelt(vgl. Roser in: Gosch, KStG,
§ 26 Rn. 8, Heinicke in: Schmidt, EStG, 44. Auflage 2025, § 34c Rn. 1).


61 Die Anwendung einer Tarifvorschrift setzt im Verfahrensablauf im Rahmen der Festset-
zung einer Steuer an. Denn um überhaupt eine Anrechnung auf eine Steuer vornehmen
zu können, muss diese zunächst einmal – ohne Berücksichtigung der Anrechnung – rech-
nerisch ermittelt werden. Dies geschieht bei der Gewerbesteuer durch Multiplikation des
Messbetrages mit dem kommunalen Hebesatz. Diese Aufgabe fällt in den Flächenstaaten
unstreitig den Gemeinden zu, so dass diese die eigentliche Anrechnung im Zuge der Ge-
werbesteuerfestsetzung auch tatsächlich durchzuführen haben.


62 2. Aus der Zweiteilung des Verfahrens ergibt sich allerdings, dass die Gemeinden diese
Anrechnung nicht von sich aus und / oder auf Antrag des Steuerpflichtigen durchführen
können (so auch Güroff in: Glanegger/Güroff, GewStG, 11. Auflage 2023, § 16 Rn. 2a).
Denn eine in entsprechender Anwendung der § 34c EStG und § 26 KStG durchzuführende
Anrechnung kann nicht losgelöst von der Ermittlung der sonstigen Besteuerungsgrund-
lagen durchgeführt werden. Insbesondere in den Fällen, in denen sich nach den § 34c
Abs. 1 Satz 2 ff. EStG Anrechnungshöchstbeträge ergeben, kann die Ermittlung eines
derartigen Höchstbetrages nicht losgelöst von der Ermittlung der Besteuerungsgrund-
lagen erfolgen. Gleiches gilt in den Fällen, in denen die ausländische Steuer (auch) auf
die Gewerbesteuer anzurechnen ist (etwa, weil noch Körperschaftsteuersubstrat zur An-
rechnung vorhanden ist, dieses allerdings nicht ausreicht, in voller Höhe eine Anrech-
nung vorzunehmen). Auch in diesen Fällen ist durch die Finanzverwaltung zu ermitteln
und festzustellen, in welcher Höhe eine ausländische Steuer auf die Gewerbesteuer an-
zurechnen ist. Die eigentliche Anrechnung hat dann gleichwohl die Gemeinde vorzuneh-
men.


63 C. I. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO, die Entscheidung über die
vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 151 Abs. 1, 3 FGO i. V. m. §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.


64 II. Die Revision war im Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache (§ 115
Abs. 2 Nr. 1 FGO) zuzulassen, da insbesondere die Rechtsfrage, ob ausländische Quel-
lensteuern in entsprechender Anwendung der § 34c EStG und § 26 KStG auch bei der Ge-
werbesteuer abziehbar sind, einer Klärung im Interesse der Allgemeinheit bedarf.
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